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Zusammenfassung

Der vorliegende Bericht enthélt qualitative und quantitative Informationen iiber die Solvabilitét und Finanzlage
der Lifestyle Protection Lebensversicherung AG zum Stichtag 31.12.2021. Als Teil der regulatorisch geforderten
Berichterstattung richtet er sich an die Offentlichkeit und dient der Erlduterung der wichtigsten Kennzahlen
sowie deren Bewertungs- und Berechnungsmethodik unter Solvency II. Der Aufbau des Berichts orientiert sich
an den rechtlichen Vorschriften (vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 (DVO), Artikel 290 ff.) und
iibernimmt die dort verwendeten Kapitelbezeichnungen.

Die Kennzahlen zur Beurteilung der Solvabilitdt der Gesellschaft basieren auf der regulatorisch vorgegebenen
Standardformel.

Die Lifestyle Protection Lebensversicherung AG betreibt zum 31.12.2021 folgende Geschéftsbereiche: Aktive
Riickversicherung Leben und sonstige Lebensversicherungen. Das versicherungstechnische Ergebnis betrigt
zum Stichtag 2.100 TEUR. Im Berichtsjahr wurde eine Nettoverzinsung der Kapitalanlagen von 0,7 % erreicht.

Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil der Unternehmenssteuerung und unterliegt einem kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess. Dabei nutzt die Lifestyle Protection Lebensversicherung AG auch Dienst-
leistungen, die vertraglich geregelt von Schwestergesellschaften im Talanx-Konzern bereitgestellt werden.

Das Risikoprofil der Lifestyle Protection Lebensversicherung AG wird in den Hauptkategorien Marktrisiko,
versicherungstechnisches Risiko, Kreditrisiko, Liquiditétsrisiko und operationelles Risiko beschrieben. Fiir die
Gesellschaft als Lebensversicherung sind das lebensversicherungstechnische Risiko und das Marktrisiko von
besonderem Interesse. Fiir alle angegebenen Risikokategorien werden regelméfig Analysen durchgefiihrt.

Die Solvabilitétsiibersicht gibt Auskunft, inwieweit die Verpflichtungen, die ein Versicherungsunternchmen
eingegangen ist, unter gewissen Risikoannahmen durch Vermogenswerte bedeckt sind. Wahrend Solvabilitits-
quoten unter Solvency I nach dem deutschen Handelsgesetzbuch ermittelt wurden, basiert Solvency II auf einer
Bilanzierung nach Marktwerten. Gerade weil die Kapitalanlagen jetzt nach den Kursen am Kapitalmarkt
bewertet werden, konnen diese wihrend der Haltedauer stark schwanken.

Um eine reibungslose Umstellung der diversen in Europa herrschenden Systeme auf ein neues Regelwerk zu
ermdglichen, konnen alle europdischen Versicherer verschiedene UbergangsmaBnahmen beantragen. Sie tragen
insbesondere dazu bei, dass langfristige Garantieversprechen, die unter Solvency I gegeben wurden, unter
Solvency II weiterhin eingehalten werden. Die Gesellschaft hat UbergangsmaBnahmen fiir die Bewertung von
versicherungstechnischen Riickstellungen von der Aufsichtsbehdrde genehmigt bekommen, jedoch nimmt sie
diese nicht in Anspruch.

Die Lifestyle Protection Lebensversicherung AG besitzt zum 31.12.2021 Basiseigenmittel in Héhe von 16.999
TEUR. Erginzende Eigenmittel im Sinne von Solvency II besitzt die Gesellschaft nicht. Zusammen mit einem
geforderten Solvenzkapital in Hohe von 5.739 TEUR ergibt sich eine regulatorische Bedeckungsquote von
296 %. Das geforderte Mindestkapital belduft sich auf 3.700 TEUR und ist mit einer Quote von 459 % bedeckt.

Die Gesellschaft bedeckt die regulatorischen Solvenzkapitalanforderungen iiber den gesamten Zeitraum der
aktuell giiltigen Mittelfristplanung mehr als komfortabel mit Eigenmitteln.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Lifestyle Protection Lebensversicherung AG fiber ein
funktionierendes, zur Risikosteuerung angemessenes Governance-System verfiigt und zur Bedeckung aller
Risiken mehr als komfortabel kapitalisiert ist.



Die vorliegende Veroffentlichung bildet den Stand zum Jahresende 2021 ab. Ende Februar 2022 ist Russland in
die Ukraine eingefallen. Die langfristigen Auswirkungen des nunmehr offenen Krieges auf Wirtschaft und
Gesellschaft werden auch vom Kriegsverlauf abhéingen. Aus einer eingeengt wirtschaftlichen Unternehmenssicht
ist kurzfristig mit Verwerfungen am Kapitalmarkt, deutlich erhohten Volatilititen und insbesondere einer
anziehenden Inflationsrate zu rechnen.

Die COVID-19-Pandemie flihrt weiterhin zu wirtschaftlichen Verwerfungen, deren Auswirkungen unser
Risikoprofil weiterhin beeinflussen konnen. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher einzuschétzen, zu
welchem Zeitpunkt, beispielsweise durch weitgehende Immunisierung auf Basis von Impfungen, global von
einem Ende der Pandemie ausgegangen werden kann. Ebenfalls unklar ist, ob, in welchem Ausmal} und in
welcher Geschwindigkeit es zu einer entsprechenden wirtschaftlichen Erholung kommt. Sollte diese spater oder
weniger stark erfolgen, besteht das Risiko, dass es hierdurch zu einer negativen Abweichung von unseren
Geschiftserwartungen kommt. Aus neuen Ausbriichen und daraus folgenden GegenmaBnahmen wie Lockdowns
kann es zudem auch immer wieder zu erhohter Unsicherheit an den Finanzmérkten und entsprechenden
Auswirkungen auf unser Portfolio kommen.

Der bisherige Geschiftsverlauf sowie der Umgang mit den einhergehenden Unsicherheiten haben gezeigt, dass
das Governance-System der Gesellschaft auch in Krisenzeiten funktioniert.



A Geschiftstatigkeit und Geschiftsergebnis

A.1 Geschiftstatigkeit

A.1.1 Gesellschaftsinformationen

Die Gesellschaft ist Teil des Talanx Geschéftsbereichs Privat- und Firmenversicherung Deutschland. In diesem
Geschiftsbereich werden unter anderem die inldndischen Bankkooperationen des Talanx-Konzerns gebiindelt.
Die Gesellschaft ist eine hundertprozentige Tochter der HDI Deutschland AG und hat ihren Sitz am Proactiv-
Platz 1, 40721 Hilden. Die HDI Deutschland AG (vormals Talanx Deutschland AG) ist eine hundertprozentige
Tochter der Talanx AG und hat ihren Sitz am HDI-Platz 1, 30659 Hannover. Die Talanx AG gehort zu 79,0 %
dem HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit; beide haben
ihren Sitz am Riethorst 2, 30659 Hannover.

Die Aufnahme des Versicherungsbetriebs erfolgte nach Genehmigung durch die Bundesanstalt fiir
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 29.11.2011. Die Gesellschaft wurde von Credit Life International
Lebensversicherung AG in Lifestyle Protection Lebensversicherung AG umfirmiert. Der Handelsregistereintrag
erfolgte am 10.02.2015. Es besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabfithrungsvertrag mit der HDI Deutschland
AG.

Wesentliche Geschiiftsbereiche und Regionen

Die Gesellschaft konzentriert sich, neben den bisherigen Absicherungen von Risiken aus Konsumenten- und
Hypothekenfinanzierungen, auf die Absicherung von Risiken des Lebensstils (Lifestyle Versicherungen). Die
wichtigsten Kooperationspartner sind Banken und einer der fiihrenden Online-Kreditmarktplitze. Uber diese
werden Restkreditversicherungen fiir Finanzierungen angeboten. Die wichtigen Geschéftspartnerpartner fiir die
Vermittlung des selbst abgeschlossenen Geschifts sind die HypoVereinsbank, die Landesbank Berlin und der
Online-Kreditmarktplatz auxmoney.

Das aus der Kooperation mit der RheinLand Versicherungsgruppe stammende in Riickdeckung {ibernommene
Versicherungsgeschift, welches ab dem 01.04.2012 {iber die Santander Consumer Bank AG abgeschlossenen
Restschuldtarife des Zedenten, bestehend aus Todesfallversicherungen und Unfalltodzusatzversicherungen,
umfasste, wurde riickwirkend zum 01.01.2016 abgeldst.
Die Gesellschaft betreibt folgende Geschiftsbereiche (in Klammern Zuordnung unter Solvency II):

- Aktive Riickversicherung Leben (Aktive Riickversicherung Leben)

- Sonstige Lebensversicherungen (Sonstige Lebensversicherungen mit Optionen und Garantien)
Die Gesellschaft vertreibt ihre Produkte nur im Inland.
Mehrheitseigentiimer der Talanx AG und damit oberstes Mutterunternehmen ist der HDI V.a.G. Das

nachfolgende Strukturschaubild zeigt die Position der wesentlichen Beteiligungen innerhalb des Talanx-
Konzerms:
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Main participations only

Stand / As at: 3112.2021



Folgender Wirtschaftspriifer ist fiir die Priifung der Gesellschaft zustindig:

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftspriifungsgesellschaft
Konrad-Adenauer-Ufer 11
50668 Koln

Anschrift der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht:

Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn

alternativ:

Postfach 1253
53002 Bonn

Kontaktdaten der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht:

Fon: 0228/4108 - 0
Fax: 0228/4108 - 1550

E-Mail: poststelle@bafin.de oder De-Mail: poststelle@bafin.de-mail.de

A.1.2 Wesentliche Ereignisse

Zukunftssicherung des Geschiftsbereichs Privat- und Firmenversicherung Deutschland

Nach der erfolgreichen Beendigung des Strategie-Programms KuRS (Kundenorientiert Richtungsweisend Stabil)
will der Geschiftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland mit dem Programm GO25 durch seine
Stérken im Geschéft mit kleinen und mittelgrofen Unternehmen sowie als Partner von Banken und Maklern sein
profitables Neugeschift bis 2025 ausbauen. Mit profitablem Neugeschéft, Kostendisziplin, fokussiertem
Underwriting, digitaler Prozesseffizienz und der Handlungs- und Denkweise eines Mittelstandlers soll bis 2025
die Eigenkapitalrendite des Geschéftsbereichs auf das Ziel der Talanx Gruppe von mehr als 10 % {iber
risikofreiem Zins erhoht werden.

Das neue risikotrigeriibergreifende Leben-Betriebsmodell ist im Rahmen des 2020 gestarteten Programms
Harbour inzwischen umgesetzt. Im Berichtsjahr lag der Schwerpunkt der Programm-Aktivititen auf Mainahmen
zur weiteren Automatisierung und Digitalisierung und dem Ausbau der Kunden- und Vertriebsorientierung.
Damit leistet das neue Betriebsmodell Leben einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Kunden- und
Vertriebspartnerzufriedenheit und der Verbesserung der Kostensituation im Geschéftsbereich.

Arbeiten nach der Corona-Pandemie — modernes und flexibles Arbeitsmodell im Konzern

Die Arbeits- und Mobilitdtskonzepte hat der Talanx Konzern u. a. in Folge der Corona-Pandemie angepasst:
Dem Wunsch nach mehr Flexibilitdt durch mobiles Arbeiten wollen wir Rechnung tragen und eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ermdglichen. Der Konzernvorstand und der Konzernbetriebsrat haben
daher fir die Erstversicherungsgruppe in Deutschland weitreichende und sehr flexible Arbeitsmodelle
beschlossen. Dabei stehen Regelungen zur neuen Gestaltung des mobilen Arbeitens, der technischen
Ausstattung, der kiinftigen Biirowelt sowie zu gesundheitlichen Fragen im Vordergrund. Wer am mobilen
Arbeiten teilnimmt, kann kiinftig bis zu 60 % seiner Arbeitstage mobil arbeiten — die BezugsgroBe ist das
Kalenderquartal, um besonders hohe Flexibilitdt zu schaffen; zudem entwickeln viele Gesellschaften in Landern
innerhalb des Konzerns eigene Antworten, wie sie die Arbeit der Zukunft bestmdglich organisieren.


mailto:poststelle@bafin.de
mailto:poststelle@bafin.de-mail.de

A.2 Versicherungstechnische Leistung

Versicherungstechnische Ergebnisse in TEUR (Netto) Berichtsjahr | Vorperiode

Gebuchte Pramien 32.990 12.848
Verdiente Prdmien 32.990 12.848
Aufwendungen fiir Versicherungsfalle -7.658 -6.448
Verénderung sonstiger versicherungstechnischer Riickstellungen -6.687 1.769
Abschlusskosten -15.898 -2.931
Verwaltungsaufwendungen -748 -2.864
Aufwendungen fiir Schadenregulierung -197 -159
Kapitalanlageergebnis 298 283
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen/Ertrige 0 -7
Versicherungstechnisches Ergebnis 2.100 2.499

Gebuchte Primien

Im Berichtsjahr erhohten sich die gebuchten Bruttobeitrige insgesamt auf 34.127 (15.389) TEUR. Die gebuchten
Bruttobeitrige im selbst abgeschlossenen Geschéft stiegen um 17.554 TEUR auf 30.019 (12.465) TEUR. Diese
Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Einmalbeitrége in der Restkreditversicherung um
8.594 TEUR auf 20.968 (12.375) TEUR. Die gebuchten Bruttobeitrige im iibernommenen Geschéft stiegen
entsprechend um 1.184 TEUR auf 4.108 (2.924) TEUR. Die verdienten Betrdge fiir eigene Rechnung
entwickelten sich mit 32.990 (12.848) TEUR entsprechend.

Aufwendungen fiir Versicherungsfille und Aufwendungen fiir Schadenregulierung

Die Bruttoaufwendungen flir Versicherungsfille stiegen im Berichtsjahr insgesamt um 13 % auf 9.912 (8.788)
TEUR. Hiervon entficlen auf das selbst abgeschlossene Versicherungsgeschéft 9.376 (8.239) TEUR und auf das
iibernommene Versicherungsgeschift 536 (550) TEUR. Die Bruttozahlungen fiir Versicherungsfille erhohten
sich im Berichtsjahr insgesamt um 933 TEUR auf 9.569 (8.636) TEUR. Hiervon entfielen auf das selbst
abgeschlossene Versicherungsgeschift 8.867 (8.042) TEUR und auf das iibernommene Versicherungsgeschift
701 (594) TEUR.

Verinderung der iibrigen versicherungstechnischen Netto-Riickstellungen

Aus der Verinderung der Deckungsriickstellungen ergaben sich Aufwendungen in Hohe von brutto 3.824 TEUR
(im Vorjahr Ertrdge in Hohe von brutto 3.525 TEUR). Hiervon entfallen -2.942 (4.050) TEUR auf das selbst
abgeschlossene Versicherungsgeschéift und -882 (-525) TEUR auf das in Riickdeckung {ibernommene
Versicherungsgeschéft. Der Anteil der Riickversicherer am selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschift
betrigt -2.863 (-1.756) TEUR.

Verwaltungsaufwendungen und Abschlusskosten

Die Bruttoaufwendungen fiir den Versicherungsbetrieb erhohten sich im Berichtsjahr insgesamt um 10.433
TEUR auf 18.364 (7.930) TEUR. Hiervon entfielen auf das selbst abgeschlossene Versicherungsgeschift 16.243
(6.649) TEUR und auf das iibernommene Versicherungsgeschift 2.121 (1.282) TEUR. Die
Abschlussaufwendungen fiir das selbst abgeschlossene Versicherungsgeschéft stiegen um 12.215 TEUR auf
14.038 (1.823) TEUR. Fir das in Riickdeckung iibernommene Versicherungsgeschift stiegen die
Abschlussaufwendungen um 752 auf 1.860 (1.108) TEUR. Die Verwaltungsaufwendungen verringerten sich fiir
das selbst abgeschlossene Geschift um 2.621 TEUR auf 2.205 (4.825) TEUR, fiir das in Riickdeckung
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ibernommene Geschéfte ergab sich eine Erhéhung um 87 TEUR auf 261 (174) TEUR. Die Nettoaufwendungen
fiir den Versicherungsbetrieb nahmen im Berichtsjahr insgesamt um 10.851 TEUR auf 16.645 (5.795) TEUR zu.
Hiervon entfielen auf das selbst abgeschlossene Versicherungsgeschéft 14.525 (4.513) TEUR und auf das

iibernommene Versicherungsgeschift 2.121 (1.282) TEUR.

Ertrige und Aufwendungen aus Kapitalanlagen

Das Kapitalanlageergebnis belief sich insgesamt auf 298 (283) TEUR. Es ist ein wesentlicher Bestandteil des

versicherungstechnischen Ergebnisses. Einzelheiten zum Kapitalanlageergebnis

Anlageergebnis erldutert.

Versicherungstechnisches Ergebnis

sind in Kapitel A.3

Insgesamt hat die Gesellschaft ein versicherungstechnisches Ergebnis fiir eigene Rechnung in Hohe von 2.100

(2.499) TEUR erzielt.

A.2.1 Geschiftsbereiche

Sonstige Lebensversicherungen ohne Optionen und Garantien

In diesem Geschéftsbereich sind ausschlieBlich Restschuldversicherungen enthalten.

e LA T L

Gebuchte Beitrige 28.882 9.924
Verdiente Beitrige 28.882 9.924
Aufwendungen fiir Versicherungsfille -7.147 -5.906
Verdnderung sonstiger versicherungstechnischer Riickstellungen -5.805 2.294
Abschlusskosten -14.038 -1.823
Verwaltungsaufwendungen -487 -2.690
Aufwendungen fiir Schadenregulierung -172 -152

Aktive Riickversicherung Leben

Die Gesellschaft betreibt aktives Riickversicherungsgeschift fiir Kreditversicherungen.

Gebuchte Beitrige 4.108 2.924
Verdiente Beitrige 4.108 2.924
Aufwendungen fiir Versicherungsfille -511 -542
Veranderung sonstiger versicherungstechnischer Riickstellungen -882 -525
Abschlusskosten -1.860 -1.108
Verwaltungsaufwendungen -261 -174
Aufwendungen fiir Schadenregulierung -26 -8




A.2.2 Regionen

Die Gesellschaft betreibt ihr Versicherungsgeschift in Deutschland.
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A.3 Anlageergebnis

Im Geschéftsjahr 2021 belduft sich das Kapitalanlageergebnis der LifeStyle Protection Lebensversicherung AG
nach HGB auf insgesamt 298 (283) TEUR. Dies entspricht einer Nettoverzinsung von 0,7 (0,7) % und beinhaltet
allgemeine Aufwendungen/Ertriage (nicht zugeordnet) in Hohe von -68 (-66) TEUR, die im Wesentlichen aus
Verwaltungsaufwendungen bestehen.

Die Ertrige und Aufwendungen, aufgeschliisselt nach den einzelnen Vermogenswertklassen, sind in der
nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt. Die vorgenannten allgemeinen Aufwendungen/Ertrdge (nicht zugeordnet)
sind dabei keiner der Vermdgenswertklassen zuzuordnen. In der Position Immobilien sind, soweit vorhanden,
sowohl Immobilien zur Eigennutzung, als auch vermietete Immobilien enthalten, so dass der genannte Bestand
und die dazu gehdrigen Ergebniszahlen mit den handelsrechtlichen Angaben im Geschiftsbericht
iibereinstimmen.

Ordentliche | Ordentliche |, Serordent- |Luberordent | o nvielles
. Aufwen- liche Aufwen- .
Ertriige Ergebnis

dungen liche Ertrige dungen

TEUR 2021 2020 2021 2020| 2021| 2020| 2021 2020 2021 2020

Immobilien - - = - - - - - - -

Anteile an verb.
Untern., inkl. - - - = = - - - - -
Beteiligungen

Aktien - notiert - - = = - - - - - -

Aktien - nicht notiert - 0 - - - - 0 - 0 0
Staatsanleihen 176 178 - - 20 - - - 196 178
Unternehmensanleihen 164 148 - - 6 41 - 18 170 171

Strukturierte Schuldtitel - - = - - - - - - -

Besicherte Wertpapiere - - - - - - = - - -

Organismen fiir gemein-
same Anlagen

Derivate = - = - - - - - - -

Einlagen aufer Zah-
lungsmittelédquivalenten

Policendarlehen = = = - - - - - - -

Darlehen/Hypotheken
(ohne Policendarlehen)

Zahlungsmittel (-dqui-
valente)*

Aufwendungen/Ertrige
(nicht zugeordnet)

Summe 340 326 68 66 26 41 0 18 298 283

*ohne laufende Guthaben

Die ordentlichen Ertrdge, die iiberwiegend aus den Kuponzahlungen der Staatsanleihen und
Unternehmensanleihen resultieren, belaufen sich zum 31.12.2021 auf 340 (326) TEUR. Dem stehen ordentliche
Aufwendungen in Hohe von 68 (66) TEUR gegeniiber.
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Im Saldo wurde damit ein ordentliches Ergebnis von 272 (260) TEUR erwirtschaftet. Die laufende
Durchschnittsverzinsung erreichte 0,6 (0,7) %.

Das aufBlerordentliche Ergebnis in Hohe von 26 (23) TEUR setzt sich aus auflerordentlichen Ertrdgen
(Abgangsgewinnen aus Kapitalanlagen) in Héhe von 26 (41) TEUR und auflerordentlichen Aufwendungen
(Abgangsverlusten, aus Kapitalanlagen) in Hoéhe von 0 (18) TEUR zusammen.

Im Berichtsjahr wurden Abgangsgewinne aus Kapitalanlagen in Hohe von 26 (41) TEUR realisiert. Diese
erfolgten hauptséchlich in den Positionen Staats- und Unternehmensanleihen.

Zuschreibungen sind wie im Vorjahr keine angefallen. Ebenfalls wurden im Geschéftsjahr 2021 keine
Abschreibungen vorgenommen

Die Abgangsverluste aus Kapitalanlagen betrugen 0 (18) TEUR.

GemilB handelsrechtlicher Rechnungslegung sind keine direkt im FEigenkapital der Gesellschaft erfassten
Gewinne und Verluste auszuweisen.

Informationen iiber Anlagen in Verbriefungen (marktwertbasiert, inklusive Bestand in Spezialfonds)

Die LifeStyle Protection Lebensversicherung AG hélt zum 31.12.2021 keinen Bestand in Kreditverbriefungen.
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A.4 Entwicklung sonstiger Tatigkeiten

A.4.1 Sonstige Geschiftstitigkeit im Berichtsjahr

Im nichtversicherungstechnischen Ergebnis sind 131 (95) TEUR sonstige Ertrige und 1.304 (611) TEUR
sonstige Aufwendungen enthalten. Die sonstigen Ertrdge beinhalten 118 (48) TEUR aus flir verbundene
Unternehmen erbrachten Dienstleistungen, 13 (30) TEUR aus der Auflosung von Riickstellungen und 0 (16)
TEUR Zinsertrige. In den sonstigen Aufwendungen sind im Wesentlichen 984 (559) TEUR fiir das
Unternehmen als Ganzes enthalten, sowie 118 (48) TEUR Aufwendungen fiir erhaltene Dienstleistungen.

Sonstige Geschiiftstiitigkeit in TEUR Berichtsjahr Vorperiode
Nichtversicherungstechnisches Ergebnis

Sonstige Ertrége - gesamt 131 95
Ertrage aus der Auflosung von Riickstellungen 13 30
Ertriage fiir erbrachte Dienstleistungen 118 48
Zinsertrage 0 16
Sonstige Aufwendungen - gesamt 1.304 611
Aufwendungen fiir das Unternehmen als Ganzes 984 559
Aufwendungen fiir erhaltene Dienstleistungen 118 48
Ubrige sonstige Aufwendungen 202 3
AufBlerordentliches Ergebnis 0 -7

A.4.2 Leasing-Vereinbarung

Die Gesellschaft ist keine Leasingvertrige eingegangen.
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A.5 Sonstige Angaben

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Aufgrund der bestehenden korperschaft- und gewerbesteuerlichen Organschaft zur Talanx AG, Hannover,
werden bei der Gesellschaft keine eigenen Steuern berechnet.

Gewinnverwendung
Das Jahresergebnis der Lifestyle Protection Lebensversicherung AG vor Ergebnisabfiihrung belief sich auf 926
(1.976) TEUR. Davon fiihrt die Gesellschaft 330 (0) TEUR im Rahmen des bestehenden Beherrschungs- und

Ergebnisabfiihrungsvertrages an die HDI Deutschland AG ab. Im Geschiftsjahr erfolgte zusitzlich eine
Zufiihrung zur gesetzlichen Riicklage in Hohe von 596 (204) TEUR.
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B Governance-System

B.1 Allgemeine Angaben zum Governance-System
B.1.1 Governance-Struktur

Die Lifestyle Protection Lebensversicherung AG ist ein Versicherungsunternechmen nach dem deutschen
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und hat drei Organe: Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung. Die
Aufgaben und Befugnisse dieser Organe ergeben sich aus dem Gesetz, der Satzung der Gesellschaft sowie der
Geschiftsordnungen fiir den Vorstand und fiir den Aufsichtsrat.

Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu leiten und besteht satzungsgemidBl aus
mindestens zwei Personen. Der Vorstand der Lifestyle Protection Lebensversicherung AG setzt sich zum
Stichtag aus zwei Personen zusammen.

Herr Dr. Pauls verantwortet als Mitglied des Vorstands im Sinne einer funktionstrennungskonformen
Ressortverteilung die risikokontrollierenden Ressorts, insbesondere Controlling, Rechnungswesen, Bilanzierung
& Steuern, Risikomanagement, Versicherungsmathematische Funktion, Compliance und Revision sowie
Geldwischebekdmpfung.

Herr Michael Nerge ist als Mitglied des Vorstands fiir die risikoaufbauenden Ressorts Mathematik/Produkte,
Vermogensanlage und -verwaltung sowie Marketing & Vertrieb, Betrieb, Recht, Datenschutz und IT zusténdig.

Im Berichtszeitraum haben sich keine Verdnderungen im Vorstand der Gesellschaft ergeben.
Ausschiisse hat der Vorstand der Gesellschaft nicht gebildet.

Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung fiir die gesamte Geschiftsfiihrung.
Unbeschadet der Gesamtverantwortung fiihrt jedes einzelne Mitglied des Vorstands das ihm zugewiesene
Ressort im Rahmen der Beschliisse des Gesamtvorstands in eigener Verantwortung. Die Geschéftsordnung des
Vorstands beinhaltet neben den gesetzlichen und satzungsgeméfBen dem Vorstand zugewiesenen Aufgaben
insbesondere einen Katalog der Themen, die einen Gesamtvorstandsbeschluss voraussetzen, und regelt die
notwendigen Beschlussmehrheiten, Sitzungsmodalitidten sowie Informations- und Berichtspflichten.

Ferner regelt die Geschéftsordnung des Vorstands die durch den Aufsichtsrat zustimmungspflichtigen Geschéfte.

Der Aufsichtsrat hat die Geschéftsfilhrung zu beraten und zu iiberwachen und stellt das Kontrollorgan fiir die
Managemententscheidungen dar. Der Aufsichtsrat der Lifestyle Protection Lebensversicherung AG besteht aus
drei Personen als Vertreter der Anteilseigner.

Der Aufsichtsrat hat aus seiner Mitte Frau Iris Kremers zur Vorsitzenden sowie Herrn Norbert Kox zum
stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewihit.

Im Berichtszeitraum haben sich keine Verdnderungen im Aufsichtsrat ergeben.

Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschéftsordnung gegeben, die einzelne Regelungen zur Organisation,
Sitzungsablauf und Beschlussfassung beinhaltet.

Die Hauptversammlung wihlt die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner und beschlie3t iiber die Vergiitung
des Aufsichtsrats. Ferner beschlie8t die Hauptversammlung iiber die gesetzlich und satzungsgemal festgelegten
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Angelegenheiten. Jedes Jahr findet eine ordentliche Hauptversammlung statt; fiir besondere Félle kann eine
auflerordentliche Hauptversammlung einberufen werden.

Als Teil der HDI-Gruppe ist die Gesellschaft eingebunden in das Governance-System des Talanx-Konzerns. Die
Gesellschaft ist in den Geschéftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland eingebunden, der durch
die HDI Deutschland AG gesteuert wird. Insbesondere werden die allgemeinen Vorgaben und Leitlinien der
HDI-Gruppe speziell zur Risikoorganisation auf Ebene der HDI Deutschland AG fiir die jeweiligen Tochter-
gesellschaften operationalisiert und umgesetzt.

Die Governance-Anforderungen unter Solvency II sehen vor, dass alle Versicherungs- und
Riickversicherungsunternechmen iiber ein wirksames System verfiigen, das ,ein solides und vorsichtiges
Management des Geschéftes* sicherstellt. Aus diesem Grund wurden von der Gesellschaft die folgenden vier
Schliisselfunktionen etabliert: Unabhéngige Risikocontrollingfunktion (URCF), Compliance-Funktion, Funktion
der internen Revision und Versicherungsmathematische Funktion (VmF). Die Vorstinde des HDI V.a.G. und der
Talanx AG haben zu diesem Zweck die entsprechenden Grundsitze, Aufgaben und Prozesse sowie
Berichtspflichten in einem Grundsatzpapier flir die einzelnen Schliisselfunktionen festgelegt und beschlossen;
dieses Grundsatzpapier wurde von der Gesellschaft ratifiziert.

Personen, die als Inhaber einer Schliisselfunktion anzusehen sind, unterliegen, ebenso wie Vorstand und
Aufsichtsrat, speziellen Anforderungen an die fachliche Qualifikation und personliche Zuverldssigkeit. Néhere
Ausfiihrungen hierzu finden sich im Kapitel B.2.

B.1.2 Aufgaben und Zustindigkeiten

Der Gesamtvorstand trigt die nicht delegierbare Verantwortung fiir die Umsetzung und Weiterentwicklung des
Risikomanagements in der Gesellschaft. Er legt die Risikostrategie fest und trifft hieraus abgeleitete wesentliche
Risikomanagemententscheidungen.

Die URCF meldet dem Vorstand jene Risiken, die als mdglicherweise materiell einzustufen sind, und unterstiitzt
ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben im Rahmen der Gesamtverantwortung fiir das Risikomanagement.
Zu diesem Zweck identifiziert und evaluiert die URCF kontinuierlich auf Basis der Risikostrategie potenziell als
relevant einzustufende Risiken, definiert vom Vorstand zu verabschiedende Risikolimite und aggregiert die
identifizierten Risiken zum Zwecke der Berichterstattung. Sie berichtet ferner dem Vorstand eigeninitiativ oder
auf Anforderung iiber andere spezifische Risiken.

Weitere Ausfithrungen zur URCF finden sich im Kapitel B.3.

Die Compliance-Funktion wirkt auf die Einhaltung der fiir die Gesellschaft geltenden gesetzlichen und
regulatorischen Regelungen sowie der selbstgesetzten Regeln durch Mitarbeiter und Organmitglieder hin und
iberwacht deren Einhaltung. Sie ist ein integraler Bestandteil des Governance-Systems und des internen
Kontrollsystems der Gesellschaft. Die Compliance-Funktion erstellt jdhrlich einen Compliance-Plan, in dem ihre
fiir das Geschiftsjahr geplanten Aufgaben und Tatigkeiten im Einzelnen dargelegt werden.

Weitere Ausfithrungen zur Compliance-Funktion finden sich im Kapitel B.4.

Die Funktion der internen Revision wird durch priifende, beurteilende und beratende Tétigkeiten ausgeiibt und
der Vorstand dadurch bei der Wahrnehmung seiner Uberwachungsfunktion unterstiitzt. Das Priifgebiet der
internen Revision erstreckt sich dabei auf sdmtliche Aktivititen und Prozesse des Governance-Systems. Die
Tatigkeiten der internen Revision basieren auf einem umfassenden und von ihr jéhrlich fortzuschreibenden
risikoorientierten Priifungsplan. Als Stabsstelle ist die interne Revision vom laufenden Arbeitsprozess losgelost,
unabhéngig und organisatorisch selbststindig. Die Prozessunabhingigkeit der internen Revision ist dadurch
gewihrleistet, dass ihr funktional keine Linienaufgaben iibertragen werden. Eine schriftlich fixierte Ordnung
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hinsichtlich der Aufgabenstellung, Befugnisse und Verantwortung der internen Revision ist in Form einer
,.Leitlinie Group Auditing® festgelegt.

Weitere Ausfithrungen zur Funktion der internen Revision finden sich im Kapitel B.5.

Die VmF der Gesellschaft koordiniert die Tatigkeiten rund um die Bewertung der versicherungstechnischen
Riickstellungen fiir Zwecke von Solvency II und iiberwacht den Prozess ihrer Berechnung. Daneben unterrichtet
und berdt die VmF den Vorstand zur Reservesituation, Zeichnungs- und Annahmepolitik sowie zur
Angemessenheit der Riickversicherungsvereinbarungen. Die VmF unterstiitzt zudem die URCF bei ihren
Aufgaben, insbesondere auch in Fragen des Risikomodells, und stellt aktuarielle Expertise zur Verfligung.

Weitere Ausfithrungen zur VmF finden sich im Kapitel B.6.

B.1.3 Wesentliche Anderungen des Governance-Systems

Wesentliche Anderungen des Governance-Systems hat es im Berichtszeitraum nicht gegeben.
B.1.4 Angaben zur Vergiitungspolitik und Vergiitungspraktiken

Der allgemeine Rahmen der Vergiitungspolitik und die Grundziige der Vergiitungsstruktur und -regelungen sind
in der Vergiitungsrichtlinie des HDI-Konzerns festgelegt. Der Geltungsbereich der Richtlinie erstreckt sich auf
den HDI-Konzern im In- und Ausland und umfasst auch den Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft sowie
die Verantwortlichen Personen fiir Schliisselfunktionen. Infolge des Inkrafttretens des Gesetzes zur Umsetzung
der zweiten Aktionédrsrechterichtlinie (ARUG 1II) sowie der Neufassung des DCGK wurden das
Vorstandsvergiitungssystem der HDI-Gruppe mit Wirkung ab dem 1. Januar 2021 strukturell und inhaltlich
angepasst. In diesem Zusammenhang wurde auch die variable Vergiitung fiir leitende Angestellte mit Wirkung
ab dem Geschéftsjahr 2022 neu ausgerichtet.

Die Vergiitungspolitik und -praktiken orientieren sich am Ziel einer langfristigen und nachhaltigen
Wertentwicklung der Gesellschaft selbst und der Gruppe. Die Vergiitungsregelungen der Gesellschaft sind
marktgerecht und wettbewerbsfahig. In die Ausgestaltung flieBt die Geschéftsentwicklung des Konzerns und des
Geschiftsbereichs Privat- und Firmenversicherung Deutschland unter Beriicksichtigung von Nachhaltigkeit und
Wettbewerbsumfeld ein.

Das Vergilitungssystem ist auf eine transparente, leistungsbezogene und stark am Unternechmenserfolg orientierte
Anreizwirkung ausgerichtet und steht im Einklang mit der Geschéfts- und Risikomanagement-Strategie, der
internen Organisationsstruktur und dem Risikoprofil der Gesellschaft sowie den Konzern- und
Geschiftsbereichszielen. Die Vergiitungspolitik und -praktiken sind so ausgestaltet, dass eine unangemessene
Risikoneigung verhindert wird. Durch Auswahl der Zielkriterien des variablen Vergiitungssystems und
hohenmifBige Begrenzung der variablen Vergiitungsbestandteile wird sichergestellt, dass es keine
unangemessenen Leistungsanreize gibt, die das Eingehen unkalkulierbarer Risiken fordern kdnnten. Teile der
variablen Vergiitung sind in der Regel zeitlich aufgeschoben, sodass sich die Hohe der Vergiitung auch an der
Nachbhaltigkeit geschéftlicher Erfolge orientiert.

B.1.4.1 Vergiitungspolitik
Der HDI V.a.G. stellt als oberstes Mutterunternehmen der Gruppe im aufsichtsrechtlichen Sinne sicher, dass die

Vergilitungssysteme innerhalb der gesamten Gruppe angemessen, transparent und auf eine nachhaltige
Entwicklung ausgerichtet sind.
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Fiir die Ausgestaltung, Uberpriifung und Weiterentwicklung der Vergiitungssysteme wurde auf Gruppenebene
ein Vergiitungsausschuss eingerichtet. Dieser tritt jahrlich zu mindestens zwei Sitzungen zusammen und legt
einmal pro Jahr einen Bericht mit den Ergebnissen seiner Uberpriifung und mit Vorschligen zur
Weiterentwicklung der Vergiitungssysteme vor.

Fiir die Umsetzung der Vergiitungspolitik und die angemessene Ausgestaltung der Vergilitungsregelungen ist die
Gesellschaft verantwortlich. Die Vergiitung des Vorstandes legt der Aufsichtsrat fest. Die Vergilitungssysteme
sind zumindest einmal jéhrlich auf ihre Angemessenheit zu iiberpriifen und ggf. anzupassen.

B.1.4.2 Vergiitung des Managements

Die Vergiitung fiir den Vorstand der Gesellschaft besteht aus verschiedenen Komponenten. Es wird ein
angemessenes und ausgewogenes Vergiitungspaket gewihrt, welches der Gesellschaft innerhalb des
Geschiftsbereichs Privat- und Firmenversicherung Deutschland und innerhalb des Konzerns sowie der
Verantwortung und Erfahrung des jeweiligen Mitgliedes des Vorstandes sowie den Marktverhéltnissen
Rechnung trigt.

Die Vergiitungsstrategie des Talanx-Konzerns orientiert sich am Ziel der nachhaltigen Wertentwicklung der
Gruppe. Die fiir Konzern-Vorstandsmitglieder beschriebene Vergiitungsstruktur gilt deshalb grundsétzlich fiir
Geschiftsleiter und Fithrungskréfte unterhalb des Konzernvorstands mit wesentlichem FEinfluss auf das
Gesamtrisikoprofil (sogenannte Risikotriger) gleichermafen.

Struktur der Vorstandsvergiitung

Der Leistungsbezug (Pay-for-Performance) und die langfristige Ausrichtung stehen als zentrale Gedanken der
Vorstandsvergiitung der Talanx im Vordergrund.

Um den Pay-for-Performance Gedanken zu stirken, besteht die Ziel-Direktvergiitung (Festvergiitung und die
Zielbetrage der variablen Vergiitungsbestandteile) zu 40 % bzw. 50 % aus der Festvergiitung und zu 60 % bzw.
50 % aus variablen Vergiitungsbestandteilen. Die variable Vergiitung besteht aus einem einjéhrigen Short-Term
Incentive (STI) sowie einem Long-Term Incentive (LTI) mit einer Performanceperiode von vier Jahren.

Die Vergiitungsstruktur ist dariiber hinaus auf eine nachhaltige und langfristige Entwicklung der Talanx
ausgerichtet. Der STT hat einen Anteil von 40 % bzw. 50 % an den variablen Vergiitungsbestandteilen. Der LTI
hat einen Anteil von 50 % bzw. 60 % an den variablen Vergiitungsbestandteilen.

Festvergiitung

Die Festvergiitung wird in zwdlf gleichen Monatsraten ausgezahlt. Sie orientiert sich insbesondere an dem
Aufgabenspektrum und der Berufserfahrung des jeweiligen Vorstandsmitglieds.

Sachbeziige/Nebenleistungen

Die Vorstandsmitglieder erhalten zusitzlich bestimmte nicht leistungsbezogene Nebenleistungen in
marktiiblichem Rahmen, die in regelméfigen Abstinden Ttberpriift werden. Fir die Dauer der
Vorstandsbestellung wird ein Fahrzeug zur dienstlichen und privaten Nutzung zur Verfligung gestellt. Die
Versteuerung des geldwerten Vorteils fiir die private Nutzung des Dienstwagens erfolgt durch das
Vorstandsmitglied. Des Weiteren gewéhrt die Gesellschaft ihren Vorstandsmitgliedern im Rahmen von
Gruppenvertriagen Versicherungsschutz in angemessener Hohe (Unfall-, Reisegepack- und D&O-Versicherung).
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Variable Vergiitungsbestandteile

Die variablen Vergiitungsbestandteile bestehen aus einem Short-Term Incentive (STI), dessen
Bemessungsgrundlage das jeweilige Geschiftsjahr darstellt, sowie einem Long-Term Incentive (LTI) mit einer
Performanceperiode von vier Jahren.

Die Leistungskriterien zur Messung der Zielerreichung sowie weitere wichtige Aspekte der variablen
Vergiitungsbestandteile sind aus der Unternehmensstrategie der Talanx abgeleitet und adressieren wichtige
Elemente dieser. Dazu sind die variablen Vergiitungsbestandteile so ausgestaltet, dass sie die langfristige
Entwicklung der Talanx fordern.

B.1.4.3 Vergiitungspraktiken

Die variable Vergiitung ist so konzipiert, dass sie in unterschiedlichen Ergebnisszenarien und einem sich
verdndernden Geschiftsumfeld eine nachhaltige Geschéftsentwicklung unterstiitzt. Die Zusammensetzung, die
Gewichtung und die Auszahlungszeitpunkte sind so geregelt, dass Chancen und Risiken in einem ausgewogenen
Verhiltnis zueinanderstehen.

Die Hohe der variablen Vergiitung ist mit einheitlichen Kennzahlen an die Erreichung der Jahresziele fiir den
Konzern RoE bzw. den jeweiligen RoE des Geschéftsbereichs sowie zusitzliche Zielkriterien gekoppelt, die im
Rahmen eines moglichen Zu- bzw. Abschlags in die Zielerreichung einflieBen konnen. Die variable Vergiitung
basiert auf einem systematischen und transparenten Zielvereinbarungsprozess und Performance Management.
Dieser sich jahrlich wiederholende Prozess fiihrt zu einem klaren Versténdnis dariiber, was im Interesse einer
nachhaltigen Geschéftsentwicklung erwartet wird. Zielvereinbarungen messen quantitative, finanzielle und
operative Ergebnisse. Dariiber hinaus werden die Entwicklung qualitativer Mallnahmen und Initiativen, die eine
nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft, des Geschiftsbereichs und des Konzerns fordern, sowie speziell
formulierte Verhaltensziele beriicksichtigt.

Die Vergiitung des Aufsichtsrats richtet sich nach der Satzung. Sie wird von der Hauptversammlung
beschlossen.

Im Berichtszeitraum haben keine wesentlichen Transaktionen mit Anteilseignern, Personen, die maB3geblichen

Einfluss auf das Unternechmen ausiiben, und Mitgliedern des Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans
stattgefunden.
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B.2 Anforderungen an die fachliche Qualifikation und
personliche Zuverlassigkeit

Das Versicherungsaufsichtsgesetz fordert von allen Personen, die das Unternehmen tatsdchlich leiten oder
andere Schliisselaufgaben innehaben, dass sie spezielle Anforderungen an die fachliche Qualifikation und
personliche Zuverléssigkeit erfiillen.

Die Anforderungen finden sich in detaillierter Form in der ,,Rahmenrichtlinie der Gruppe zur Erfiillung der Fit &
Proper Anforderungen®, welche von den Vorstinden des HDI V.a.G. und der Talanx AG verabschiedet und von
der Gesellschaft ratifiziert wurde. Ziel dieses Dokuments ist es, einen verbindlichen Rahmen fiir die Umsetzung
der Anforderungen an die fachliche Qualifikation und personliche Zuverldssigkeit (Fit & Proper-Anforderungen)
von Personen zu beschreiben, die die Gesellschaft tatséchlich leiten oder andere Schliisselaufgaben
verantworten. Die ,,Rahmenrichtlinie zur Erfiillung der Fit & Proper Anforderungen* wird regelmafig iiberpriift
und bei Bedarf aktualisiert.

B.2.1 Beschreibung der Anforderungen an die fachliche Qualifikation (,,Fitness*) und
personliche Zuverlédssigkeit

Der Begriff ,,Fitness“ (fachliche Qualifikation) erfordert eine der Position angemessene Berufsqualifikation
sowie Kenntnisse und Erfahrungen, die fiir ein solides und vorsichtiges Management und die Erfiillung der
Position erforderlich sind. Die Angemessenheit wird nach dem Grundsatz der Proportionalitdt beurteilt und
beriicksichtigt die unternehmensindividuellen Risiken sowie die Art und den Umfang des Geschéftsbetriebs.

Der Begriff ,,Properness* (personliche Zuverldssigkeit) bezeichnet die personliche Zuverlédssigkeit der genannten
Personen. Diese Personen miissen verantwortungsvoll und integer sein; sie haben ihre Tétigkeiten pflichtbewusst
mit der gebotenen Sorgfalt zu erfiillen. Zuverldssigkeit wird unterstellt, wenn keine Tatsachen erkennbar sind,
die Unzuverléssigkeit begriinden. Ein positiver Nachweis ist nicht erforderlich. Unzuverldssigkeit ist

anzunehmen, wenn personliche Umsténde nach allgemeiner Lebenserfahrung die Annahme rechtfertigen, dass
diese die sorgféltige und ordnungsgemife Ausiibung der Funktion beeintrdchtigen kdnnen.

Als Personen mit Schliisselaufgaben im Sinne von Solvency II sind anzusehen:
(1) Personen die das Unternehmen tatséchlich leiten:

- Vorstandsmitglieder
(2) Personen, die andere Schliisselaufgaben innehaben:

- Mitglieder des Aufsichtsrats

- Verantwortliche Person fiir eine der Schliisselfunktionen (URCF, Compliance-Funktion, Funktion der
internen Revision, VmF)

Unter Beriicksichtigung der unterschiedlichen Rollen von Personen, die das Unternechmen tatséchlich leiten,
sowie Personen, die andere Schliisselaufgaben innehaben, haben diese ihre fachliche Qualifikation in
verschiedenen, in der o. g. Richtlinie festgelegten Bereichen nachzuweisen.

- Berufserfahrungen aus anderen Tétigkeiten
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- Theoretische Kenntnisse

- Praktische Kenntnisse

- Leitungserfahrung

- Kollektive Anforderungen

- Spezialkenntnisse, z. B. bezogen auf die entsprechende Schliisselfunktionsaufgabe

Fiir den Fall, dass Schliisselaufgaben ausgegliedert werden, sind hierflir generelle Anforderungen in einer
Gruppenrichtlinie definiert. Es ist seitens des ausgliedernden Unternehmens Sorge zu tragen, dass die Personen
des Dienstleisters, welche fiir die Schliisselaufgabe zustindig sind, ausreichend fachlich qualifiziert und
personlich zuverldssig sind. Das ausgliedernde Unternechmen hat zu diesem Zweck nach aufsichtsbehdrdlichen
Vorgaben einen Ausgliederungsbeauftragten zu bestellen, der ggf. gegeniiber der Aufsichtsbehdrde als
verantwortliche Person fiir die jeweilige Schliisselfunktion im Unternehmen entsprechend anzeigepflichtig ist.
Der iiberwachende Ausgliederungsbeauftragte zeigt sich hierbei verantwortlich fiir die ordnungsgeméle
Erfiillung der Aufgaben, welche mit der Ausgliederung der Schliisselaufgabe in Verbindung stehen. Die
Letztverantwortung liegt bei der Geschiftsleitung.

B.2.2 Beurteilungsverfahren beziiglich der fachlichen Qualifikation und personlichen
Zuverlassigkeit

Die Anforderungen und Berichtsprozesse gegeniiber der Aufsichtsbehorde entsprechen den aktuellen, auf den
,,BaFin-Merkblattern zur fachlichen Eignung und Zuverléssigkeit* beruhenden Standardprozessen.

GemiB der ,,Rahmenrichtlinie zur Erfiillung der Fit & Proper Anforderungen® ist im Vorfeld einer Besetzung fiir
Positionen von Personen, die das Unternehmen tatséchlich leiten oder andere Schliisselaufgaben innehaben, ein
detaillierter Lebenslauf anzufordern sowie ein Anforderungsprofil festzulegen, welches die Nachweise zur
notwendigen Eignung auflistet und beschreibt. Hierfiir liegt eine entsprechende Priifliste vor, um Einheitlichkeit
zu gewihrleisten.

Das Anforderungsprofil umfasst den Nachweis folgender Mindestanforderungen:

(1) Beschreibung der Position mit Schliisselaufgaben
- Leistungskatalog (Stellenbeschreibung)
- Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse

- MabB an Personalverantwortung

(2) Fachliche Qualifikation (allgemein)

Ausbildungsniveau

- Kenntnis und Verstindnis der Geschiftsstrategie

- Kenntnis des Governance-Systems

- Fremdsprachenkenntnisse, mindestens der englischen Sprache und nach Madglichkeit in einer weiteren
Fremdsprache
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(3) Fachliche Qualifikation (abhéngig von der jeweiligen Position)

- Branchenexpertise

- Kenntnis und Verstéindnis des Geschéftsmodells

- Fahigkeit der Interpretation von bilanziellen und versicherungstechnischen Zahlenwerken

- Kenntnis und Verstdndnis der regulatorischen Rahmenbedingungen, die das Unternehmen betreffen

- Expertise in Personalfiihrung, Mitarbeiterauswahl, Nachfolgeplanung
Um der Anforderung an eine fortlaufende Sicherstellung zur Einhaltung der relevanten Anforderungen gerecht
zu werden, erfolgt regelmiBig eine Uberpriifung des Anforderungsprofils durch die verantwortliche

Organisationseinheit. Nicht erforderlich ist hierbei die regelmiBige Uberpriifung der Zuverldssigkeit mittels
aktualisierter Fiihrungszeugnisse.

Eine Uberpriifung der Einhaltung des Anforderungskataloges erfolgt bei wesentlichen Verinderungen der
zugrunde liegenden Parameter.

(1) Eigenschaften, die in der Person mit Schliisselaufgaben begriindet sind

- Neue Erkenntnisse iiber die Integritit der Person mit Schliisselaufgaben (z. B. anhéngiges Strafverfahren)

- Verdnderungen in der Person der Fiihrungskraft, die einer angemessenen Représentation des
Unternehmens in der Offentlichkeit entgegenwirken (z. B. ungebiihrliches 6ffentliches Verhalten)

- Neue Erkenntnisse iiber die fachliche Qualifikation der Person mit Schliisselaufgaben

- Neue Erkenntnisse iiber die Fiihrungskraft, die Zweifel an der Fahigkeit zur soliden und umsichtigen
Erfiillung ihrer Aufgaben aufkommen lassen

(2) Eigenschaften, die in der Position begriindet sind

- Verianderungen im Verantwortungsbereich der Position (Erweiterung des Verantwortungsbereiches)

- Verinderungen der fachlichen Anforderungen zur Erfiillung der Position (z. B. Anderung der aufsichts-
rechtlichen Anforderungen zur Berufsqualifikation von Personen mit Schliisselaufgaben)

Die Personen mit Schliisselaufgaben sind diesbeziiglich verpflichtet, relevante Anderungen gegeniiber der
prozessverantwortlichen Organisationseinheit anzuzeigen.
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B.3 Risikomanagementsystem einschlieBlich der
unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitatsbeurteilung

B.3.1 Grundziige des Risikomanagementsystems

Basis des Risikomanagements ist die durch den Vorstand verabschiedete Risikostrategie, die sich aus der
Geschiftsstrategie ableitet. Sie ist verbindlicher, integraler Bestandteil des unternehmerischen Handelns. Zur
Umsetzung und Uberwachung der Risikostrategie bedient sich die Gesellschaft eines internen Steuerungs- und
Kontrollsystems. Das Risikoverstindnis ist ganzheitlich, d. h. es umfasst Chancen und Risiken, wobei der Fokus
der Betrachtungen auf negativen Zielabweichungen, d. h. Risiken im engeren Sinn liegt.

Das Risikomanagement der Gesellschaft ist in das Risikomanagement des Geschiftsbereichs Privat- und
Firmenversicherung Deutschland sowie des Konzerns eingegliedert und beriicksichtigt die Konzernrichtlinien.

Das Risikomanagementsystem wird laufend weiterentwickelt und damit den jeweiligen sachlichen und
gesetzlichen Erfordernissen sowie den Konzernvorgaben angepasst. Das Risikomanagementsystem ist mit dem
zentralen Steuerungssystem der Gesellschaft eng verzahnt.

Die Bewertung der wesentlichen quantifizierbaren Risiken der Gesellschaft erfolgt regelmdBig mit Hilfe des
Risikomodells. Dabei werden diese Risiken systematisch analysiert und mit Solvenzkapital hinterlegt. Zusétzlich
werden wesentliche, sich aus Zielabweichungen ergebende strategische Risiken, Projektrisiken,
Reputationsrisiken und Emerging Risks betrachtet. Die erfassten Risiken werden durch abgestimmte
MaBnahmen gesteuert sowie die quantifizierbaren Risiken durch ein Limit- und Schwellenwertsystem
iiberwacht. Der Vorstand der Gesellschaft wird im Rahmen der Risikoberichterstattung vom Risikomanagement
regelmiBig iiber die aktuelle Risikosituation informiert. Bei akuten Risiken ist eine Sofortberichterstattung an
den Vorstand gewihrleistet.

Im Kapitalanlagebereich umfasst das Risikomanagementsystem spezifische Instrumentarien zur laufenden
Uberwachung aktueller Risikopositionen und der Risikotragfihigkeit. Simtliche Kapitalanlagen stehen unter
staindiger Beobachtung und Analyse durch den Geschiftsbereich Kapitalanlagen und das operative
Kapitalanlagecontrolling. Mit Hilfe von Szenarioanalysen und Stresstests werden die Auswirkungen von
Kapitalmarktschwankungen simuliert und bei Bedarf darauf friihzeitig reagiert. Dariiber hinaus stellt eine
umfangreiche Berichterstattung die erforderliche Transparenz aller die Kapitalanlagen betreffenden

Entwicklungen sicher.
B.3.2 Wesentlichkeitskonzept

Die Basis fiir die Klassifizierung von Risiken hinsichtlich ihrer potenziellen finanziellen Auswirkungen bildet
das giiltige Wesentlichkeitskonzept.

Ein Risiko wird als wesentlich angesehen, wenn es — im Falle seiner Realisation — 2 % der Eigenmittel oder 4 %
des Risikobudgets erreichen kann (Minimalbetrachtung).

Die Realisierung eines Risikos ist vor dem Hintergrund der strategisch definierten Risikoposition zu betrachten,
einen kompletten Verlust der Eigenmittel auf Jahressicht mit einer maximalen Wahrscheinlichkeit von 0,5 % zu
erleiden. Grundsitzlich sind Risiken nach bereits durchgefiihrten Risikosteuerungsmafinahmen, wie z. B. bereits
fiir das Risiko gebildete Riickstellungen, zu beriicksichtigen.

In begriindeten Ausnahmeféllen kann durch Managemententscheidungen von den vorgenannten Kriterien
abgewichen werden.
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Die Grenzwerte flir die wesentlichen Risiken der Gesellschaft werden in der Risikostrategie festgelegt und im
Risikoerfassungssystem hinterlegt. Die Grenzwerte werden jihrlich bzw. bei Anderung des Risikobudgets
aktualisiert und in der Risikostrategie dokumentiert.

Um zu vermeiden, dass im internen Risikobericht eventuell iiber eine Vielzahl — fiir das Gesamtunternchmen
relativ unbedeutender — Risiken berichtet wird, wurde beziiglich der Aufnahme eines Risikos in den internen
Risikobericht in Abhéngigkeit von der Wesentlichkeitsgrenze eine Untergrenze definiert (Aufgriffsgrenze).
Dariiber hinaus konnen Risiken auch dann in den Risikobericht aufgenommen werden, wenn sie aufgrund eines
Expertenurteils und nach griindlicher Abwégung durch die Risikocontrollingfunktion als berichtenswert bzw.
wesentlich erachtet werden. Dies trifft insbesondere fiir nur qualitativ bewertbare Risiken zu.

B.3.3 Risikomanagementprozess

Der Risikomanagementprozess bezieht grundsitzlich alle Risikokategorien ein und durchlduft folgende Schritte:

Risikostrategie und Risikotragfihigkeit,
- Risikoidentifikation,

- Risikoanalyse und -bewertung,

- Risikotiberwachung,

- Risikosteuerung und

- Risikoberichterstattung.

Des Weiteren beinhaltet er den Prozess zur Einfilhrung neuer Produkte und Geschéftsfelder sowie die
regelmédfBige Durchfiihrung einer unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilititsbeurteilung (Own Risk and
Solvency Assessment; ORSA).

Risikostrategie und Risikotragfihigkeit: Die Risikostrategie wird jahrlich auf Aktualisierungsbedarf hin
iiberpriift; dazu wird die aktuelle Geschéftsstrategie herangezogen. Auflerdem wird die Risikotragfahigkeit auf
Basis des vorgegebenen Risikobudgets auf die Risikokategorien und Einzelrisiken in Form von Limiten und
Schwellenwerten heruntergebrochen. Die Wesentlichkeitsgrenzen werden ebenfalls aus dem Risikobudget
abgeleitet. Die Risikostrategie-Entwiirfe werden mit dem Risikokomitee abgestimmt. Die jahrliche
Aktualisierung der Risikostrategie, die aktualisierten Limite und Schwellenwerte sowie die
Wesentlichkeitsgrenzen werden dem Vorstand zur Verabschiedung vorgelegt. Treten substanzielle Anderungen
der Risikolage gemiB Definition in der Risikostrategie auf, wird die Risikostrategie auch unterjahrig angepasst
und ggf. vom Vorstand verabschiedet.

Risikoidentifikation:  Die  Risikoidentifikation  erfolgt iiber  Expertenurteile —mit Hilfe des
Risikoerfassungssystems. Die Risikoidentifikation findet als regelméBiger Prozess in halbjahrlichem Rhythmus
statt. Dariiber hinaus konnen jederzeit neu auftretende Risiken oder Anderungen bestehender Risiken an das
qualitative Risikomanagement gemeldet sowie im Rahmen der Sitzungen des Risikosteuerungskreises
eingebracht werden. Auflerdem konnen aus den Kapitalanlageberichten und den Berichten zum Neue-Produkte-
Prozess Risiken identifiziert werden. Hinzu kommen die im Risikomodell beriicksichtigten Modellrisiken. Im
Risikoerfassungssystem werden auch gemifl Wesentlichkeitskonzept unwesentliche Risiken erfasst, wenn sie
durch Risikoverantwortliche und/oder das qualitative Risikomanagement als beobachtenswert eingestuft werden.
AuBerdem werden durch gednderte Einschitzung unwesentlich gewordene Risiken, die noch nicht erledigt sind
oder sich noch nicht realisiert haben, weiterhin im Risikoerfassungssystem beobachtet.
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Risikoanalyse und -bewertung: Aufbauend auf den Ergebnissen der Risikoidentifikation erfolgt die Analyse und
Bewertung der Risiken. Hierzu werden alle Risiken zuerst qualitativ bewertet. So genannte Nicht-Modellrisiken,
die nicht direkt im Risikomodell quantifiziert werden, werden von den entsprechenden Risikoverantwortlichen
mittels Eintrittswahrscheinlichkeit und maximaler Schadenhdhe im Falle des Risikoeintritts bewertet. In die
Quantifizierung flieBen die Nettobewertungen (Bewertungen nach Maflnahmen) ein.

Die Modellrisiken werden im Risikomodell quantifiziert. Die Hohe der operationellen Risiken wird anhand der
Einschédtzung der Nicht-Modellrisiken mittels Simulation bestimmt. Fiir die regulatorische Solvenzkapital-
anforderung gemidf Solvency II werden die operationellen Risiken auf Basis des Standardmodells quantifiziert.
Alle Risiken werden im Risikomodell zum gesamten bendtigten Solvenzkapital unter Beriicksichtigung von
Auswirkungen der Risikostreuung innerhalb und zwischen den Risikokategorien aggregiert. Risiken, welche
gemifl Wesentlichkeitskonzept mindestens mit der entsprechenden Aufgriffsgrenze der Gesellschaft bewertet
werden, unterliegen der Risikoiiberwachung und flieBen in die Risikoberichterstattung ein. Diejenigen Risiken,
welche als unwesentlich erachtet werden, aber grundsitzlich existieren, werden ebenfalls in der
Risikoiiberwachung (weiterhin) beobachtet, sie bleiben bei der Risikoberichterstattung jedoch unberiicksichtigt.

Risikoiiberwachung: Die Risikoiiberwachung erfolgt vierteljahrlich auf Basis der in der Risikoidentifikation
sowie Risikoanalyse und -bewertung gewonnenen Daten und Erkenntnisse iiber das Risikoprofil. Das
Risikomanagement beobachtet die Entwicklung aller identifizierten Risiken und {iberwacht die Einhaltung der
gesamten Risikotragfahigkeit und der festgelegten Limite und Schwellenwerte. Hierzu zihlt ebenfalls die
Einleitung eines festgelegten Eskalationsverfahrens im Falle des Bekanntwerdens eines wesentlichen
Sofortrisikos. Des Weiteren umfasst eine kontinuierliche Risikoiiberwachung die Uberpriifung der Umsetzung
der Risikostrategie, der Risikosteuerung und der Anwendung risikorelevanter Methoden und Prozesse.

Risikosteuerung: Die Risikosteuerung obliegt dem Vorstand bzw. den Risikoverantwortlichen gemif3 den ihnen
eingerdumten Befugnissen. Die Risikosteuerung umfasst die kontinuierliche Beriicksichtigung von
Risikoaspekten (z. B. entsprechende Regelungen des Vorstands zu Riickversicherung oder Kontrollen) und
eigenen Limitsystemen (z. B. im Bereich Kapitalanlage) sowie das Ergreifen von MalBnahmen bei
Uberschreitungen der im Rahmen des Risikotragfihigkeitskonzepts bestimmten Limite und Schwellenwerte.

Risikoberichterstattung: In der Regel erfolgt die Risikoberichterstattung nach einem festgelegten Turnus. Nur in
Ausnahmefillen miissen Risiken auBerhalb der gewohnlichen Berichtszyklen berichtet werden. Auf Gesell-
schaftsebene erstellt das qualitative Risikomanagement pro Quartal einen Risikobericht fiir den Vorstand. Die
Risikoberichterstattung informiert systematisch iiber das Risikoprofil und potenzielle Risikoauswirkungen und
umfasst die Ergebnisse der vorangegangenen Risikomanagement-Prozessschritte. Alle Risiken, die mindestens
in Hohe der Aufgriffsgrenze bewertet wurden, flieBen in die Risikoberichterstattung ein und werden in einem
Risikobericht zusammengefasst. Ebenfalls wird bei Bedarf iiber im entsprechenden Quartal eingeleitete
Eskalationsverfahren fiir Sofortrisiken berichtet. Der Risikobericht wird vor der Vorlage im Vorstand im
Risikokomitee diskutiert, qualitdtsgesichert und freigegeben. Die Berichte werden nach Verabschiedung durch
den Vorstand an die Aufsichtsratsmitglieder, den Chief Risk Officer der HDI Gruppe, die interne Revision und
den Wirtschaftspriifer gesandt.

B.3.4 Spezifischer Umgang mit den einzelnen Risikokategorien
Das Risikomanagement beschriankt sich auf die im Rahmen der Risikoerhebung identifizierten Risiken,
unerkannte Risiken bleiben unberiicksichtigt. Insbesondere werden unerkannte Risiken nicht iiber einen

pauschalen Ansatz modelliert.

Die dargestellten Informationen zum Risikomanagement gelten fiir alle Risikokategorien gleichermaflen.
Dariiber hinaus kommen risikokategoriespezifische Strategien, Prozesse und Verfahren zum Einsatz.
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B.3.5 Aufbauorganisation des Risikomanagements

Die Aufbauorganisation des Risikomanagements besteht aus verschiedenen unmittelbaren Instanzen, deren
Aufgaben im Folgenden erldutert werden:

- Vorstand

- Chief Risk Officer (CRO)
- Risikomanagement

- Risikokomitee

- Risikoverantwortlicher

- Risikoassistent

- Risikosteuerungskreis

Im Zusammenspiel mit den ergéinzenden Instanzen (Funktion der internen Revision, Compliance-Funktion, VmF
etc.) ergibt sich die Governance-Struktur der Gesellschaft.

Vorstand: Der Vorstand der Gesellschaft ist dazu verpflichtet, ein funktionsfdhiges Risikomanagementsystem
einzurichten, um Risiken, die sich potenziell nachhaltig negativ auf die Wirtschafts-, Finanz- und Ertragslage
auswirken, frithzeitig erkennen und rechtzeitig auf diese reagieren zu kdnnen. Auch Entscheidungen iiber das
Eingehen und die Handhabung wesentlicher Risiken liegen in der Gesamtverantwortung des Vorstandes und
sind nicht delegierbar. Grundsatzlich sind nicht nur alle Mitglieder des Vorstandes fiir die Implementierung eines
funktionierenden Risikomanagements und dessen Weiterentwicklung verantwortlich, sondern sie miissen auch
iiber die Risiken, denen ihre Gesellschaft ausgesetzt ist, informiert sein, ihre wesentlichen Auswirkungen beur-
teilen und die erforderlichen Maflnahmen zur Begrenzung treffen konnen. Flankierend zu der reguldren umfas-
senden Information der Gremien zu Entwicklungen im Risikomanagement wird ein generelles Vorgehens-
konzept zur Einweisung oder Nachschulung neuer Aufsichtsrite, Vorstinde oder Fithrungskrifte verfolgt.

Chief Risk Officer (CRO): Der CRO ist die zustindige Person fiir die Schliisselfunktion der URCF und
unterliegt bei der Wahrnehmung dieser Rolle nur den Weisungen des Vorstands. Er ist in dieser Funktion
unabhédngig und iibernimmt keine Aufgaben, die zu einem Eingehen von Risikopositionen fiihren. Ist diese
Unabhingigkeit in Einzelféllen nicht gewihrleistet, so ist der Vorstand unverziiglich zu informieren und eine
Losung herbeizufiihren.

Risikomanagement: Das Risikomanagement nimmt die operative Risikomanagementfunktion wahr. Es
unterstiitzt den CRO und den Vorstand bei der effektiven Handhabung des Risikomanagementsystems und steht
in engem Kontakt zu den Nutzern der Ergebnisse des Risikomodells sowie der VmF. Das Risikomanagement
berichtet an den Vorstand diejenigen Risiken, die als materiell klassifiziert werden konnen. Zu diesem Zweck
identifiziert und analysiert es kontinuierlich die potenziell relevanten Risiken auf Basis der Risikostrategie,
liberwacht die Finhaltung der Risikolimite, dic vom Vorstand verabschiedet wurden und aggregiert die
identifizierten Risiken zum Zweck der Risikoberichterstattung. Aulerdem berichtet das Risikomanagement iiber
andere spezifische Risiken aus eigener Initiative oder auf Anforderung durch den Vorstand. Das
Risikomanagement ist ebenfalls verantwortlich fiir die Entwicklung und Nutzung des Risikomodells.

Risikokomitee: Das Risikokomitee unter Vorsitz des CRO bildet bezogen auf das Risikomanagement das

bereichsiibergreifende Beratungsgremium und hat somit beziiglich der Risikosituation eine iiberwachende
Funktion. Das Gremium besteht aus Vertretern unterschiedlicher Fachabteilungen. Die Geschéftsordnung des
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Risikokomitees sieht vor, dass Vertreter risikoaufbauender Positionen, deren Expertise im Rahmen der
Sitzungen genutzt wird, {iber kein Stimmrecht verfligen.

Risikoverantwortliche: In den Fachabteilungen wird fiir jedes Risiko ein Risikoverantwortlicher ernannt. Dieser
ist mit dem Aufbau von Risikopositionen betraut und betreut die von ihm verantworteten Risiken im Rahmen
des Risikomanagements.

Risikoassistent: Ein Risikoverantwortlicher kann sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben durch von ihm
benannte Risikoassistenten unterstiitzen lassen. Dabei verbleibt die Verantwortung fiir das Eingehen und die
Steuerung der Risiken immer beim Risikoverantwortlichen.

Risikosteuerungskreis: Der Risikosteuerungskreis dient der Abstimmung der Risikoverantwortlichen untereinan-
der. Dariiber hinaus kann der Risikosteuerungskreis Empfehlungen an das Risikokomitee aussprechen und unter-
stiitzt den CRO. Bei besonderen Themen bzw. in Abhéngigkeit vom Diskussionsgegenstand werden Géste mit
spezieller Expertise zu den Sitzungen eingeladen. Das Risikomanagement informiert im Rahmen der Risiko-
steuerungskreis-Sitzungen regelmiBig iiber die aktuell verfiigbaren Modellergebnisse, die Ergebnisse der Quan-
tifizierung der operationellen Risiken (SCR-Ergebnisse der Einzelrisikobewertung) sowie iiber aufgetretene
Limit- und Schwellenwertverletzungen, um die ,,Riickkoppelung™ mit den Risikoverantwortlichen zu gewéhr-
leisten.

B.3.6 Model Governance und Modelldnderungsprozess

Die Gesellschaft berechnet die Solvenzkapitalanforderung nach dem Standardmodell, sodass die Notwendigkeit
der Beschreibung der Model Governance und des Modelldnderungsprozesses der Gesellschaft entfallt.

B.3.7 Own Risk and Solvency Assessment

Die Gesellschaft fiihrt jahrlich eine Unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitdtsbeurteilung (ORSA: Own Risk
and Solvency Assessment) durch. Diese stiitzt sich maB3geblich auf die unter Verwendung des Risikomodells
durchgefiihrte Risikoanalyse. Um eine vollstindige Betrachtung sicherzustellen, werden sédmtliche aus den
Risikomanagementprozessen vorliegenden Informationen — auch zu rein qualitativ analysierten Risiken — fiir die
Bewertung herangezogen.

Fiir die im ORSA enthaltene vorausschauende Betrachtung wird eine Mehrjahresperspektive eingenommen. Es
werden — basierend auf unterschiedlichen Szenarien zur zukiinftigen makro6konomischen Entwicklung und der
Geschiftsplanung — die Eigenmittel mit ihrer Zusammensetzung, die Solvenzkapitalanforderungen sowie die
resultierenden Kapitaladdquanzquoten iiber einen Zeitraum von fiinf Jahren prognostiziert. Diese Betrachtung ist
eingebettet in den Prozess zur Mittelfristplanung.

Mindestens jéhrlich wird ein Bericht iiber die Ergebnisse des ORSA inklusive der vorausschauenden
Betrachtung erstellt. Dieser Bericht sowie die wesentlichen der Betrachtung zugrundeliegenden Methoden und
Annahmen werden im Vorstand eingehend diskutiert und hinterfragt. Sofern sich aus den Erkenntnissen
Handlungsbedarf ergibt, wird dieser an die jeweiligen Prozessverantwortlichen adressiert und die Umsetzung
wird liberwacht. Der finale Bericht zum ORSA wird vom Vorstand verabschiedet.

Der ORSA-Bericht setzt sich aus qualitativen und quantitativen Inhalten zusammen. Qualitativ wird neben der
Darstellung des Risikoprofils der Gesellschaft iiber Risikomanagement und -organisation sowie die
risikostrategischen Ziele (gemif3 Risikostrategie) berichtet. Der quantitative Teil besteht aus der Einschédtzung
des Solvabilitdtsbedarfs im Berichtsjahr sowie einer vorausschauenden Betrachtung des Solvabilititsbedarfs und
der Eigenmittel unter Beriicksichtigung von Annahmen aus der Unternehmensplanung. Wesentlicher Bestandteil
des Auftrags der Ermittlung des Solvabilitdtsbedarfs ist die Analyse des verwendeten Risikokapitalmodells bzgl.
Angemessenheit der gesamten Modellierung sowie der Vollstidndigkeit der abgebildeten Risiken.
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Ungeachtet der durch Modellbewertung spezifizierten Risiken hat die Gesellschaft sdmtliche auf das
okonomische Kapital wirkende Risiken zu priifen und eine Bewertung dieser Risiken im fiir die Ermittlung des
Solvabilitdtsbedarfs genutzten Modell zu implementieren.

Die vorausschauende Betrachtung beinhaltet die Entwicklung des Gesamtsolvabilititsbedarfs im Zeitraum der
Mittelfristplanung sowie die Ergebnisse unterschiedlicher Szenarioanalysen und Stresstests. Aulerdem wird {iber
die Einbindung der Erkenntnisse aus dem ORSA-Prozess und weiterer Erkenntnisse aus dem Risikomanagement

(z. B. im Rahmen des Neue-Produkte-Prozesses) in die Unternehmenssteuerung berichtet.

Die Durchfilhrung eines nicht-reguliren ORSA ist bei signifikanten Verdnderungen des Risikoprofils
erforderlich, die durch interne Entscheidungen oder durch externe Faktoren ausgeldst werden.

Konkret konnen beispielsweise folgende Entscheidungen Ausldser eines nicht-reguldren ORSA sein:

- Aufbau neuer Versicherungszweige

Anderungen der genehmigten Risikotoleranzschwellen oder Riickversicherungsvereinbarungen,

Bestandsiibertragungen,

wichtige Anderungen bei der Zusammensetzung der Vermdgenswerte.

B.3.8 Einbindung der Erkenntnisse aus dem Risikomanagement in die Unternehmens-
steuerung

Grundsétzlich ist das Risikomanagement in den Performance-Management-Prozess und damit in die
Wertorientierte Steuerung der Gesellschaft eingebunden. Das in der Risikostrategie definierte Risikobudget und
die Kapitaladdquanz stellen wichtige Kernsteuerungsgroflen dar. Der Vorstand der Gesellschaft verteilt das
Risikobudget im Rahmen des Limit- und Schwellenwertsystems auf Einzelrisiken und operationalisiert damit die
risikostrategischen Vorgaben. Die Auslastung der Limite und Schwellenwerte wird regelméBig tiberwacht und
ist Gegenstand der reguldren Risikoberichterstattung.

ORSA-Prozess: Der ORSA-Prozess basiert auf der Mehrjahresplanung und ist in die Prozesskette der
Unternehmenssteuerung integriert. Die Einbindung des Risikomanagements in Entscheidungen des Vorstands ist
in einer Arbeitsanweisung verbindlich und detailliert geregelt. Durch eine verpflichtende Stellungnahme des
Risikomanagements bei allen Vorstandsvorlagen wird eine intensive Auseinandersetzung des Vorstands mit
allen ORSA-relevanten Themen unterstiitzt.

Neue-Produkte-Prozess (NPP): Vor Einfilhrung neuer Produkte werden die damit verbundenen Risiken
untersucht. Unter neuen Produkten sind damit sowohl Versicherungsprodukte als auch Kapitalmarktprodukte zu
verstehen, und zwar jeweils sowohl auf der Angebotsseite (also etwa Angebot neuer Erstversicherungsprodukte)
als auch auf der Nachfrageseite (also etwa Anwendung neuartiger Riickversicherungsprodukte oder Erwerb
neuartiger Kapitalanlageprodukte). GemiB Konzernvorgabe werden Produkte mit signifikanten Anderungen der
Rechnungsgrundlagen, der Tarifierungsmerkmale oder des Deckungsumfangs sowie fiir das Unternehmen neue
versicherte Gefahren und neue Annahmerichtlinien als neue Produkte definiert. Die Einschitzung der Risiken ist
angemessen zu dokumentieren. Am Ende des Prozesses wird daher ein NPP-Bericht mit einer Empfehlung zur
Freigabe oder Ablehnung des neuen Produktes erstellt, der als Entscheidungsgrundlage fiir den Vorstand dient.

Kapitalmanagement: Zur Sicherstellung der jederzeitigen Erfiillung der Eigenmittelanforderungen bedient sich
die Gesellschaft des etablierten Prozesses der Mittelfristplanung. Die Gesellschaft plant neben ihrer Gewinn- und
Verlustrechnung und ausgewéhlten Bilanzpositionen auch das SCR und die Eigenmittel, sodass im
Planungszeitraum eine jederzeitige Bedeckung der Eigenmittelanforderungen mit anrechenbaren Eigenmitteln
gewdhrleistet ist. Hierbei sind auch die Laufzeit beziiglich der Nachrangverbindlichkeiten und die
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Ausschiittungsstrategie zu beriicksichtigen. Die Kapitalbedarfe aus der finalen Mittelfristplanung werden im
Kapitalmanagementplan der Gesellschaft festgehalten.

Kapitalanlagemanagement und Bilanzstrukturmanagement: Bei allen wesentlichen Kapitalanlageentscheidungen
werden Auswirkungen auf das Risikoprofil der Gesellschaft untersucht. Durch regelméfig durchgefiihrte
Analysen zum Bilanzstrukturmanagement (Asset-Liability-Management; ALM) und zur strategischen Asset
Allocation iiberzeugt sich die Gesellschaft, dass die erwartete Rendite ihrer Kapitalanlagen kurz-, mittel- und
langfristig maBgeblich zur Erfiillung ihrer Verpflichtungen gegeniiber ihren Kunden beitrdgt. Die Asset- und
Liability-Positionen (Vermogenswerte und Verbindlichkeiten) werden von einem Asset-Liability-Committee
iiberwacht und so gesteuert, dass die Vermdgensanlagen den Verbindlichkeiten und dem Risikoprofil der
Gesellschaft angemessen sind. Grundsétzlich wird bei der Neuanlage die Strategie verfolgt, moglichst langfristig
und sicher anzulegen. Eine Ausweitung des Kreditrisikos soll dabei vermieden werden.

Passive Riickversicherung: Die bestehenden Riickversicherungsvertrige werden regelméfig dahingehend
iiberpriift, ob sich aufgrund einer geéinderten Risikoexponierung ein Anderungsbedarf ergibt.

Reservierung: Die Versicherungsmathematische Funktion priift regelmifig die Verlésslichkeit und
Angemessenheit der unter realistischen Annahmen gebildeten versicherungstechnischen Riickstellungen. Dabei
beriicksichtigt sie in besonderer Weise die Vorgaben und Erkenntnisse des Verantwortlichen Aktuars. Dieser
iberpriift regelmiBig, ob die bei der Berechnung der HGB-Deckungsriickstellung verwendeten
Rechnungsgrundlagen — unter Beriicksichtigung der durchgefiihrten Reserveauffiillungen — angemessen sind und
auch in Zukunft ausreichende Sicherheitsspannen enthalten.

B.3.9 Einhaltung des Grundsatzes der unternehmerischen Vorsicht

Die Gesellschaft verfligt tiber detaillierte Kapitalanlagerichtlinien, die das Anlageuniversum, besondere
Qualitdtsmerkmale, Emittentenlimite und Anlagegrenzen festlegen. Diese orientieren sich an den
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des § 124 VAG, sodass eine mdglichst grofle Sicherheit und Rentabilitét bei
jederzeitiger Liquiditdt unter Wahrung angemessener Mischung und Streuung erreicht wird. Die
Kapitalanlagerichtlinien werden jéhrlich durch die Gesellschaft auf Aktualitét tiberpriift.

Externe Ratings finden insbesondere bei der Kalkulation des Kreditrisikos sowie des
Riickversicherungsausfallrisikos Anwendung. Vorzug der Verwendung der externen Ratings ist, dass bei
externen Agenturen umfangreiche Historiendaten vorliegen. Die von den externen Agenturen verwendeten
Daten sind dabei weitaus umfangreicher als Daten, die man derzeit aus internen Erhebungen gewinnen konnte.

Die Gesellschaft verwendet nur Ratings renommierter Anbieter, die sich liber die Zeit nach allgemeiner
Marktwahrnehmung als zuverldssig erwiesen haben und die nach den jeweils giiltigen regulatorischen
Anforderungen zugelassen sind.

Im operativen Geschéft werden in der Ampega Asset Management GmbH fiir die Kapitalanlage und in der
Konzern-Riickversicherung fiir alle Gegenparteien bzw. Emittenten eigene Einschitzungen in Bezug auf deren
Eignung als Geschéftspartner und deren Kreditwiirdigkeit vorgenommen. Hieraus resultiert jeweils eine interne
Klassifikation. Diese interne Klassifikation wird periodisch mit dem externen Rating abgeglichen, um
sicherzustellen, dass Agentureinschitzungen und eigene Sicht insgesamt nicht wesentlich voneinander
abweichen. Die Analyse wird regelmiBig, spatestens bei anstehenden Investitionsentscheidungen aktualisiert.

Jéhrlich wird ein strukturierter Abgleich zwischen den vorgenommenen internen Einschdtzungen und den
externen Ratings der einzelnen Gegenparteien bzw. Emittenten vorgenommen. Im Fokus steht eine Aussage
dariiber, ob die Informationen der Ratingagenturen grundsitzlich als angemessen zu beurteilen sind. Sofern fiir
Gegenparteien bzw. Emittenten wesentliche Abweichungen bestehen, sind ergénzende Analysen durchzufiihren.
Weiterhin ist unter Verwendung geeigneter Verfahren festzustellen, ob fiir einzelne Agenturen systematische
Abweichungen auftreten.
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B.4 Internes Kontrollsystem

B.4.1 Beschreibung des internen Kontrollsystems

Das interne Kontrollsystem (IKS) wird als integraler Bestandteil der Unternehmensfithrung betrachtet. Es soll
einer effizienten Erreichung der Geschiftsziele unter Beachtung und Einhaltung von Regularien sowie der
Vermeidung bzw. Minderung von Risiken dienen.

Das IKS stellt eine Zusammenfassung aller prozessintegrierten und  prozessunabhingigen
UberwachungsmaBnahmen (interne Kontrollen und organisierte SicherungsmafBnahmen) dar, die sicherstellen,
dass die Organisation und die Prozesse einwandfrei funktionieren. Es wird auf allen Ebenen der Gruppe

ausgeiibt und fokussiert auf Prozessrisiken sowie die zu deren Uberwachung eingerichteten Kontrollen.

Das IKS ist Bestandteil des Governance-Systems und umfasst alle von dem Unternehmen und insbesondere des
Vorstandes angeordneten Vorgidnge, Methoden und Kontrollmafnahmen zur

- ordnungsgemifBen Durchfithrung der Geschéftstitigkeit,

- Sicherung der Vermdgenswerte,

- Sicherung einer ordnungsgeméfBen und verldsslichen Rechnungslegung,
- Verhinderung und Aufdeckung von Vermdgensschiddigungen,

- Einhaltung unternehmensinterner Vorgaben und Gesetze,

- ordnungsgeméifen Berichterstattung,

- Erreichung der Unternehmensziele und

- Umsetzung der Risikostrategie.

Das Solvency II prigende Konzept der drei Verteidigungslinien stellt den Rahmen fiir ein funktionsfihiges
Kontroll- und Uberwachungssystem dar und beschreibt drei grundsitzliche Aufgabenbereiche, die sog.
Verteidigungslinien:

Die erste Verteidigungslinie stellen die operativen Fachbereiche und Abteilungen dar. Der Verantwortung dieser
Fachbereiche/Abteilungen obliegt die Sicherstellung der Identifizierung, Bewertung, Steuerung und
Uberwachung der Risiken auf operativer Ebene. Sie tragen damit die Verantwortung fiir eine angemessene
Ausgestaltung des IKS in dem jeweiligen Bereich.

Die zweite Verteidigungslinie besteht aus Funktionen, die auf iibergeordneter Ebene eine angemessene
Ausgestaltung des IKS sicherstellen und die Fachbereiche/Abteilungen begleiten. Hierzu gehoren die URCF, die
Compliance-Funktion und die VmF sowie die Beauftragten fiir Datenschutz, Geldwische, Outsourcing etc.

Als unabhingige und objektive Funktion iiberwacht die Interne Revision als dritte Verteidigungslinie durch

entsprechende  Audit-Tatigkeiten die = Wirksamkeit und Effizienz des gesamten IKS, des
Risikomanagementsystems und des Risikomanagementprozesses.
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B.4.2 Umsetzung der Compliance-Funktion

Die Compliance-Funktion der Gesellschaft ist iiber einen Ausgliederungsvertrag an die Konzern-
Muttergesellschaft Talanx AG ausgegliedert. Dort ist die Funktion als eigenstéindiger Zentralbereich organisiert.

Die Compliance-Funktion ist Bestandteil der zweiten Verteidigungslinie. Um die nachhaltige Einhaltung aller
relevanten gesetzlichen, regulatorischen und selbst gesetzten Regeln sicherzustellen, fiihrt die Compliance-
Funktion entsprechende UberwachungsmaBnahmen durch (mit Schnittstellen zu Group Auditing,
Fachabteilungen mit Verantwortung fiir erweiterte Compliance-Themen sowie den anderen zwei
Schliisselfunktionen).

An der Spitze der konzerninternen Compliance-Regeln steht der Verhaltenskodex. Dieser beinhaltet die
wichtigsten Grundsétze und Regeln fiir ein rechtlich korrektes und verantwortungsbewusstes Verhalten aller
Mitarbeiter der Gruppe. Gleichzeitig enthélt er die hohen ethischen und rechtlichen Standards, nach denen der
Konzern sein Handeln weltweit ausrichtet. Der Verhaltenskodex ist auf der Internetseite der Talanx AG
abrufbar. Jeder Mitarbeiter im Konzern hat dafiir Sorge zu tragen, dass sein Handeln mit diesem Kodex und den
fiir seinen Arbeitsbereich geltenden Gesetzen, Richtlinien und Anweisungen in Einklang steht.

Eine Compliance-Richtlinie konkretisiert den Kodex und gibt den Mitarbeitern Leitlinien fiir ein korrektes und

angemessenes Verhalten im geschéftlichen Verkehr. Sie enthélt insbesondere detaillierte Regelungen zu den
nachfolgenden Compliance-Kernthemen:

- Korruptionsprévention

- Kartellrechts-Compliance

- Produkt- und Vertriebs-Compliance
- Finanzsanktionen und Embargos

- Kapitalanlage-Compliance

- Kapitalmarkt-Compliance

- Geldwischepriavention

- Corporate-Compliance

Die Compliance-Richtlinie wird regelméfig auf Aktualitdt hin dberpriift und in der Folge gegebenenfalls
aktualisiert. In diesem Fall gibt die Compliance-Funktion dies konzernweit bekannt. Die verantwortlichen
Fihrungskriéfte sind dafiir zustédndig, im Fall einer Aktualisierung der Richtlinie betroffene Arbeitsanweisungen
ebenfalls zu aktualisieren.

Als weiteres Element zur Sicherstellung einer konzernweiten Compliance gibt es ein iliber das Internet
erreichbares Hinweisgebersystem, iiber das Mitarbeiter und Dritte wesentliche VerstoBe gegen Gesetze und
Verhaltensregeln auch anonym melden konnen. Auf dieser Basis kann Compliance tdtig werden, den Schaden
eingrenzen und weitere Schiden vermeiden.

Die Compliance-Funktion erstellt einen jédhrlichen Compliance-Bericht, in dem die aktuellen gesetzlichen und

regulatorischen Entwicklungen und die vielfdltigen Aktivititen im Bereich Compliance sowie die wesentlichen
Sachverhalte mit Compliance-Relevanz dargestellt werden
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B.5 Funktion der internen Revision

Die Funktion der internen Revision der Gesellschaft ist iiber einen Ausgliederungsvertrag an die Konzern-
Muttergesellschaft Talanx AG ausgegliedert. Dort ist die Funktion als eigensténdiger Zentralbereich (Group
Auditing) organisiert. Group Auditing iibt die Funktion der internen Revision fiir die Gesellschaft aus, indem sie
im Auftrag des Vorstands priifende, beurteilende und beratende Tétigkeiten durchfiihrt.

Im Mittelpunkt der Uberwachung durch Group Auditing stehen der nachhaltige Schutz des betrieblichen
Vermogens vor Verlusten aller Art, die Forderung der Geschifts- und Betriebspolitik und die Sicherung des
Fortbestehens der Gesellschaft. Dazu priift Group Auditing selbstéindig, unabhéngig und objektiv nach den
Grundsétzen der Sicherheit, OrdnungsméBigkeit und Wirtschaftlichkeit risikoorientiert alle wesentlichen
Geschiftsbereiche, Abliufe, Verfahren und Systeme.

Die Priiftatigkeit richtet sich grundsitzlich nach dem von Group Auditing erstellten und vom Vorstand der
Gesellschaft genehmigten Priifungsplan. Im Rahmen dieses Priifungsplans iibt Group Auditing ihre Tatigkeit frei
von fachlichen Weisungen aus und berichtet ihre Priifergebnisse und Empfehlungen direkt an den Vorstand. Thre
Unabhingigkeit und Objektivitit von den Téatigkeiten, deren Priifung ihr obliegt, sind gewahrleistet, denn dem
Bereich Group Auditing sind ausschlieBlich Revisionsaufgaben zugewiesen. Eine MaBBnahme zur Sicherstellung
der Objektivitidt auf Priiferebene ist die Einhaltung von Karenzzeiten bei Wechseln von Mitarbeitern aus
operativen Bereichen zu Group Auditing.

Group Auditing hat zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben ein vollstdndiges, uneingeschrinktes, aktives und
passives Informationsrecht. Das aktive Informationsrecht beinhaltet den Zugang zu allen Geschéftsbereichen,
Unterlagen, Vermdgensgegenstinden und zu den Gesprichspartnern. Uber das passive Informationsrecht wird
sichergestellt, dass Group Auditing in die fiir sie malBgeblichen Informationsflisse des Unternehmens
eingebunden ist.

Kurzfristig notwendige auBerplanmiBige Sonderpriifungen anldsslich deutlich gewordener Miangel kdnnen
jederzeit durchgefiihrt werden. Um die Uberwachungsfunktion fiir alle relevanten Unternehmensbereiche
systematisch, zielgerichtet und effizient wahrnehmen zu kénnen, wird die Priifungsplanung umfassend und unter
Risikogesichtspunkten erstellt und im Vorstand verabschiedet. Die Planung wird mindestens jahrlich aktualisiert
und ggf. um Sonderpriifungen ergénzt. Als risikobeeinflussende Faktoren werden dabei unter anderem folgende
Faktoren beriicksichtigt:

Inhidrentes Risiko der Priiffelder
- Ergebnisse der letzten Revisionspriifungen
- Gesetzliche und organisatorische Anderungen beziiglich der Priiffelder und

- Erkenntnisse aus der Teilnahme an Gremiensitzungen und regelméBigen Jour Fixes mit anderen
Governance-Funktionen.

Fir jede Priifung wird ein Bericht erstellt, der dem Vorstand und dem gepriiften Bereich die wesentlichen
Informationen vermittelt. Mit dem Bericht werden fiir die MaBBnahmen entsprechende Umsetzungstermine und
Umsetzungsverantwortliche festgelegt und vereinbart. Die Umsetzung wird liberwacht, wobei der Vorstand dies
operativ auf Group Auditing delegiert. Die Priifungsberichte werden auch der Aufsicht vorgelegt.

Das Berichtswesen Group Auditing beinhaltet zudem Quartals- und Jahresberichte, die deren Empfanger (unter

anderem Vorstand, Aufsichtsrat, URCF und Abschlusspriifer) Informationen zur Effektivitdt der Funktion der
internen Revision und den Priifungsergebnissen bereitstellen. Bei einer besonders schwerwiegenden Feststellung

32



besteht eine Sofort-Berichtspflicht gegeniiber dem Vorstand. Je nach Risikogehalt werden auch die URCF
und/oder die Compliance-Funktion informiert.

Zur Sicherstellung der Effektivitdt von Group Auditing finden interne Maflnahmen der Qualitétssicherung und
Beurteilungen durch externe Priifer statt.
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B.6 Versicherungsmathematische Funktion

Mit der Einfihrung von Solvency II zum 01.01.2016 muss die Gesellschaft iiber eine wirksame
Versicherungsmathematische Funktion (VmF) geméB § 31 VAG verfiigen.

B.6.1 Implementierung der Versicherungsmathematischen Funktion

Die Versicherungsmathematische Funktion (VmF) der Gesellschaft wurde den regulatorischen Anforderungen
entsprechend zum 01.01.2016 eingerichtet.

Einen Rahmen fiir die konkrete Ausgestaltung der VmF gibt dabei die interne ,,Leitlinie zu den Aufgaben der
VmF im Geschéftsbereich HDI Deutschland vor, in welchen Rollen und Verantwortlichkeiten fiir die VmF der
Gesellschaft sowie konsistente Grundstandards fiir die Ausgestaltung der Funktion innerhalb des
Geschiftsbereichs Privat- und Firmenversicherung Deutschland festgelegt sind. Dabei geht die Leitlinie auch auf
die Zusammenarbeit der VmF mit ihren zahlreichen Schnittstellen, inklusive der VmF der HDI-Gruppe, ein.

B.6.2 Organisationsform und Gesamtverantwortung

Die VmF der Gesellschaft ist auf Basis der geltenden Ausgliederungsvereinbarungen auf die HDI Kundenservice
AG ausgegliedert. Es obliegt dem Vorstand, sowohl den jeweiligen Inhaber der Schliisselfunktion als auch einen
Ausgliederungsbeauftragten fiir diese Funktion zu benennen. Die Letztverantwortung liegt auch im Falle der
Ausgliederung beim Vorstand der ausgliedernden Gesellschaft.

Die operative Umsetzung der Aufgaben erfolgt in dem ausgegliederten versicherungsmathematischen
Funktionsbereich innerhalb des Risikomanagements des Geschéftsbereichs Privat- und Firmenversicherung
Deutschland. Bei der Durchfiihrung ihrer Aufgaben handelt die VmF frei von fachlichen Weisungen.

Schnittstellen und Vermeidung von Interessenkonflikten

Die VmF ist organisatorisch so verankert, dass sie ihre Aufgaben objektiv und unbeeinflusst wahrnehmen kann.
So handelt es sich bei der VmF um einen in sich geschlossenen Bereich innerhalb des Risikomanagements mit
direkter Berichtslinie an den Vorstand, d. h. die mindestens jéhrliche schriftliche Berichterstattung an den
Vorstand erfolgt frei von fachlichen Weisungen unmittelbar durch den Inhaber der VmF. Die VmF ist rein
organisatorisch strikt von der Compliance-Funktion und der internen Revision getrennt, sodass insbesondere
letztere ihren tiberpriifenden Aufgaben gemafl § 30 VAG weiterhin objektiv und unabhéngig nachkommen kann.

Der Entstehung von Interessenkonflikten mit den Schnittstellen der VmF wird durch die klare Abgrenzung der
Aufgaben und Verantwortlichkeiten einerseits und die organisatorische Trennung von Rollen und (Schliissel-)
Funktionen andererseits entgegengewirkt. Dem wird auch bei der Einrichtung und Ausfithrung entsprechender
Prozesse Rechnung getragen.

B.6.3 Aufgaben und Berichterstattung der Versicherungsmathematischen Funktion
Unter Einhaltung der regulatorischen Vorgaben (insbesondere § 31 VAG in Verbindung mit Art. 272 Delegierte
Verordnung (EU) 2015/35) sowie unter der wesentlichen Zielsetzung, den Vorstand im Hinblick auf eine

verldssliche und angemessene Berechnung der versicherungstechnischen Riickstellungen unter Solvency II zu
beraten, ergeben sich folgende Kernaufgaben fiir die VmF:

- Koordinierung der Berechnung der versicherungstechnischen Riickstellungen
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- Bewertung der Hinldnglichkeit und der Qualitdt der bei der Berechnung der versicherungstechnischen
Riickstellungen zugrunde gelegten Daten

- Formulierung einer Stellungnahme zur generellen Zeichnungs- und Annahmepolitik

- Formulierung einer Stellungnahme zur Riickversicherungspolitik und zur Angemessenheit der
Riickversicherungsvereinbarungen

- Unterstiitzung der Risikomanagementfunktion bei der Implementierung und Sicherstellung eines
dauerhaft wirksamen Risikomanagementsystems

Die VmF gewihrleistet, dass eine im Sinne von Artikel 264 der DVO angemessene Validierung der
versicherungstechnischen Riickstellungen unter Beriicksichtigung qualitativer und quantitativer Aspekte
durchgefiihrt wird.

Dariiber hinaus wird mindestens einmal jéhrlich ein schriftlicher Bericht erstellt und dem Vorstand vorgelegt,
der alle wesentlichen Aufgaben und Erkenntnisse der VmF dokumentiert und dabei insbesondere auf die
Verlidsslichkeit und Angemessenheit der Berechnung der versicherungstechnischen Riickstellungen eingeht.

35



B.7 Outsourcing

Innerhalb der HDI-Gruppe werden verschiedene Dienstleistungsfunktionen bei mehreren zentralen
Dienstleistungsgesellschaften gebiindelt. Zu diesen Gesellschaften, die konzernweit Dienstleistungen erbringen,
zdhlen neben der auch als Holdinggesellschaft agierenden Talanx AG im Wesentlichen die HDI Service AG, die
HDI Systeme AG, die Ampega Asset Management GmbH und die Ampega Real Estate GmbH sowie die HDI
Kundenservice AG als iibergreifender Dienstleister fiir die Toéchter der HDI Deutschland AG.

Im Bereich Bancassurance innerhalb des Geschiftsbereichs Privat- und Firmenversicherung Deutschland werden
Dienstleistungen vor allem in den Bereichen Vertrieb, Mathematik, Antragsbearbeitung, Bestandsverwaltung,
Leistungsbearbeitung und Beschwerdemanagement in der HDI Deutschland Bancassurance Kundenservice
GmbH gebiindelt. Die HDI Deutschland Bancassurance Communication Center GmbH erbringt
schwerpunktmBig Callcenter-Dienstleistungen fiir die Gesellschaft.

In der HDI Kundenservice AG sind die Schliisselfunktionen URCF und VmF angesiedelt. Ferner werden
Dienstleistungen im Bereich Controlling und Recht erbracht.

Die Talanx AG erbringt Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen. Hierzu zdhlen neben den
versicherungsaufsichtsrechtlichen Schliisselfunktionen Compliance und interne Revision auch Leistungen in den
Bereichen Recht, Steuern sowie Datenschutz.

Leistungen in den Bereichen Personal, Rechnungswesen, In- und Exkasso werden durch die HDI Service AG
erbracht.

Wichtiger und zentraler Dienstleister fiir alle Bereiche der Informationstechnologie ist die HDI Systeme AG. Sie
erbringt fiir die Gesellschaft IT-Dienstleistungen.

Die Ampega Asset Management GmbH ist fiir das Kapitalanlagemanagement der Gesellschaft verantwortlich.

Ziel dieser Konzentration auf zentralisierte Dienstleister ist es, standardisierte Dienstleistungen unter Wahrung
der Belange der einzelnen Abnehmer zu vereinheitlichen und sie nach konzernweit harmonischen Standards mit
hohem Qualitdtsniveau und zugleich moglichst wirtschaftlich zu erbringen. Alle Dienstleister haben ihren Sitz in
Deutschland.

Die auf die zentralen Dienstleister iibertragenen Dienstleistungen sind in das interne Kontroll- bzw.
Risikomanagementsystem des jeweiligen Auftraggebers einbezogen. Im Rahmen der Vorbereitung der
Ausgliederung wird unter Konsultation des Risikomanagements gepriift, ob und wie der Geschiftsbetrieb des
ausgliedernden Unternechmens auch bei Ausfillen des Dienstleisters aufrechterhalten und in Fillen einer
(planmiBigen oder unplanmiBigen) Beendigung eine Wiedereingliederung oder eine Ubertragung auf einen
anderen Dienstleister erfolgen kann. Die Gesellschaft bewertet die mit einer Zentralisierung verbundenen
Risiken sowohl im Vorfeld der Ausgliederungsentscheidung als auch wihrend einer laufenden Ausgliederung.
Auf Grundlage dieser Risikoanalyse werden mit Blick auf den Einzelsachverhalt angemessene spezifische
Steuerungs- und Uberwachungsprozesse abgeleitet und Anforderungen an den Ausgliederungsvertrag definiert.

Die Qualitét der durch die Dienstleister (Konzern und HD-intern) erbrachten Leistungen wird nach festgelegten
Kriterien iiberwacht und einem regelméfBigen Monitoring und Servicelevel Management HD Verfahren unter-
zogen.

Die Monitoring Committees und das Sounding Board (Personal) dienen dem allgemeinen Zweck, sich auf kauf-

minnischer Ebene tiber Gestaltungsfragen (Vertrag, Produktkatalog, Servicelevel-Qualitit), Budgetauslastungen,
die Anpassungsbediirftigkeit von Kostenverrechnungsaspekten (Kostenstellen/Verteilungsschliisseln) sowie

36



sonstige wesentliche Themen (z. B. wesentliche Risiken, Kostenentwicklung) zielfiihrend auszutauschen und
iber Maflnahmen zu verstindigen. Ab November 2019 wurde ein Servicelevel Monitoring fiir alle Konzern
Dienstleister auf Basis aktualisierter Produktkataloge neu ausgerichtet. In diesem werden die Leistungsqualitéten
einmal pro Jahr in den Gremien gemonitort und dokumentiert.

Naheres zur Ausgestaltung von Ausgliederungen im Geschéftsbereich Privat- und Firmenversicherung
Deutschland gibt die ,,Geschiftsbereichsrichtlinie zu Ausgliederungen in HDI Deutschland™ vor, die die
Gesellschaft entsprechend umgesetzt hat. Ob Ausgliederungen den Vorgaben des Gesetzes bzw. dieser Richtlinie
entsprechen, wird von der Funktion der internen Revision auf Basis von Einzelpriifungen regelmiBig gepriift.
Die Koordination und Richtlinienkompetenz des Dienstleistermanagements obliegt DLM-HD.

Mit der neuen Arbeitgebergesellschaft HDI AG vereinfacht die Talanx Erstversicherungsgruppe in Deutschland
im Frithjahr 2022 ihre Betriebsstrukturen. Die Anzahl der mitarbeiterfiihrenden Gesellschaften der Talanx
Erstversicherungsgruppe in Deutschland wird sich fast halbieren. Ebenso wird die Zahl der ortlichen Betriebe
reduziert, ohne dass es zu StandortschlieBungen, Mitarbeiterabbau oder Versetzungen kommt.
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B.8 Sonstige Angaben

Auf Basis der hierfiir vom Vorstand verabschiedeten internen Leitlinie zur regelmifBigen Einschédtzung der
Angemessenheit der Geschiftsorganisation der Gesellschaft findet — neben den von der Funktion der internen
Revision als unabhdngiger Schliisselfunktion ohnehin durchgefiihrten Priifungen geschéftsorganisatorischer
Einheiten (einschlieBlich Priifungen anderer Schliisselfunktionsbereiche) — eine regelméBige und strukturierte
Einschédtzung der Angemessenheit der Ausgestaltung der Geschéftsorganisation in Umsetzung der Vorgaben
nach § 23 VAG statt.

Die mit der Vorbereitung der Vorstandsentscheidung betrauten Organisationseinheiten nehmen zunéchst jeweils
differenzierte Selbsteinschitzungen vor. Die Beurteilungen sollen sodann zwischen den Leitern der
Organisationseinheiten ausgetauscht und diskutiert werden, bevor der Vorstand iiber das Ergebnis der
Beratungen informiert und ihm ein Einschdtzungsvorschlag iibermittelt wird.

Die Angemessenheitseinschitzung ist eine wesentliche Entscheidung der Geschéftsleitung der Gesellschaft und
liegt dementsprechend nicht in der Verantwortung eines Einzelressorts, sondern des Gesamtvorstandes.

Entsprechend dem Vorstandsauftrag haben sdmtliche Funktionen, die fiir die Herausgabe von Gruppenleitlinien
fiir aufsichtsrechtlich nach den §§ 23 ff. VAG relevante Geschiftsorganisationsthemen in der HDI-/Talanx-
Gruppe (Erstversicherung und Konzernfunktionen) zustindig sind, ihre Leitlinien auf Aktualitdt und
Angemessenheit hin gepriift und beides bestitigt. Die zusitzlich geltenden Leitlinien auf Ebene HDI
Deutschland und fiir die Gesellschaft wurden von der fiir die Gesellschaft zustindigen Risikokontrollfunktion
und der Versicherungsmathematischen Funktion (VmF) der Gesellschaft einer entsprechenden Aktualitéts-
einschétzung zugefiihrt und bei Bedarf angepasst.

Auf Basis des Berichtes, der die Auswertung der durchgefiihrten Assessments der relevanten
Organisationseinheiten und der Schliisselfunktionen umfasst, wird die Geschéftsorganisation der Gesellschaft
auch unter Beriicksichtigung von deren Risikoprofil als insgesamt angemessen eingestuft. Es ergeben sich keine
Anhaltspunkte, dass die Einschidtzung zur Angemessenheit der Geschéftsorganisation, die der Vorstand im
Vorjahr getroffen hat, aufgrund neuer, wesentlicher Umstédnde zu dndern ist.
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C Risikoprofil

Die Gesellschaft verwendet zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capital Requirement,
SCR) das aufsichtsrechtlich vorgegebene Standardmodell. Die im Folgenden gewéhlte Darstellung des
Risikoprofils der Gesellschaft richtet sich nach der im Konzern vorgegebenen Risikokategorisierung, in die sich
die Risikokategorien des Standardmodells einordnen lassen.

Die Risiken und der Diversifikationseffekt sind im Kapitel E.2 aufgeschliisselt quantifiziert.
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C.1 Versicherungstechnisches Risiko

Bei den versicherungstechnischen Risiken handelt es sich um spezifische Risiken eines
Versicherungsunternehmens. Das versicherungstechnische Risiko bezeichnet die Gefahr, dass bedingt durch
Zufall, Irrtum oder Anderung von urspriinglich in Kalkulationsgrundlagen getroffenen Einschétzungen zu
versicherungstechnischen Groflen der tatsichliche Aufwand fiir Schdden und Leistungen vom erwarteten
Aufwand abweicht.

Die Kapitalanforderung fiir das versicherungstechnische Risiko wird als Kombination der Kapitalanforderungen
der entsprechenden Untermodule berechnet.

Die Struktur des Versicherungsbestandes nach Pramien zeigt eine deutliche Schwerpunktbildung in den
Versicherungsarten, sodass diesbeziigliche Diversifikationseffekte beim versicherungstechnischen Risiko nur
begrenzt Wirkung entfalten kdnnen.

Versicherungssumme 31.12.2021 in TEUR
Restschuldversicherung 1.127.715 100 %
Gesamt 1.127.715 100 %

Das versicherungstechnische Risiko der Lebensversicherung bezeichnet die Gefahr, die sich aus
Lebensversicherungsverpflichtungen ergibt, und zwar in Bezug auf die abgedeckten Risiken und die
verwendeten Prozesse bei der Ausiibung des Geschifts.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um Bestinde, bei denen die Absicherung des Kreditnehmers bzw. von
dessen Hinterbliebenen fiir den Fall des Todes im Vordergrund steht.

Bei den lebensversicherungstechnischen Risiken bestehen aufgrund einer ausgewogenen Bestandsstruktur keine
nennenswerten Konzentrationen.

Die Kapitalanforderung fiir das versicherungstechnische Risiko Leben wird als Kombination der
Kapitalanforderungen fiir die nachstehend dargestellten Untermodule berechnet.

C.1.1 Sterblichkeitsrisiko

Das Sterblichkeitsrisiko beschreibt das biometrische Risiko aus Verdnderung der Sterblichkeitsrate, wenn der
Anstieg der Sterblichkeitsrate zu einem Anstieg des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten fiihrt.

Die biometrischen Rechnungsgrundlagen zur Berechnung von Pramien und Riickstellungen werden bereits zu
Vertragsbeginn festgelegt. Sie enthalten Sicherheitsmargen, die zu diesem Zeitpunkt als ausreichend erachtet
werden. Diese Annahmen konnen sich jedoch im Zeitverlauf als nicht mehr zutreffend erweisen.

Die Kapitalanforderung fiir das Sterblichkeitsrisiko entspricht der Verringerung der Basiseigenmittel, die sich
durch einen unmittelbar eintretenden, dauerhaften Anstieg der Sterblichkeitsraten ergébe.

Zur Berechnung der Pramie und der versicherungstechnischen Riickstellungen werden vorsichtig bemessene
biometrische Rechnungsgrundlagen verwendet, deren Angemessenheit regelmifBig durch einen kontinuierlichen
Abgleich der nach den Ausscheideordnungen erwarteten und der tatsichlich eingetretenen Leistungsfélle
sichergestellt wird. Bei Bedarf wird die Berechnung der Deckungsriickstellung angepasst. Dariiber hinaus wird
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durch adiquate Sicherheitszuschlige in den Rechnungsgrundlagen dem Irrtums-, Zufalls- und Anderungsrisiko
angemessen Rechnung getragen.

C.1.2 Stornorisiko

Das Stornorisiko beschreibt die Gefahr eines Verlusts oder einer nachteiligen Verdnderung des Werts der
Versicherungsverbindlichkeiten, die sich aus Verdnderungen in der Hohe oder bei der Volatilitit der Storno-,
Kiindigungs-, Verlangerungs- und Riickkaufsraten von Versicherungsvertrégen ergibt.

Die Berechnung der Kapitalanforderung fiir das Stornorisiko erfolgt mithilfe von Szenarien.

Die Gesellschaft analysiert regelméBig die Stornosituation; bei Bedarf werden geeignete Steuerungsmafinahmen
ergriffen.

C.1.3 Kostenrisiko

Das Kostenrisiko beschreibt die Gefahr eines Verlusts oder einer nachteiligen Verdnderung des Werts der
Versicherungsverbindlichkeiten, die sich aus Verdnderungen in der Hohe, im Trend oder bei der Volatilitét der
bei der Verwaltung von Versicherungs- und Riickversicherungsvertrigen angefallenen Kosten ergibt.

Die Berechnung der Kapitalanforderung erfolgt mithilfe eines Stressszenarios.

Der Kostenverlauf wird durch Betriebskosten und Provisionen bestimmt, denen angemessen vorsichtige
Kostenzuschldge in den Beitrdgen gegeniiberstehen. Die Beitragszuschlige sind so bemessen, dass
Betriebskosten und Provisionen langfristig gedeckt sind und auch eine tempordre, unvorhergesehene
Kostenprogression verkraftet werden kann. Die Produktkalkulation stiitzt sich auf eine angemessene
Kostenrechnung. Provisionen werden unter Beriicksichtigung der Pradmienkalkulation und adéquater
Stornoregelungen und unter Beachtung aller gesetzlichen Regelungen festgelegt.

C.1.4 Katastrophenrisiko

Das Katastrophenrisiko beschreibt die Gefahr eines einmaligen Verlusts als Konsequenz eines individuellen
Katastrophenereignisses.

Das Lebensversicherungskatastrophenrisiko ist auf Versicherungsverpflichtungen beschrinkt, die von der
Sterblichkeit abhéngen, d. h. bei denen ein Anstieg der Sterblichkeit zu einem Anstieg der versicherungs-
technischen Riickstellungen fiihrt. Das Katastrophenrisiko ergibt sich aus extremen oder auBlergewohnlichen
Ereignissen, deren Auswirkungen in anderen lebensversicherungstechnischen Risikountermodulen nicht
geniigend erfasst werden.

Die Kapitalanforderung fiir das Katastrophenrisiko in der Lebensversicherung ist gleich der Verringerung der

Basiseigenmittel, die sich durch einen unmittelbar eintretenden Anstieg der Sterblichkeitsraten fiir die Dauer der
kommenden 12 Monate ergébe.
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C.2 Marktrisiko

Das Marktrisiko bezeichnet die Gefahr, die sich aus Schwankungen in der Hohe oder in der Volatilitdt von
Finanzmarktdaten ergibt, die den Wert der Vermogenswerte und Verbindlichkeiten beeinflussen.

Kapitalanlagebestand 31.12.2021 in TEUR

Zinstrager 44.434 100 %
Beteiligungen 0 0%
Grundstiicke & Immobilien(fonds) 0 0%
Aktien & Aktienfonds 0 0%
Gesamt 44.434 100 %

Das Marktrisiko wird als Kombination der Kapitalanforderungen fiir die entsprechenden Untermodule berechnet.
C.2.1 Aktien- und Beteiligungsrisiko

Das Aktienrisiko bezeichnet das Risiko aus Anderungen des Aktienkursniveaus. Eine mogliche Anderung wirkt
auf die Bewertung von Aktien, die in der eigenen Kapitalanlage gehalten werden. Weiterhin wirkt das Risiko auf
Vermogenspositionen, die wie Aktien modelliert werden, insbesondere auf Beteiligungen der einzelnen
Gesellschaften.

Die Grundlage fiir die Ermittlung der Kapitalanforderungen fiir das Aktienrisiko stellen zu berechnende
Stressszenarien fiir einen Riickgang des Marktwerts dar. Die Stresshohen sind abhdngig vom Aktientyp, wie
etwa der Notierung auf regulierten Mérkten in Mitgliedsléndern des Europdischen Wirtschaftsraums oder der
Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Ermittlung des Kapitalbedarfs fiir das
Aktienrisiko basiert auf dem relevanten Aktienexposure und erfolgt iiber eine Modellierung und
Risikoquantifizierung auf Basis von beobachtbaren Daten. Die Parameter werden erh6ht, um dem Ausfall- und
Konzentrationsrisiko Rechnung zu tragen.

Derzeit werden keine Aktien gehalten, sodass daraus keine Risiken entstehen.
C.2.2 Zinsrisiko

Das Zinsrisiko beschreibt die Sensitivitdt von Vermdgenswerten, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten in
Bezug auf Verdnderungen in der Zinskurve oder auf die Volatilitit der Zinssitze.

Das Zinsrisiko wird vor allem durch regelmifBige Asset-Liability-Analysen, stindige Beobachtung der
Kapitalanlagen und -mérkte sowie Ergreifen entsprechender Steuerungsmafnahmen gesteuert. Es kommen auch
geeignete Kapitalmarktinstrumente wie z. B. Vorkdufe zum Einsatz.

Die Grundlage fiir die Ermittlung der Kapitalanforderungen fiir das Zinsrisiko stellen zu berechnende

Schockszenarien fiir einen Zinsanstieg (Verschiebung der Zinsstrukturkurve nach oben) sowie filir einen
Zinsriickgang (Verschiebung der Zinsstrukturkurve nach unten) dar.
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C.2.3 Wihrungsrisiko

Das Waihrungsrisiko beschreibt die Sensitivitit von Vermdgenswerten, Verbindlichkeiten und
Finanzinstrumenten in Bezug auf Verédnderungen in der Hohe oder bei der Volatilitét der Wechselkurse.

Das Wihrungsrisiko spielt bei der Gesellschaft keine Rolle, da die Kapitalanlage ausschlieBlich in Euro erfolgt.
Konzentrationen im Sinne des Wéhrungsrisikos liegen somit nicht vor.

C.2.4 Immobilienrisiko

Das Immobilienrisiko steht fiir das Risiko aus Schwankungen des Wertes der in der Kapitalanlage gehaltenen
Immobilien. Weiterhin wirkt das Risiko auf Vermdgenspositionen, die wie Immobilien modelliert werden, wie z.
B. Investitionen in Infrastrukturprojekte.

Bei direkten Investitionen in Immobilien werden auf Objekt- und Portfolio-Ebene regelmiBig die Rendite und
weitere wesentliche Performance-Kennzahlen (z. B. Leerstinde/Riickstinde) gemessen. Bei indirekten
Immobilieninvestitionen wird das Risiko wie bei den Private-Equity-Fonds durch regelméBiges Beobachten der
Fondsentwicklung und -performance kontrolliert.

Die Gesellschaft hat keine Immobilieninvestitionen.
C.2.5 Kreditrisiko aus der Kapitalanlage

Kreditrisiken beschreiben allgemein Risiken eines Verlustes oder nachteiliger Verdnderungen der Finanzlage,
die sich aus Fluktuationen bei der Bonitit von Wertpapieremittenten, Gegenparteien und anderen Schuldnern
ergeben, gegeniiber denen Versicherungsunternehmen Forderungen haben, und die in Form von
Gegenparteiausfallrisiken, Spread-Risiken oder Marktrisikokonzentrationen auftreten. Kreditrisiken beziehen
sich auf den Ausfall von Investments.

Im Rahmen des Standardmodells wird das Spreadrisiko betrachtet, das fiir alle Vermogenswerte und
Verbindlichkeiten besteht, deren Marktwert auf eine Anderung von Spreads gegeniiber der risikofreien
Zinskurve reagiert.

Einschétzungen zum Stand des Spreadrisikos lassen sich sowohl fiir Emittenten als auch fiir einzelne Titel in der
Kapitalanlage mittels Bonititseinstufung durch Ratings bzw. der Wahrscheinlichkeit ihrer Anderungen
beschreiben. Diese Ratings werden von Agenturen wie Standard & Poors, Moody’s, Fitch oder Scope Analysis
zur Verfligung gestellt.

Ratingstruktur festverzinsliche Kapitalanlagen 31.12.2021

AAA 53 %
AA 16 %
A 27 %
BBB 4%
Non-Investment-Grade 0%
ohne Rating 0%
Gesamt 100 %
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Schuldner der Kapitalanlagen in festverzinslichen Wertpapieren sind mit einem sogenannten Investment-Grade-
Rating klassifiziert, d. h. einem Rating innerhalb der Spanne von AAA bis BBB. Die Gesellschaft geht nur in
begrenztem Umfang Risiken mit schlechterem Rating, d. h. im High-Yield-Bereich ein.

Die Kapitalanforderung fiir das Spreadrisiko von Anleihen und Darlehen ist gleich der Verringerung der
Basiseigenmittel, die sich durch den unmittelbar eintretenden Riickgang der Marktwerte aller Anleihen und
Darlehen um den jeweils anzuwendenden Risikofaktor ergibt.

Als Marktrisikokonzentrationen werden die zusétzlichen Risiken bezeichnet, die entweder durch eine mangelnde
Diversifikation der Kapitalanlagen oder durch eine hohe Exponierung gegeniiber dem Ausfallrisiko einer

einzelnen Gegenpartei (Klumpenrisiko) verursacht werden.

Bei der Risikosteuerung werden Bonititsklassen und Sicherungsinstrumente beriicksichtigt. Die Bonitdt der
Schuldner wird laufend iiberwacht.

Die Kapitalanforderung wird berechnet, wenn die Kapitalanlagen bei einer Adresse iiber einer bestimmten
Schwelle liegen.
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C.3 Kreditrisiko

Das Kreditrisiko auflerhalb der Kapitalanlage, auch als Gegenparteiausfallrisiko bezeichnet, deckt
risikomindernde Vertrige wie Riickversicherungsvereinbarungen, Verbriefungen und Derivate sowie
Forderungen gegeniiber Vermittlern und alle sonstigen Kreditrisiken ab, soweit sie nicht anderweitig in der
Risikomessung beriicksichtigt werden.

Das Gegenparteiausfallrisiko beriicksichtigt die akzessorischen oder sonstigen Sicherheiten, die von dem oder
fiir das Versicherungsunternehmen gehalten werden, und die damit verbundenen Risiken.

C.3.1 Risiko aus dem Ausfall von Forderungen gegeniiber Riickversicherern

Die Gesellschaft hat die Reserven zu den aus der passiven Riickversicherung resultierenden Anspriichen als
Depot einbehalten, sodass hier kein Ausfallrisiko besteht.

S e, | |

AAA 0 0%
AA 6.250 100 %
A 0 0%
<=BBB, ohne Rating 0 0%
Gesamt 6.250 100 %

C.3.2 Risiko aus dem Ausfall von Forderungen gegeniiber Versicherungsvermittlern

Das Risiko des Ausfalls von Forderungen gegeniiber Versicherungsvermittlern ist fiir die Gesellschaft von
untergeordneter Bedeutung, da das Versicherungsgeschéft iiber ausgewéhlte Vertriebspartner vermittelt wird und
klare Provisionshaftungszeitraume vereinbart sind.
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C.4 Liquiditatsrisiko

Das Liquiditétsrisiko bezeichnet das Risiko, dass ein Unternehmen nicht in der Lage ist, Anlagen und andere
Vermogenswerte zu realisieren, um seinen finanziellen Verpflichtungen bei Félligkeit nachzukommen. So
konnen wegen der Illiquiditit von Mérkten Bestinde nicht oder nur mit Verzogerungen verduflert werden oder
offene Positionen nicht oder nur mit Kursabschlégen geschlossen werden.

Der Gesamtbetrag des bei kiinftigen Prdmien einkalkulierten erwarteten Gewinns ist im Anhang (Meldebogen
S.23.01.01 Eigenmittel, Element R0790/C0060) aufgefiihrt.

Jede Wertpapiergattung ist mit einem Liquiditétskennzeichen versehen, das den Grad der Liquidierbarkeit des
Titels zu marktgerechten Preisen angibt. In 2020 erfolgte eine Anderung des Liquidititskonzepts, die aufgrund
der strengeren Bewertung langer Laufzeiten zu einer geringeren Auslastung des Liquiditétslimits in den
Liquiditétsklassen 0-3 fiihrte.

Liquiditiitsstruktur Kapitalanlagen 31.12.2021

0 — Bargeld und Vergleichbares 5%
1-3 — ohne nennenswerten Abschlag verauerbar 36 %
4-6 — mit Abschlag verduflerbar 58 %
7-9 — schwer/nicht verduferbar 0%
Gesamt 100 %

Den Liquiditétsrisiken wird durch eine kontinuierliche Abstimmung der Félligkeiten der Kapitalanlagen und der
finanziellen Verpflichtungen begegnet. Durch eine liquide Anlagestruktur wird sichergestellt, dass die
Gesellschaft jederzeit in der Lage ist, die erforderlichen Auszahlungen zu leisten.

Risikokonzentrationen werden durch eine angemessene Diversifikation der Anlagen vermieden.
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C.5 Operationelles Risiko

Das operationelle Risiko bezeichnet das Verlustrisiko, das sich aus der Unangemessenheit bzw. dem Versagen
von internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen wie auch durch externe Ereignisse ergibt.

Operationelle Risiken gehdren zwar nicht zum eigentlichen Kerngeschift eines Versicherungsunternehmens, sie
sind aber mit jeder Art von Geschéftstitigkeit verbunden. Daher werden operationelle Risiken als nicht
vollstindig vermeidbar betrachtet. Sie werden im Rahmen eines vielfdltigen und ursachenbezogenen
Risikomanagements sowie eines effizienten internen Kontrollsystems intensiv beobachtet und vermindert,
soweit dies 6konomisch sinnvoll ist. Die Anwendung und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems werden
regelmiBig durch die interne Revision gepriift.

Aus den regelméBig durchgefiihrten Risikoerhebungen ergaben sich keine Hinweise auf materielle
Konzentrationen bei operationellen Risiken.

Die Berechnung der Kapitalanforderung fiir das operationelle Risiko erfolgt gema3 Standardformel mit Hilfe
eines Faktoransatzes u. a. auf Basis der Solvenzkapitalanforderung fiir die weiteren Risikokategorien, der
Prdmien und versicherungstechnischen Riickstellungen.

Die Quantifizierung der operationellen Risiken erfolgt zusétzlich zu Zwecken der internen Steuerung.

C.5.1 Risiken aus Business Continuity und IT Service Continuity

Risiken aus Business Continuity und IT Service Continuity bezeichnen das Risiko, dass der Geschiftsbetrieb
aufgrund von natiirlichen oder von Menschen verursachten Gefahren bedroht, geschéddigt oder gestort wird.
Hierzu zdhlen sowohl Verluste als auch Mehrkosten durch den Ausfall von bzw. aufgrund technischer Probleme
in den IT-Systemen wie auch durch Zerstérung oder Beschidigung der Gebdude bzw. gebdudeweiten
Versorgungseinrichtungen oder durch weitere Beeintrachtigungen der Arbeitsumgebung.

Risiken aus Storungen der Gebédudeinfrastruktur reduziert die Gesellschaft mit wirksamen Risikosteuerungs-
mafnahmen u. a. durch die Einhaltung von Sicherheits- und Wartungsvorschriften, durch Brandschutzmaf-
nahmen sowie auch durch die flichendeckende Mdglichkeit des mobilen Arbeitens. Um Risiken aus einer
Unterbrechung des Geschiftsbetriebs aufgrund von Krisen oder Notféllen zu begegnen, ist in der Gesellschaft
ein Krisenmanagement etabliert, das im Falle einer Storung eine schnellstmogliche Riickkehr in den
Normalbetrieb sicherstellt. Der Notfallvorsorge wird mittels eines Notfallhandbuchs, der Durchfiihrung von
Business-Impact-Analysen zur Ermittlung der Kritikalitdt von Geschéftsprozessen, der Einrichtung eines
Krisenstabs und Notfallteams Rechnung getragen.

Das Risiko des Ausfalls der IT-Infrastruktur wird durch regelméBige Kontrollen, redundante Systeme, Backup-
und Recovery-Verfahren sowie Rufbereitschaft verringert. Gezielte Investitionen in die Sicherheit und
Verfiigbarkeit der Informationstechnologie erhalten und steigern das bestehende hohe Sicherheitsniveau.

Dariiber hinaus fokussiert sich die Gesellschaft zur Konsolidierung, Flexibilisierung und Verbesserung der
Betriebsstabilitdt der IT-Infrastruktur sowie zur nachhaltigen Senkung der IT-Infrastruktur- und IT-
Betriebskosten auf die Einbeziehung von Drittanbietern. Das Zusammenspiel zwischen konzerninternen und
konzernexternen Services, deren Qualitit sowie der Leistungsschnitt werden laufend tiberwacht. Unter
Beriicksichtigung von Chancen und Risiken nimmt die Gesellschaft angemessen Anpassungen vor.
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C.5.2 Risiken aus Prozessen

Prozessrisiken beschreiben das Verlustrisiko, das sich aus der Unangemessenheit oder dem Versagen von
internen Prozessen ergibt, einschlieBlich der Schwiéchen in der Datenqualitét.

Die Gesellschaft hat ein internes Kontrollsystem (IKS) eingerichtet, durch das insbesondere Prozessrisiken
systematisch identifiziert und mit Kontrollmanahmen versehen werden. Die Notwendigkeit, Vollstdndigkeit
und Wirksamkeit der KontrollmaBnahmen wird im Rahmen von regelméfigen Prozessreviews durch den
jeweiligen Prozessverantwortlichen bewertet. Die interne Revision beurteilt in regelméfigen Abstéinden von
ihrem objektiven Standpunkt aus, inwiefern die Kontrollen angemessen und wirksam sind.

C.5.3 Compliance-, Rechts- und Steuer-Risiken

Compliance-, Rechts- und Steuer-Risiken beschreiben das Risiko der Nichteinhaltung der gesetzlichen oder
aufsichtsrechtlichen Vorschriften und unternechmensinternen Richtlinien, welches zu Klagen oder behordlichen
Verfahren fiihren kénnte. Compliance-Risiken beinhalten rechtliche Risiken. Risiken aus Anderungen der
Gesetzgebung, einschlieflich der Anderungen der Steuergesetzgebung und der gesetzlichen Meldepflichten.

Rechtliche Risiken liegen in Vertrdgen und allgemeinen rechtlichen Rahmenbedingungen, wie z. B.
geschéftsspezifischen Unwégbarkeiten des Wirtschafts- und Steuerrechts. Compliance-Risiken im Vertrieb
werden auch im Hinblick auf den GDV-Verhaltenskodex fiir den Vertrieb regelmaBig iiberwacht.

Vor dem Hintergrund der sich entwickelnden Rechtspraxis zur EU-Datenschutzgrundverordnung und zum
Gesetz zum Schutz von Geschiftsgeheimnissen kommt dem Daten- und Geheimnisschutz weiterhin eine
besondere Bedeutung zu. Maflnahmen zur Minderung von Daten- bzw. Geheimnisschutzrisiken wird eine hohe
Prioritdt beigemessen.

Die Entwicklung der rechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken aus den Bereichen
Umwelt, Soziales und Unternehmensfithrung sowie zur Offenlegung dieser Risiken wird intensiv verfolgt.
Neben den origindren Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken selbst konnen sich aus der Umsetzung dieser
Anforderungen nennenswerte Zusatzaufwinde fiir die Gesellschaft ergeben.

Aus gesetzlich weit gefassten Definitionen zu der ab Mitte 2022 geltenden Provisionsbegrenzung bei
Restkreditversicherungen konnen sich gewisse rechtliche Risiken in der Umsetzung ergeben, denen jedoch so
sorgfaltig als moglich entgegengewirkt wird.

Mogliche Entwicklungen der hochstrichterlichen Rechtsprechung oder gesetzliche Anderungen, insbesondere
gesellschaftsrechtlicher, produktrechtlicher oder steuerlicher Natur, werden frithzeitig identifiziert und eng
iiberwacht.

C.5.4 Fraud-Risiken

Fraud-Risiken beinhalten das Risiko aus der vorsitzlichen Verletzung der Gesetze oder Regeln durch eigene
Mitarbeiter (interne Fraud-Risiken) und/oder durch Dritte (externe Fraud-Risiken) um einen personlichen Vorteil
zu erlangen. Gemeint sind Fraud-Risiken im weiteren Sinne, so dass nicht nur Betrug sondern auch weitere
Vermogensdelikte mit eingeschlossen sind.

Dem Risiko von dolosen Handlungen begegnet die Gesellschaft durch Regelungen und interne Kontrollen in den
Fachbereichen. So unterliegen Zahlungsstrome und Verpflichtungserkldrungen strengen Vollmachts- und
Berechtigungsregelungen. Funktionstrennungen in den Arbeitsabldufen, das Vier-Augen-Prinzip bei wichtigen
Entscheidungen und Stichproben bei serienhaften Geschéftsvorféllen erschweren dolose Handlungen. Dariiber
hinaus priift die interne Revision unternehmensweit Systeme, Prozesse und Einzelfille.
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C.5.5 Personelle Risiken

Personelle Risiken bezeichnen das Risiko, welches sich aus unzureichender Ausstattung oder durch
unzuldngliches Verhalten der Mitarbeiter ergibt. Entsprechend qualifizierte Mitarbeiter sind fiir das Geschéft mit
starker Kundenorientierung sowie die Umsetzung wichtiger Projekte notwendig. Mogliche Kapazititsengpisse
konnen sich insbesondere aus fehlenden oder ausfallenden Mitarbeitern, der Einstellung ungeeigneter
Mitarbeiter, der fehlenden Qualifizierung von Mitarbeitern oder dem ungeplanten Austritt von Mitarbeitern
ergeben. Sie konnen negative Auswirkungen auf das operative Geschéft haben und beispielsweise zu
Verzogerungen in der Produktentwicklung, ldngeren Bearbeitungszeiten oder einer schlechteren Servicequalitét
fithren.

Zur Minderung von personellen Risiken legt die Gesellschaft grolen Wert auf Aus- und Fortbildung. So kénnen
sich die Mitarbeiter durch individuelle Entwicklungspldne und angemessene Qualifizierungsangebote auf die
aktuellen Marktanforderungen einstellen. Moderne Fiithrungsinstrumente und addquate monetire ebenso wie
nicht monetdre Anreizsysteme fordern einen hohen Einsatz der Mitarbeiter. Auch Mallnahmen zur
Gesundheitsforderung der Mitarbeiter sowie Prozessdokumentationen und Vertretungsregelungen tragen dazu
bei, Personalrisiken zu reduzieren.

C.5.6 Informations- und IT-Sicherheitsrisiken

Informations- und IT-Sicherheitsrisiken beschreiben die Risiken, die die Vollstindigkeit, Vertraulichkeit oder
Verfiigbarkeit der Informationen oder IT-Systeme potenziell gefdhrden kdnnen.

Die Verfligbarkeit der Anwendungen, die Sicherheit und Vertraulichkeit und die Integritit der verwendeten
Daten sind von entscheidender Bedeutung fiir die Gesellschaft.

Sicherheit im IT-Bereich wird bei der Gesellschaft durch Zugangskontrollen, Zugriffsberechtigungssysteme und
Sicherungssysteme flir Programme und Datenhaltung gewihrleistet. Bei der Verbindung interner und externer
Netzwerke ist eine schiitzende Firewall-Technik installiert, die regelméBig iberpriift und sténdig
weiterentwickelt wird.

Um bei allen Mitarbeitern ein gutes Grundverstdndnis dafiir zu erreichen, Bedrohungen abzuwenden und
Sicherheit von Informationen zu gewdhrleisten, werden zielgruppenorientierte ~Awareness- und
Trainingsmafinahmen zur Informationssicherheit durchgefiihrt. Das vorhandene Information Security
Management System ist nach ISO 27001 zertifiziert.

C.5.7 Outsourcing-Risiken

Outsourcing-Risiken bezeichnen das Risiko, das sich aus dem Outsourcing der Funktionen oder
Versicherungstitigkeiten ergibt, entweder direkt oder durch weiteres Outsourcing, die sonst vom Unternechmen
selbst ausgeiibt werden konnten. Es wird unterschieden nach Fremdvergabe von Aufgaben bis zum Vertrieb und
der Fremdvergabe von Vertriebsleistungen.

Risiken aus ausgegliederten Funktionen oder Dienstleistungen sind grundsétzlich in den Risikomanagement-
Prozess eingebunden und werden identifiziert, bewertet, gesteuert und iiberwacht, auch wenn die Dienstleistung
konzernintern erfolgt. Zudem werden vor Ausgliederung von Tétigkeiten/Bereichen initiale Risikoanalysen
durchgefiihrt.

Die Gesellschaft lasst sich erforderliche Auskunfts- und Weisungsbefugnisse von dem Dienstleister vertraglich
zusichern. Hierdurch wird der Vorstand berechtigt, jederzeit Einzelweisungen zu erteilen. Damit ist der Vorstand
in der Lage, Einfluss auf die ausgegliederten Bereiche zu nehmen. Zudem wird eine angemessene und
fortlaufende Kontrolle und Beurteilung der Dienstleister durch diverse BeurteilungsmaBnahmen gewéhrleistet (u.
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a. Definition von Produktkatalogen -einschlieBlich Service-Level-Agreements und Durchfiihrung von
Kundenzufriedenheitsbefragungen zur Uberpriifung der Einhaltung der vereinbarten Leistungs- und
Qualitétskriterien).
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C.6 Andere wesentliche Risiken

C.6.1 Strategische Risiken

Strategische Risiken beschreiben Risiken aus strategischen Geschéftsentscheidungen. Zu dem strategischen
Risiko z&dhlt auch das Risiko, das sich daraus ergibt, dass Geschéftsentscheidungen nicht einem gednderten
Wirtschaftsumfeld angepasst werden.

Die Gesellschaft tiberpriift ihre Geschéifts- und Risikostrategie mindestens jahrlich u. a. auf Konsistenz und passt
Prozesse und Strukturen im Bedarfsfall an. Strategischen Risiken wird im Rahmen der Planungs- und
Steuerungsprozesse begegnet.

Da die Vertriebsleistung grundsétzlich ein zentraler Erfolgsfaktor ist, wird den Vertriebsrisiken bei der
Gesellschaft eine angemessene Bedeutung beigemessen.

Gewisse Vertriebsrisiken kdnnen sich aus den ab Mitte 2022 geltenden Regelungen zur Provisionsbegrenzung
bei Restkreditversicherungen ergeben.

C.6.2 Projektrisiken

Projektrisiken beschreiben Risiken einer Gefdhrdung des vorgesehenen Ablaufs oder einer Nichterreichung der
Ziele von Projekten oder Programmen (inklusive strategischer sowie IT-bezogener Projekte und Programme).

Projektrisiken und ihre Auswirkungen werden im Rahmen des Projektmanagements systematisch erhoben. Der
Fortschritt der Projekte wird regelmaBig iiberpriift und bewertet. Es kommen im Unternehmen verbindlich
eingerichtete Prozesse und MaBnahmen zur Kontrolle und Steuerung des Projektportfolios wie auch von
Einzelprojekten zum Einsatz. Dadurch wird sichergestellt, dass rechtzeitige Gegensteuerungsmafinahmen
getroffen werden kdnnen, wenn sich beziiglich der Erreichung der Zeit- und Qualititsziele Schwierigkeiten
abzeichnen sollten.

C.6.3 Reputationsrisiken

Reputationsrisiken beschreiben Risiken aus einer moglichen Beschddigung des Rufes des Unternehmens infolge
einer negativen Wahrnehmung in der Offentlichkeit.

Reputationsrisiken werden intensiv beobachtet. Zur Verringerung von Reputationsrisiken ist ein professionelles
Beschwerdemanagement installiert.

Dariiber hinaus wird die Gefahr von Reputationsrisiken durch Qualitidtsanforderungen an die Produkte, ein
stindiges Qualitdtsmanagement der wesentlichen Geschéftsprozesse sowie durch strenge Datenschutz- und
Compliance-Richtlinien begrenzt. Das Kommunikationsmanagement im Krisenfall ist geregelt.

C.6.4 Emerging Risks

Emerging Risks sind neue oder sich entwickelnde zukiinftige Risiken, deren Risikogehalt noch nicht zuverléssig
bekannt ist und deren Auswirkungen nur schwer beurteilt werden kénnen. Solche Risiken entwickeln sich im
Zeitablauf von schwachen Signalen zu eindeutigen Tendenzen mit einem hohen Geféhrdungspotential. Es ist
deshalb bedeutsam, diese Signale frithzeitig zu erfassen, zu bewerten und zu steuern.
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Die Emerging Risks werden im Rahmen eines konzernweit abgestimmten Verfahrens im Risikomanagement der
Gesellschaft jéhrlich identifiziert und bewertet. Die Emerging Risks sind in die Risikoberichterstattung
einbezogen.

C.6.5 Nachhaltigkeitsrisiken

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder
Unternehmensfithrung, deren Eintreten tatsdchlich oder potenziell erhebliche negative Auswirkungen auf die
Ertrags-, Finanz- und Vermogenslage sowie auf die Reputation der Gesellschaft haben kann. Dies schlie3t
klimabezogene Risiken in Form von physischen Risiken sowie Transitionsrisiken im Zusammenhang mit
Umstellungsprozessen ein.

Nachbhaltigkeitsrisiken konnen sich als Meta-Risiko in allen Risikokategorien materialisieren. Die Gesellschaft
iiberwacht diese Risiken daher im Rahmen ihres Risikomanagementsystems.

Zudem hat die Gesellschaft begonnen, ihre Kapitalanlagen neu zu strukturieren und hierbei die sogenannten
ESG-KTriterien (Environment, Social, Governance; also Aspekte von Umwelt, sozialen Themen und nachhaltiger
Unternehmensfithrung) deutlich stirker zu beriicksichtigen als schon bisher. Wesentliche Fondsanlagen sind im
Jahr 2021 bereits umgestellt worden. Der Prozess der Umstellung wird aber in den kommenden Jahren weiter
fortgesetzt werden.
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C.7 Sonstige Angaben

AuBerbilanzielle Haftungsverhiiltnisse und Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist gemiB §§ 221 ff. VAG Mitglied des Sicherungsfonds fiir die Lebensversicherer. Der
Sicherungsfonds erhebt auf Grundlage der Verordnung iiber die Finanzierung des Sicherungsfonds fiir die
Lebensversicherer jéhrliche Beitrdge von maximal 0,2 %o der Summe der versicherungstechnischen Netto-
Riickstellungen, bis ein Sicherungsvermodgen von 1 %o der Summe der versicherungstechnischen Netto-
Riickstellungen aufgebaut ist. Im Geschéftsjahr wurden 9 TEUR Beitrdge geleistet. Der Sicherungsfonds kann
dartiber hinaus Sonderbeitrdge in Hohe von weiteren 1 %o der Summe der versicherungstechnischen Netto-
Riickstellungen erheben; dies entspricht einer Verpflichtung von 20 TEUR. Falls die Mittel des Sicherungsfonds
bei einem Sanierungsfall nicht ausreichen, werden dem Sicherungsfonds finanzielle Mittel in Hohe von 1 % der
versicherungstechnischen Netto-Riickstellungen unter Anrechnung der bereits geleisteten Beitrdge zur
Verfiigung gestellt. Die Gesamtverpflichtung zum Bilanzstichtag betrdgt 179 TEUR.

Wesentliche Risikokonzentrationen

Grundsétzlich dominieren bei Versicherungsunternehmen mit langfristigen Verpflichtungen kapitalmarkt-
bezogene Risiken. Zwischen diesen und innerhalb dieser bestehen naturgemi3 Abhédngigkeiten, die im Modell z.
B. iiber ein Korrelationsrisiko oder Konzentrationsrisiko teilweise explizit abgebildet werden.

Ein wesentliches Einzelrisiko ist jeweils das Kreditrisiko. Hier wird sichtbar, dass sdmtliche Anleihen, dic vom
Unternehmen in der Kapitalanlage gehalten werden, nicht nur unter Marktpreisschwankungen bzgl. Credit-
Spreads, sondern auch unter Ausfallrisiko modelliert werden. Dies betrifft auch Staatsanleihen hoher Bonitét.

Eine wesentliche Risikokonzentration ergibt sich daraus, dass starke Verdnderungen am Kapitalmarkt auf alle
Marktteilnehmer wirken. Hier ist in erster Linie das Risiko zu nennen, dass drastische Zinsdnderungen sich
gleichzeitig im Marktrisiko, Kreditrisiko und/oder Liquiditétsrisiko niederschlagen. Die Gesellschaft iiberwacht
das Risiko durch entsprechende Stresstests.

Zugehorigkeit zum Talanx-Konzern bzw. zur HDI-Gruppe

Die Gesellschaft gehort zum Talanx-Konzern bzw. zur HDI-Gruppe. Da die Talanx AG auch gegeniiber anderen
Tochtern verpflichtet ist (z. B. iiber Ergebnisabfiihrungsvertrag, als Nachrangdarlehensgeber oder als Garant
bzw. Nachschusspflichtiger ergdnzender Eigenmittel), konnte sich insofern ein Risiko aus der Zugehorigkeit
zum Talanx-Konzern ergeben, dass die Talanx AG durch die gleichzeitige Inanspruchnahme durch mehrere
Tochter liberfordert sein konnte.

Die Talanx AG steuert den Konzern iiber ein konzernweites Gruppenmodell, in dem die Diversifizierung bzw.
das gleichzeitige Auftreten von einem Risiko bei mehreren Tochtern in einem mathematischen Verfahren
beriicksichtigt wird. Das Risikomanagement und das Modell der Talanx AG bzw. der HDI-Gruppe werden wie
das Risikomanagement der Gesellschaft durch die Aufsichtsbehorde tiberwacht bzw. genehmigt. Unter anderem
um eine Uberforderung der Muttergesellschaft (hier: der Talanx AG) zu vermeiden, miissen erginzende
Eigenmittel aufsichtsrechtlich genehmigt werden. In der derzeitigen aufsichtsrechtlichen Genehmigungspraxis
sicht die Gesellschaft daher das Risiko aus gleichzeitiger Inanspruchnahme der Muttergesellschaft als nicht
wesentlich genug an, dass es explizit modelliert werden miisste.

Stresstests und Sensitivititsanalysen

Die Gesellschaft bewertet ihre Risiken mit dem Standardmodell. Diesem liegt gemil EIOPA die Annahme
zugrunde, dass die Sensitivitdt der Vermogenswerte und Verbindlichkeiten gegeniiber der Volatilitit der
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Marktparameter nicht wesentlich ist. Es wird somit im Standardmodell lediglich eine Anderung der Hohe der
entsprechenden Risikofaktoren bewertet.

GemiB Artikel 309 Absatz 7 der delegierten Verordnung fiihrt das Unternehmen regelméfig Szenarioanalysen
und Stresstests durch. Zum Stichtag 31.12.2021 wurden hierzu bereits verschiedene Marktsensitivititen
berechnet, deren Auswirkungen auf die Eigenmittel, das SCR und die regulatorische Bedeckungsquote in der
folgenden Tabelle dargestellt sind:

Eigenmittel 16.999 15.450 13.901 19.601 18.300 15.699 14.398
SCR 5.739 5.635 5.532 5.942 5.840 5.639 5.540
Bedeckung 296 % 274 % 251 % 330 % 313 % 278 % 260 %

Die betrachteten Marktsensitivititen beinhalten hierbei insbesondere

- eine Erh6hung der Spreads um 50bp bzw. 100bp bei unverdnderter risikoloser Zinsstrukturkurve,

- die Erhohung bzw. Absenkung der risikolosen Zinsstrukturkurve um 50bp bzw. 100bp.

Die Analyse der dargestellten Sensitivitdten erfolgte mittels eines vereinfachten Bewertungsansatzes sowohl bei
den Eigenmitteln wie auch im SCR. Bei den Kapitalanforderungen wurden insbesondere nur die Marktrisiken
approximativ neu bewertet, die versicherungstechnischen Risiken wurden als konstant angenommen. Die
Analysen zeigen, dass die Sensitivitit gegeniiber Verdnderungen im dkonomischen Umfeld nur relativ gering
ausfallt.

Sowohl bei der Erh6hung der Spreads wie auch bei einem Anstieg der risikolosen Zinsstrukturkurve sinken die
Eigenmittel der Gesellschaft leicht, das SCR verringert sich aufgrund der gesunkenen Marktwerte der Aktiva
ebenfalls geringfiigig. Ein Riickgang der risikolosen Zinsstrukturkurve fiithrt hingegen zu einem leichten Anstieg

sowohl von Eigenmitteln wie auch vom SCR.

Weitere wesentliche Informationen iiber das Risikoprofil der Gesellschaft sind nicht zu erwédhnen.
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D Bewertung fiir Solvabilititszwecke

Eine (Handels-)Bilanz stellt die Vermdgensverhéltnisse eines Unternehmens nach den Grundsitzen ordnungs-
méBiger Buchfithrung dar, die diesbeziiglichen Bewertungsregeln sind unter Betonung des Glaubigerschutzes
handelsrechtlich vorgegeben. Eine Solvabilititsiibersicht hingegen soll Auskunft geben, inwieweit die
Verpflichtungen, die ein Versicherungsunternehmen eingegangen ist, unter gewissen Risikoannahmen durch
Vermogenswerte bedeckt sind. Die Risikosicht und die entsprechenden versicherungsaufsichtsrechtlichen
Vorgaben erfordern eine Umbewertung der Positionen, um aus einer Handelsbilanz eine Solvabilitétsiibersicht
zu erhalten. Diese Posten werden im Folgenden in TEUR dargestellt und ihre Umbewertung erldutert.

Bilanz
Solvency-II- Bewertung im gesetzlichen
Wert Abschluss
C0010 C0020
Vermogenswerte
Geschifts- oder Firmenwert R0O010
Abgegrenzte Abschlusskosten R0020
Immaterielle Vermogenswerte R0030 0 1.293
Latente Steueranspriiche R0040 0 0
Uberschuss bei den Altersversorgungsleistungen | R0O050 0 0
Sachanlagen fiir den Eigenbedarf R0060 1 1
Anlagen (aufler Vermogenswerten fiir
indexgebundene und fondsgebundene R0070 46.498 44.434
Vertrige)
Immobilien (auBer zur Eigennutzung) R0O080 0 0
cinsehloieh Betetgngen | R%0% : :
Aktien R0100 20 20
Aktien - notiert RO110 20 0
Aktien - nicht notiert RO120 0 20
Anleihen R0130 46.478 44.414
Staatsanleihen R0O140 17.838 16.473
Unternehmensanleihen RO150 28.640 27.941
Strukturierte Schuldtitel R0O160 0 0
Besicherte Wertpapiere RO170 0 0
Organismen fiir gemeinsame Anlagen RO180 0 0
Derivate RO190 0 0
Einlagen aufler Zahlungsmitteldquivalenten R0200 0 0
Sonstige Anlagen R0210 0 0
lerptr?;ggeenswerte fiir index- und fondsgebundene R0220 0 0
Darlehen und Hypotheken R0230 0 0
Policendarlehen R0240 0 0
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Bilanz

Darlehen und Hypotheken an

Privatpersonen R0230 0 0
Sonstige Darlehen und Hypotheken R0260 0 0
Einforderbare Betrige aus R0270 5.179 6.250
Riickversicherungsvertrigen von:
Nichtlebensversicherungen und nach Art der
Nichtlebensversicherung betriebenen R0280 0 0
Krankenversicherungen
Nichtlebensversicherungen aufer
Krankenversicherungen R0290 0 0
Nach Art der Nichtlebensversicherung
betriebene Krankenversicherungen R0300 0 0
Lebensversicherungen und nach Art der
Lebensversicherung betriebenen
Krankenversicherungen aufer RO310 5.179 6.250
Krankenversicherungen und fonds- und
indexgebundenen Versicherungen
Nach Art der Lebensversicherung
betriebene Krankenversicherungen R v L
Lebensversicherungen aufler
Krankenversicherungen und fonds-und |R0330 5.179 6.250
indexgebundenen Versicherungen
Lebensverswherungen, fonds- und R0340 0 0
indexgebunden
Depotforderungen R0350 0 0
Fordemngen gegeniiber Versicherungen und R0360 5.040 6.722
Vermittlern
Forderungen gegeniiber Riickversicherern R0370 0 0
Forderungen (Handel, nicht Versicherung) R0380 36 36
Eigene Anteile (direkt gehalten) R0390
In Bezug auf Eigenmittelbestandteile féllige
Betrége oder urspriinglich eingeforderte, aber R0400
noch nicht eingezahlte Mittel
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteldquivalente | R0410 2.451 2.451
Sonstlnge nicht an anderer Stelle ausgewiesene R0420 36 624
Vermogenswerte
Vermogenswerte insgesamt R0500 59.241 61.812
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Bilanz

Verbindlichkeiten
V-ers1cherungste.chn1sche Riickstellungen - RO510 0 0
Nichtlebensversicherung
Versicherungstechnische Riickstellungen -
Nichtlebensversicherung (aufler R0520 0 0
Krankenversicherung)
Versicherungstechnische Riickstellungen als
R0530
Ganzes berechnet
Bester Schatzwert R0540 0
Risikomarge R0550 0
Versicherungstechnische Riickstellungen -
Krankenversicherung (nach Art der R0560 0
Nichtlebensversicherung)
Versicherungstechnische Riickstellungen als
R0570
Ganzes berechnet
Bester Schatzwert R0O580 0
Risikomarge R0590 0
Versicherungstechnische Riickstellungen -
Lebensversicherung (aufier fonds- und R0600 28.294 36.794
indexgebundenen Versicherungen)
Versicherungstechnische Riickstellungen -
Krankenversicherung (nach Art der R0610 0 0
Lebensversicherung)
Versicherungstechnische Riickstellungen als
R0620
Ganzes berechnet
Bester Schatzwert R0630 0
Risikomarge R0640 0
Versicherungstechnische Riickstellungen -
Lebensversicherung (aufler
Krankenversicherungen und fonds- und R 28294 36.794
indexgebundenen Versicherungen)
Versicherungstechnische Riickstellungen als R0660 36.794
Ganzes berechnet
Bester Schatzwert R0670 27.888
Risikomarge R0680 406
Versicherungstechnische Riickstellungen - R0690 0 0
fonds- und indexgebundene Versicherungen
Versicherungstechnische Riickstellungen als
R0O700
Ganzes berechnet
Bester Schatzwert RO710 0
Risikomarge R0720 0
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Bilanz

Sonstige versicherungstechnische

Riickstellungen LU
Eventualverbindlichkeiten R0740 0 0
Andere Riickstellungen als
versicherungstechnische Riickstellungen Ul L i
Rentenzahlungsverpflichtungen R0O760 132 0
Depotverbindlichkeiten RO770 6.250 6.250
Latente Steuerschulden R0O780 0 0
Derivate R0O790 0 0
Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten R0800 0 0
Finanzielle Verbindlichkeiten auBer RO810 0 0
Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten
Verblndllghkelten gegeniiber Versicherungen R0320 0 1071
und Vermittlern
Verbindlichkeiten gegeniiber Riickversicherern |R0830 0 62
Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung) |R0840 5.283 5.283
Nachrangige Verbindlichkeiten R0850 0 0

Nicht in den Basiseigenmitteln aufgefiihrte RO860

nachrangige Verbindlichkeiten

In den Basiseigenmitteln aufgefiihrte

nachrangige Verbindlichkeiten RO870 0 0
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene
Verbindlichkeiten RO880 141 141
Verbindlichkeiten insgesamt R0900 42.242 51.744
Uberschuss der Vermogenswerte iiber die R1000 16.999 10.068

Verbindlichkeiten

Sofern sich Anderungen bei den Ansatz- und Bewertungsmethoden zum Vorjahr ergeben haben, werden sie in

den folgenden Kapiteln beschrieben.
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D.1 Vermogenswerte

Allgemeine Hinweise

Generell werden Vermogenswerte und Verbindlichkeiten zu dem Betrag bewertet, zu dem sie zwischen
sachverstindigen, vertragswilligen und voneinander unabhingigen Geschéftspartnern in einer marktiiblichen
Transaktion getauscht bzw. libertragen oder beglichen werden konnten. Die Bewertung von Vermdgenswerten
und Verbindlichkeiten erfordert einen wirtschaftlichen, marktnahen und risikobasierten Ansatz. Es werden die
Risiken, die sich aus bestimmten Bilanzposten ergeben, betrachtet und Marktannahmen beriicksichtigt. Aus
diesem Grund werden in allen Positionen Risiko, Unsicherheit und Diskontierung in angemessener Weise
beachtet.

Aufgrund der Tatsache, dass die Solvency-II-Vorschriften sich auf die International Financial Accounting
Standards beziehen, wird die IFRS-Bilanz als Ausgangspunkt fiir die Neubewertung genutzt. Die Unternehmen,
die kein Geschéft mit wesentlichen finanziellen Optionen und Garantien abschlieBen, verwenden eine
vorhandene Bilanz nach IFRS oder nationalen Grundsitzen ordnungsmiBiger Buchfithrung und bewerten jede
Position nach den Solvency-II-Anforderungen neu.

Fair Value

Generell ist der Fair Value zwischen IFRS und Solvency II identisch. Der Fair Value ist der Preis, der bei
Verkauf eines Vermdgenswertes zu vereinnahmen oder bei Ubertragung einer Verbindlichkeit in einer
geordneten Transaktion zwischen Marktteilnehmern am Bewertungsstichtag zu zahlen wére.

Aktiver Markt

Als Grundlage fiir die Fair-Value-Bewertung werden auf einem aktiven Markt beobachtbare Marktpreise
genutzt. Ein Finanzinstrument gilt als an einem aktiven Markt notiert, wenn notierte Preise leicht und regelméBig
von einer Borse, einem Héandler, Broker, einer Branchengruppe, einem Preisberechnungsservice oder einer
Aufsichtsbehdrde verfiigbar gemacht werden und diese Preise aktuelle und regelméBig auftretende
Markttransaktionen ,,on an arm’s length basis* repriasentieren. Ein aktiver Markt ist ein Markt, auf dem die
gehandelten Produkte homogen sind, willige Kéufer und Verkdufer in der Regel jederzeit gefunden werden
konnen und die Preise der Offentlichkeit zuginglich sind.

Inaktiver Markt
Die folgenden Umsténde kdnnen zu einem inaktiven Markt fiihren:
- Es gibt nur wenige Transaktionen.

- Preisangaben basieren nicht auf aktuellen Informationen oder variieren erheblich entweder iiber die Zeit
oder unter den Marktteilnehmern.

- Es gibt eine grofle Geld-Brief-Spanne oder einen signifikanten Anstieg dieser.

- Indizes, die zuvor stark mit dem Fair Value der Vermogenswerte oder Verbindlichkeiten korreliert waren,
sind nachweislich unkorreliert mit den jiingsten Angaben des Fair Values fiir diesen Vermogenswert oder
diese Verbindlichkeit.

- Es gibt einen signifikanten Anstieg der impliziten Liquiditétsrisikoprdmien, der Renditen oder
Performance-Indikatoren (wie Ausfallraten und Verlustschweregrade) fiir beobachtete Transaktionen oder
der genannten Preise im Vergleich zur Schitzung der erwarteten Cashflows des berichtenden
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Unternehmens unter Beriicksichtigung aller verfiigbaren Marktdaten iiber die Kredit- und andere Nicht-
Leistungs-Risiken fiir den Vermdgenswert oder die Verbindlichkeit.

- Es gibt einen deutlichen Riickgang oder Fehlen eines Marktes fiir Neuemissionen fiir den Vermogenswert
oder die Verbindlichkeit oder &hnliche Vermdgenswerte oder Verbindlichkeiten.

- Wenige Informationen werden offentlich freigegeben (z. B. ein Prinzipal-zu-Prinzipal-Markt).

Hauptmarkt

Ein Hauptmarkt ist der Markt mit dem groften Volumen und Umfang an Aktivititen fiir den Vermogenswert
oder die Verbindlichkeit. Es ist nicht unbedingt der Markt mit den giinstigsten Preisen. Das Unternehmen muss
Zugang zu dem Markt haben. In Ermangelung an Beweisen, die fiir das Gegenteil sprechen, ist der Markt, auf
dem das Unternehmen normalerweise eine Transaktion eingeht, um den Vermogenswert zu verkaufen oder eine
Schuld tibertrdgt, der Hauptmarkt.

In der Regel ist der Hauptmarkt der Markt, den das Unternehmen tiiblicherweise verwendet, es sei denn, es gibt
objektive Hinweise (z. B. ein Riickgang der Marktaktivitidten, hohere Zugriffsbeschrinkungen etc.), dass ein
anderer Markt der Hauptmarkt ist. Eine Neubewertung des Hauptmarktes wird mindestens einmal jihrlich
durchgefiihrt.

Wir beriicksichtigen alle Informationen, die verniinftigerweise zur Verfligung stehen. Die Bestimmung des
Hauptmarktes fiir Nicht-Standard-OTC-Kontrakte konnte dabei auf der Art der Aufirdge (z. B. Zins-Swap) oder
auf der Grundlage des Einzelvertrages (z. B. Swap-Vertrag X) basieren. Im Talanx-Konzern héngt die
Bestimmung des Hauptmarktes fiir OTC-Derivate in der Regel von der Art des Vertrags ab.

Innerhalb des Talanx-Konzerns werden Mirkte wie folgt bestimmt: Der Hauptmarkt fiir Aktien, Futures und
Standard-Optionen  besteht aus den  lokalen  Bdrsen.  Fiir  Inhaberschuldverschreibungen,
Namensschuldverschreibungen, ABSMBS und OTC-Derivate (z. B. Zinsswaps, Credit Default Swaps,
Devisentermingeschéfte) besteht der Hauptmarkt aus den institutionellen Brokern, die iiber Banken als
Handelspartner verfiigen. Diese Mérkte sind die Hauptmérkte mit den Eigenschaften, dass das Unternehmen
Zugang zu dem Markt hat, in der Regel diesen Markt fiir den Handel verwendet und dass diese Markte die
Mirkte mit dem groBten Volumen fiir die jeweilige Anlageklasse sind. Die Messung erfolgt in der Regel auf
Informationen, die in Bezug zu diesen Markten existieren.

Der vorteilhafteste Markt

Sofern kein eindeutiger Hauptmarkt fiir Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten vorliegt, basiert die Fair-Value-
Bewertung auf dem vorteilhaftesten Markt. Am vorteilhaftesten Markt maximiert das Unternechmen den Wert fiir
den Verkauf eines Vermogenswertes oder minimiert den Wert fiir die Ubertragung einer Verbindlichkeit. Das
Unternechmen muss Zugang zu dem Markt haben.

Innerhalb von mehreren moglichen Mérkten ist der vorteilhafteste Markt derjenige, auf dem das Unternechmen
das hochste Nettoergebnis vom Umsatz nach Abzug der Transaktionskosten oder der Transportkosten (fiir
Sachanlagen) erhilt. Dies hat keine Auswirkungen auf die Fair-Value-Bewertung, die auf dem Kaufpreis ohne
Abzug von Transaktionskosten basiert. Dies fiihrt zu der Tatsache, dass der Markt, der die hochste
Nettoumsatzrendite bietet, nicht zwingend derjenige Markt ist, welcher den hochsten Fair Value liefert.

Bewertungsmethodik

In der Regel werden Vermogenswerte und Verbindlichkeiten unter der Annahme der Unternehmensfortfiihrung
bewertet.
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Die verwendeten Bewertungsmethoden stehen in Einklang mit Artikel 75 der Richtlinie 2009/138/EG.
Vermogenswerte und Verbindlichkeiten (andere als technische Riickstellungen) werden grundsétzlich in
Ubereinstimmung mit den IAS/IFRS Standards bewertet. Sofern die IAS/IFRS-Bewertungsmethoden
voriibergehend oder auf Dauer nicht mit dem in Artikel 75 der Richtlinie 2009/138/EG dargelegten
Bewertungsansatz in Einklang stehen, werden andere mit diesem Artikel in Einklang stehende
Bewertungsmethoden angewandt.

Bei der Bewertung der Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten nach den marktkonformen Bewertungsmethoden
wird die nachfolgende Bewertungshierarchie verwendet:

Grundsitzlich werden Borsenpreise auf aktiven Mairkten fiir die gleichen Vermogenswerte oder
Verbindlichkeiten als Standardbewertungsmethode verwendet. Ist die Verwendung von Borsenkursen nicht
moglich, werden Borsenpreise von aktiven Markten fiir vergleichbare Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten
herangezogen und sofern erforderlich angepasst. Hierbei werden alle beobachtbaren und relevanten
Marktinformationen beriicksichtigt.

Bei der Bewertung der Verbindlichkeiten wird keine Anpassung zwecks Beriicksichtigung der eigenen Bonitét
vorgenommen.

Die Vermogenswerte werden, wenn keine 6ffentlich verfiigbaren Preisnotierungen vorliegen bzw. die Markte,
denen sie entstammen, nicht als aktiv eingestuft werden, theoretisch bewertet.

Die Klassifizierung der Marktbewertung geméafl des Explanatory Textes der Guideline 7 der EIOPA-Leitlinien
zum SFCR BoS. 15/109, Punkt 2.22. wird wie folgt umgesetzt:

a) "Notierte Preise auf aktiven Mérkten fiir identische Vermogenswerte": Vermdgenswerte, die mittels direkt auf
aktiven Markten notierten (nicht angepassten) Preisen bewertet werden.

b) "Notierte Preise auf aktiven Mérkten fiir dhnliche Vermdgenswerte": Vermogenswerte, die mittels fiir
dghnliche Vermogenswerte direkt auf aktiven Mérkten notierten (nicht angepassten) Preisen bewertet werden.
Diese Methode findet keine Anwendung bei der Gesellschaft.

c¢) "Andere Informationen als notierte Preise auf aktiven Markten fiir identische oder &hnliche Vermdgenswerte,
die direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (das heifit abgeleitet von Preisen) fiir den Vermogenswert zu beobachten
sind": Vermogenswerte, die mittels beobachtbarer Marktdaten bewertet werden und nicht Stufe a) zuzuordnen
sind. Die Bewertung beruht dabei insbesondere auf Preisen fiir gleichartige Vermogenswerte, die auf aktiven
Mairkten gehandelt werden, auf Preisen an Mérkten, die nicht als aktiv einzuschéitzen sind, sowie auf von solchen
Preisen oder Marktdaten abgeleiteten Parametern.

d) "Input-Parameter, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren": Vermogenswerte, die nicht oder nur
teilweise mittels am Markt beobachtbarer Parameter bewertet werden konnen. Bei diesen Instrumenten werden

im Wesentlichen Bewertungsmodell und -methoden zur Bewertung herangezogen.

Ein Inputfaktor wird grundsétzlich als signifikant betrachtet, sofern der Faktor die Bewertung des
Finanzinstruments um mehr als 10 % des Gesamtwerts beeinflusst.

Im Berichtsjahr wurden im Vergleich zum Vorjahr keine Anderungen an den Bewertungsmethoden und —
verfahren vorgenommen.
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D.1.1 Geschifts- oder Firmenwert

[teR  [sovenyetrWert [ [HGBWet |

Geschifts- oder Firmenwert 0 0

Dieser Posten ist aus systematischen Griinden zur Uberleitung nach IFRS aufgelistet.

D.1.2 Abgegrenzte Abschlusskosten

Abgegrenzte Abschlusskosten 0 0

Dieser Posten ist aus systematischen Griinden zur Uberleitung nach IFRS  aufgelistet.
(Abgegrenzte Abschlusskosten (d.h. auf Jahresscheiben verteilte Abschlusskosten) diirfen in HGB nicht
aktiviert werden.)

D.1.3 Immaterielle Vermogenswerte

Immaterielle Vermdgenswerte 0 1.293

Die immateriellen Vermdgenswerte bestehen aus entgeltlich erworbenen immateriellen Vermogensgegen-
standen.

Bewertung HGB

Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten abziiglich der erforderlichen bzw. planméBigen Abschreibungen
entsprechend der betriebsgewohnlichen Nutzungsdauer. Von der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller
Vermdgensgegenstinde nach § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB wird abgesehen.

Bewertung Solvency 11

Nach den Solvency-II-Anforderungen sind die Definitionen in IAS 38, einschlieBlich der Definition von aktiven
Mirkten, fiir immaterielle Vermogenswerte in Solvency Il anwendbar. Sie werden mit Null bewertet. Sollte es
einen notierten Marktpreis auf einem aktiven Markt fiir die gleichen oder &hnlichen immateriellen
Vermdgenswerte geben, konnen sie auf dieser Basis auch einzeln verkauft werden.

In der Praxis gibt es sehr wenige immaterielle Vermogenswerte, filir die die genannten Preise in einem aktiven
Markt beobachtet werden konnen. In den meisten Féllen werden immaterielle Vermogenswerte (z. B. Marken,
Patente etc.) nicht regelméBig in einem aktiven Markt gehandelt. Software ist oft mafigeschneidert (d. h. speziell
fiir ein Unternehmens entwickelt) und kann nicht an ein anderes Unternechmen weiterverkauft werden. Auch
vorgefertigte Softwareanwendungen (d. h. Softwarelizenzen "von der Stange") kdnnen in der Regel nicht auf
einen anderen Benutzer iibertragen werden. Daher werden diese Software-Produkte in der Regel mit Null
bewertet.

62



Bewertungsunterschied
Der Unterschied zwischen dem Solvency-1I-Wert und dem Wert des Jahresabschlusses ergibt sich aus gegen

Entgelt erworbenen immateriellen Vermogensgegenstinden, die in der Solvabilitétsiibersicht nicht beriick-
sichtigt werden.

D.1.4 Latente Steueranspriiche

Latente Steueranspriiche 0 0

Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.1.5 Uberschuss bei den Altersversorgungsleistungen

Uberschuss bei den
Altersversorgungsleistungen

Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.1.6 Immobilien, Sachanlagen und Vorréte fiir den Eigenbedarf

Sachanlagen fiir den Eigenbedarf 1 1

Diese Position beinhaltet Betriebs- und Geschéftsausstattung (Biirogerite, Einrichtungen, Mobel, Kraftfahrzeuge
usw.).

Bewertung HGB

Die Betriebs- und Geschiftsausstattung wird, soweit es sich um langlebige Wirtschaftsgiiter handelt, mit den
Anschaffungswerten abziiglich der Abschreibungen in Hohe der steuerlich zuldssigen Sitze bilanziert.

Bewertung Solvency II

Die Bewertung der Betriebs- und Geschéftsausstattung erfolgt analog zu HGB.

Bewertungsunterschied

Es gibt keinen Bewertungsunterschied.
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D.1.7 Immobilien (auBBer zur Eigennutzung)

Immobilien (auBer zur
Eigennutzung)

Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.1.8 Anteile an verbundenen Unternehmen, einschlieBlich Beteiligungen

Anteile an verbundenen
Unternehmen, einschlieSlich 0 0
Beteiligungen

Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.1.9 Aktien
Aktien 20 20
Aktien - notiert 20 0
Aktien - nicht notiert 0 20

Aktien und Anteile an Kommanditgesellschaften (nicht konsolidiert) werden unter dieser Position gefiihrt.
Beteiligungen sind ausgeschlossen. Aktien stellen das Konzernkapital, z. B. eine Beteiligung an einer
Kapitalgesellschaft, die (nicht) an einer 6ffentlichen Borse gelistet wird, dar.

Bewertung HGB

Aktien werden, sofern sie nach den Grundsétzen des Umlaufvermdgens gefiihrit werden, nach dem strengen
Niederstwertprinzip zu Anschaffungskosten oder den darunterliegenden Borsen- oder Marktwerten am
Bilanzstichtag angesetzt. Das Wertaufholungsgebot wird beachtet (§ 341b Abs. 2 HGB in Verbindung mit §§
255 Abs. 1 und 253 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 sowie Abs. 5 HGB). Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd
dem Geschéftsbetrieb zu dienen, werden nach den fiir das Anlagevermogen geltenden Vorschriften nach dem
gemilderten Niederstwertprinzip bewertet (§ 341b Abs. 2 zweiter Halbsatz HGB in Verbindung mit § 253 Abs. 1
Satz 1, Abs. 3 Satz 5 HGB). Dauerhafte Wertminderungen werden erfolgswirksam abgeschrieben. Zur
Feststellung des Vorliegens einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung der Aktien wird das vom
Versicherungsfachausschuss des IDW empfohlene 20 %-Aufgreifkriterium verwendet. Demzufolge kann eine
dauerhafte Wertminderung immer dann vorliegen, wenn der Zeitwert eines Wertpapiers in den dem
Bilanzstichtag vorangehenden sechs Monaten permanent um mehr als 20 % unter dem Buchwert liegt. Bei iiber
oder unter pari erworbenen Wertpapieren wird der Differenzbetrag mit Hilfe der Effektivzinsmethode tiber die
Laufzeit amortisiert.
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Bewertung Solvency II: Grundlagen

Notierte Aktien werden auf Basis der aktuellen, 6ffentlich verfligbaren Borsenkurse bewertet. Fiir nicht notierte
Aktien werden alternative Bewertungsmethoden verwendet. Hier werden insbesondere spezielle Investment-
Vehikel fiir Alternative Investments (z. B. Private Equity Investments) ausgewiesen, die aufgrund von
geschéftspolitischen Anforderungen als Beteiligungs-Struktur eingerichtet wurden und somit als nicht notierte
Eigenkapitalinvestments angesehen werden.

Bewertung Solvency II: Methoden

Ob ein Markt aktiv oder inaktiv ist, ist immer auch eine Ermessensentscheidung. Fiir bdrsengehandelte
Wertpapiere kann eine Uberpriifung in der Regel ohne gréBere Probleme durchgefiihrt werden.

Die Bewertung notierter Aktien erfolgt grundsétzlich positionsweise. Als Standard wird die Kursnotierung der
jeweiligen Heimatborse verwendet. Falls sachdienlich (z. B. aufgrund eines liquideren Handels) kann die
Notierung an einer anderen Borse herangezogen werden.

Unabhingig vom Handelsplatz wird eine Hierarchie von Kursarten angewendet. Oberste Prioritit hat die Kursart
,,Bid*“ (Briefkurs, d. h. der Kurs, zu dem das Papier verduBBert werden kann). Falls dieser nicht verfiigbar ist,
werden die Kursarten ,,Gehandelt” (d. h. der letzte gehandelte Kurs des Tages) und ,,Close” (d.. h. der von der
Borse offiziell festgelegte Schlusskurs fiir den Titel; Veroffentlichung erst am Folgetag) an zweiter und dritter
Stelle verwendet.

Die genannten Alternative-Investment-Vehikel werden mit der Nettovermdgenswert-Methode bewertet. Der
Nettovermogenswert errechnet sich aus der Summe aller Vermdgensgegenstdnde (in diesem Fall hauptsichlich
die Zielinvestments sowie Bankguthaben und -einlagen) abziiglich eventueller Verpflichtungen. Die
Zielinvestments (in diesem Fall die eigentlichen , Alternativen Investments® wie z. B. ,,Private Equity*
Investments) haben in der Regel die Rechtsform einer Einpersonengesellschaft. Fiir sie existieren testierte
Jahres- oder Quartalsabschliisse. Die Zielinvestments sind dementsprechend Eigenkapital-Beteiligungen
(iblicherweise wird nur ein Anteil an einem Zielinvestment gehalten), die mit dem Wert aus den testierten
Abschliissen in die Bewertung des gesamten Alternative-Investment-Vehikels eingehen.

Alle verwendeten Methoden und Festlegungen werden mindestens jahrlich auf Aktualitit bzw. Angemessenheit
gepriift und bei Bedarf angepasst.

Bewertung Solvency II: Hauptannahmen

Keine

Bewertungsunterschied

Der Unterschied zwischen dem Solvency-II-Wert und dem Wert des Jahresabschlusses ergibt sich aus den stillen

Reserven/Lasten, welche sich durch den Marktwertansatz (bei Zinstrédgern inkl. Stiickzinsen) nach Solvency II
gegeniiber der handelsrechtlichen Rechnungslegung nach HGB ergeben.

D.1.10 Anleihen

TEUR Solvency-II-Wert HGB-Wert
Staatsanleihen 17.838 16.473
Unternehmensanleihen 28.640 27.941
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In dieser Position sind Kapitalanlagen wie Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche
Wertpapiere, Namenschuldverschreibungen, Schuldscheinforderungen und Darlehen und Ausleihungen an
verbundene Unternehmen enthalten.

Bewertung HGB

Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinforderungen und Darlehen sowie Ausleihungen an verbundene
Unternehmen werden zu fortgefithrten Anschaffungskosten bilanziert (§ 341c Abs. 3 HGB). Dabei werden die
Kapitalanlagen bei Erwerb mit dem Kaufkurs angesetzt. Der Unterschiedsbetrag zum Riickzahlungsbetrag wird
unter Anwendung der Effektivzinsmethode amortisiert. Notwendige Abschreibungen werden nach dem
gemilderten Niederstwertprinzip vorgenommen (§ 341b Abs. 2 zweiter Halbsatz HGB in Verbindung mit § 253
Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 5 HGB).

Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere und andere Kapitalanlagen werden,
sofern sie nach den Grundsétzen des Umlaufvermogens gefiihrt werden, nach dem strengen Niederstwertprinzip
zu Anschaffungskosten oder den darunterliegenden Borsen- oder Marktwerten am Bilanzstichtag angesetzt. Das
Wertaufholungsgebot wird beachtet (§ 341b Abs. 2 HGB in Verbindung mit §§ 255 Abs. 1 und 253 Abs. 1 Satz
1, Abs. 4 sowie Abs. 5 HGB). Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschiftsbetrieb zu dienen,
werden nach den fiir das Anlagevermdgen geltenden Vorschriften nach dem gemilderten Niederstwertprinzip
bewertet (§ 341b Abs. 2 zweiter Halbsatz HGB in Verbindung mit § 253 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 5 HGB).
Dauerhafte Wertminderungen werden erfolgswirksam abgeschrieben. Zur Beurteilung des Vorliegens einer
dauerhaften Wertminderung in Bezug auf Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche
Wertpapiere, die wie Anlagevermdgen bilanziert werden, werden Bonitétspriifungen der Emittenten sowie die
Entwicklungen der Ratings hinzugezogen. Bei iiber oder unter pari erworbenen Wertpapieren wird der
Differenzbetrag mit Hilfe der Effektivzinsmethode iiber die Laufzeit amortisiert.

Bewertung Solvency II: Grundlagen

Staats- und Unternechmensanleihen werden entweder auf Basis von notierten Preisen, die auf aktiven Mirkten
zustande gekommen sind, bewertet, oder, wenn keine 6ffentlich verfiigbaren Preisnotierungen vorliegen bzw. die
Mirkte, denen sie entstammen, nicht als aktiv eingestuft werden, theoretisch bewertet.

Bewertung Solvency II: Methoden

Ob ein Markt aktiv oder inaktiv ist, ist immer auch eine Ermessensentscheidung. Beim Anleihenmarkt, der
iberwiegend ein Brokerhandel ist, ist aufgrund nicht umfassend veroffentlichter Transaktionsdaten, die
Nachweiserbringung nicht immer ohne weiteres mdglich.

Marktnotierungen stammen von ausgewéhlten Preisserviceagenturen, Handelsinformationssystemen oder von als
zuverlassig betrachteten Intermedidren (Brokern). Die zur Verfligung stehenden potentiellen Kursquellen werden
anhand einer Hierarchie in eine Rangfolge gebracht. I. d. R. haben die Notierungen der Preisserviceagenturen die
hochste Prioritét, die der Intermedidre die niedrigste. Ausnahmen konnen z. B. fiir ausgewéhlte Marktsegment-
/Wahrungskombinationen bestehen.

Liegen keine offentlich verfligbaren Preisnotierungen vor oder werden die Mérkte, denen sie entstammen, nicht
als aktiv eingestuft, werden die Anleihen unter Beriicksichtigung der Bonitdt des Emittenten auf Basis von aus
beobachtbaren Marktdaten abgeleiteten Parametern (Zins- und Spread-Kurven) unter Anwendung geeigneter
Bewertungsmodelle und -verfahren theoretisch bewertet. Fiir Anleihen ohne besondere Strukturmerkmale ist die
verwendete Bewertungsmethode die Barwertmethode, bei der die kiinftigen Zahlungen des betreffenden
Instrumentes auf den aktuellen Zeitpunkt diskontiert werden. Die zur Diskontierung verwendeten Zinssdtze
bestehen aus einer laufzeitabhdngigen Basiskomponente (abgeleitet aus dem risikofreien Zinssatz) und einem
emittenten-/emissionsspezifischen Risikoaufschlag zur Beriicksichtigung von Spread-, Migrations- und
Ausfallrisiken.
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Alle verwendeten Methoden und Festlegungen werden mindestens jéahrlich auf Aktualitidt bzw. Angemessenheit
gepriift und bei Bedarf angepasst.

Bewertung Solvency II: Hauptannahmen

Bei der theoretischen Bewertung anhand abgeleiteter Marktparameter fiir Anleihen ohne dffentlich verfligbare
Preisnotierungen liegt die Annahme zu Grunde, dass sich Preisunterschiede fiir hinsichtlich Risiko, Laufzeit und
Bonitdt vergleichbare (in transparenten Mérkten) notierte Titel im Wesentlichen aus emissionsspezifischen
Merkmalen und geringerer Liquiditét ergeben.

Bewertungsunterschied
Der Unterschied zwischen dem Solvency-II-Wert und dem Wert des Jahresabschlusses ergibt sich aus den stillen

Reserven/Lasten, welche sich durch den Marktwertansatz (bei Zinstrédgern inkl. Stiickzinsen) nach Solvency II
gegeniiber der handelsrechtlichen Rechnungslegung nach HGB ergeben.

D.1.11 Strukturierte Schuldtitel

Strukturierte Schuldtitel 0 0

Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.1.12 Besicherte Wertpapiere

Besicherte Wertpapiere 0 0

Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.1.13 Organismen fiir gemeinsame Anlagen

Organismen fiir gemeinsame
Anlagen

Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.1.14 Derivate

Derivate 0 0
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Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.1.15 Einlagen auBBer Zahlungsmitteldquivalenten

Einlagen auBer
Zahlungsmitteldquivalenten

Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.1.16 Sonstige Anlagen

[tek  [sovengerrWert [ [HGBWe |

Sonstige Anlagen 0 0

Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.1.17 Vermogenswerte fiir index- und fondsgebundene Vertrige

Vermogenswerte fiir index- und
fondsgebundene Vertrige

Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.1.18 Policendarlehen

Policendarlehen 0 0

Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.1.19 Darlehen und Hypotheken (auBer Policendarlehen)

[tek  [sovencytiwen | [uGBWer |

Darlehen und Hypotheken an

. 0 0
Privatpersonen
Sonstige Darlehen und 0 0
Hypotheken
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Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.1.20 Einforderbare Betrdge aus Riickversicherungsvertrigen

[ sonvencyti-wert | | HGBwWert |

Einforderbare Betriige aus Riickversicherungsvertrigen

5.179 6.250
von:
Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebens- 0 0
versicherung betriebenen Krankenversicherung
Nichtlebensversicherungen auBler Krankenversicherungen 0 0
Nach Art der Nichtlebensversicherung betriebene 0 0

Krankenversicherungen

Lebensversicherungen und nach Art der Lebensversicherung
betriebenen Krankenversicherungen aufler Krankenversi- 5.179 6.250
cherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen

Nach Art der Nichtlebensversicherung betriebene

Krankenversicherungen v 0
Lebensversicherungen auller Krankenversicherungen und

. . 5.179 6.250
fonds- und indexgebundenen Versicherungen
Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden 0 0

Riickversicherungsforderungen werden an dieser Stelle als versicherungstechnische Riickstellungen definiert.
Diese Positionen einschlieBlich der Zuordnung zu den Geschéftsbereichen werden im Kapitel D.2 beschrieben.

D.1.21 Depotforderungen

Depotforderungen 0 0

Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.1.22 Forderungen gegeniiber Versicherungen und Vermittlern

Forderungen gegeniiber
Versicherungen und Vermittlern

5.040 6.722

Diese Position beinhaltet Forderungen aus dem in Riickdeckung iibernommenen Versicherungsgeschéft sowie
jeweils die entsprechenden Wertberichtigungspositionen.
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Bewertung HGB

Forderungen werden in der Regel mit den Nominalwerten, ggf. vermindert um Pauschalwert- und
Einzelwertberichtigungen, angesetzt. Wenn eine zweifelhafte Bonitdt des Schuldners angezeigt wird, wird die
Forderung auf den erzielbaren Betrag abgeschrieben.

Bewertung Solvency 11

Die Bewertung erfolgt analog zu HGB. Der Zeitwert entspricht dem Nennwert. Zusétzlich wird die BaFin-
Auslegungsentscheidung bei der Ausweisung des Betrages beachtet.

Bewertungsunterschied

Gemail BaFin-Auslegungsentscheidung ,,Bewertung der einforderbaren Betridge aus Riickversicherungsvertrigen
und gegeniiber Zweckgesellschaften und Umgang mit Abrechnungsforderungen und -verbindlichkeiten sowie
Depotforderungen und -verbindlichkeiten unter Solvency II“ vom 01.01.2019 werden hier nur noch die
iiberfélligen Forderungen gegeniiber Versicherungen und Vermittlern ausgewiesen. Die nicht {iberfilligen
Forderungen gegeniiber Versicherungen und Vermittler werden bei der Berechnung des Best Estimate
beriicksichtigt (vgl. Kap. D.2).

D.1.23 Forderungen gegeniiber Riickversicherern

Forderungen gegeniiber
Riickversicherern

Diese Position beinhaltet Forderungen aus dem in Riickdeckung gegebenen Versicherungsgeschift.

Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.1.24 Forderungen (Handel, nicht Versicherung)

Forderungen (Handel, nicht
Versicherung)

36 36

Hierunter werden folgende Forderungen erfasst:
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- Forderungen an verbundenen Unternechmen
- Sonstige Forderungen

Bewertung HGB

Die Bewertung erfolgt mit den Nominalbetrigen.
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Bewertung Solvency 11
Die Bewertung erfolgt analog zu HGB. Der Marktwert entspricht regelméfig dem Restbuchwert.
Bewertungsunterschied

Insgesamt weichen die Forderungen (Handel, nicht Versicherungen) in Solvency II marginal von den Werten aus
HGB ab. Dieser Unterschied resultiert aus einer Umbewertung der Share Awards.

D.1.25 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteldquivalente

Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteldquivalente

2.451 2.451

Unter diesem Posten werden die laufenden Bankguthaben der Gesellschaft ausgewiesen.

Bewertung HGB

Nach HGB werden Bankguthaben mit dem Nennwert bewertet.

Bewertung Solvency 11
Die Bewertung erfolgt analog zu HGB.
Bewertungsunterschied

Es gibt keinen Bewertungsunterschied.

D.1.26 Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermogenswerte

Sonstige nicht an anderer Stelle
ausgewiesene Vermogenswerte

36 624

Diese Position umfasst alle Vermogenswerte, die nicht in anderen Bilanzpositionen enthalten sind.
Das sind insbesondere:

- - Geleistete Anzahlungen

- - Zinsabgrenzungen aus Kapitalanlagen (nur unter HGB)

- - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten
Bewertung HGB

Die Posten werden mit den Nominalbetrdgen angesetzt.
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Bewertung Solvency II
Die Bewertung erfolgt analog zu HGB.

Bewertungsunterschied

Der Unterschiedsbetrag resultiert aus einem abweichenden Ausweis der Zinsabgrenzungen, die in der
Solvabilitétsiibersicht dem entsprechenden Kapitalanlagebestand zugeordnet sind.

Ein Bewertungsunterschied im eigentlichen Sinne existiert nicht.
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D.2 Versicherungstechnische Riickstellungen

Versicherungstechnische Riickstellungen in TEUR Solvency-II-Wert | HGB-Wert
Versicherungstechnische Riickstellungen - Nichtlebensversicherung 0 0
(auBer Krankenversicherung)
Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet 0 0
Bester Schitzwert 0 0
Risikomarge 0 0
Versicherungstechnische Riickstellungen - Krankenversicherung (nach 0 0
Art der Nichtlebensversicherung)
Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet 0 0
Bester Schiatzwert 0 0
Risikomarge 0 0
Versicherungstechnische Riickstellungen - Lebensversicherung (aufler 28.294 36.794
fonds- und indexgebundene Versicherungen)
Versicherungstechnische Riickstellungen - Krankenversicherung (nach 0 0
Art der Lebensversicherung)
Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet 0 0
Bester Schitzwert 0 0
Risikomarge 0 0
Versicherungstechnische Riickstellungen - Lebensversicherung (aufler 28.294 36.794
Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundene
Versicherungen)
Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet 0 36.794
Bester Schitzwert 27.888 0
Risikomarge 406 0
Versicherungstechnische Riickstellungen - fonds- und indexgebundene 0 0
Versicherungen
Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet 0 0
Bester Schiatzwert 0 0
Risikomarge 0 0

D.2.1 Versicherungstechnische Riickstellungen — Nicht-Leben

Die Gesellschaft betreibt kein Nicht-Leben Geschéft.

D.2.2 Versicherungstechnische Riickstellungen — Leben

D.2.2.1 Grundsitzlicher Bewertungsansatz unter Solvency II

In Ubereinstimmung mit § 74 Absatz 3 VAG folgt die Bewertung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft dem
Grundsatz, jenen Betrag zu ermitteln, zu dem sie zwischen sachverstéindigen, vertragswilligen und voneinander
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unabhéngigen Geschiftspartnern iibertragen oder beglichen werden konnten. Dabei entspricht der Wert der
versicherungstechnischen Riickstellungen dem zum Bewertungsstichtag aktuellen Betrag, den das Unternehmen
zahlen miisste, wenn es seine Versicherungsverpflichtungen unmittelbar auf ein anderes Unternehmen
iibertragen wiirde.

Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere

- einen marktkonsistenten Ansatz in der Bewertung der versicherungstechnischen Riickstellungen der
Gesellschaft, d. h. deren Berechnung erfolgt unter Beriicksichtigung der von den Finanzmirkten
bereitgestellten Informationen (vgl. Diskontierung) sowie allgemein verfiigbarer Daten {iber
versicherungstechnische Risiken (vgl. Annahmen) und ist mit diesen konsistent;

- die Berechnung der versicherungstechnischen Riickstellungen auf vorsichtige, verlédssliche und objektive
Art und Weise.

D.2.2.2 Versicherungstechnische Riickstellungen (Technical Provisions)

Der Wert der versicherungstechnischen Riickstellungen gemif3 Solvency II ergibt sich als Summe aus einem
,.besten Schiatzwert® (,,Best Estimate*) und einer getrennt hiervon berechneten Risikomarge.

D.2.2.3 Best Estimate

Der Best Estimate stellt den Marktwert der zukiinftigen versicherungstechnischen Verpflichtungen dar. Thre
Berechnung erfolgt auf der Grundlage aktueller und glaubhafter Informationen sowie realistischer Annahmen
und stiitzt sich auf geeignete, passende und angemessene versicherungsmathematische Methoden.

Zum Stichtag wurde fiir die Gesellschaft eine vereinfachte Bewertung auf Basis einer deterministischen
Cashflow-Projektion durchgefiihrt. Dabei wird angenommen, dass der Geschéftsbetriecb wihrend der
Hochrechnungsdauer aufrechterhalten wird (Going-Concern-Annahme). Entscheidungen des Managements
werden iiber Managementregeln abgebildet, die im Rahmen des mindestens jéhrlich tagenden Management-
regelkomitees diskutiert und durch den Vorstand der Gesellschaft verabschiedet wurden.

Die Berechnung des Best Estimates erfolgt unter Verwendung der im Abschnitt ,,Diskontierung nédher
erlduterten risikolosen Zinsstrukturkurve. Die verwendeten Annahmen bzgl. Biometrie, Kosten, Storno- und
Kapitalabfindungswahrscheinlichkeiten sind realistisch gewéhlt und stiitzen sich auf aktuelle und glaubwiirdige
Informationen (vgl. Annahmen).

Annahmen
Die verwendeten Annahmen und Rechnungsgrundlagen insbesondere bzgl. Biometrie, Kosten, Storno- und

Kapitalabfindungswahrscheinlichkeiten sind fiir die Berechnungen zum Stichtag realistisch gewidhlt und stiitzen
sich auf aktuelle und glaubwiirdige Informationen.

Angemessenheit des Projektionshorizontes
Der Projektionshorizont wurde so hoch gewéhlt, dass zum Projektionsende alle Vertrdge ausgelaufen sind. Eine

Anderung des Projektionshorizonts hat daher keine Auswirkung auf die Bewertung der versicherungstechnischen
Riickstellungen unter Solvency II.
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D.2.2.4 Risikomarge

Die Risikomarge wird so berechnet, dass der Wert der versicherungstechnischen Riickstellungen inklusive
Risikomarge dem Wert entspricht, den ein Versicherungs- oder Riickversicherungsunternehmen (sog.
Referenzunternehmen) fordern wiirde, um die Verpflichtungen der Gesellschaft iibernechmen und erfiillen zu
konnen.

Den Anforderungen der Delegierten Verordnung der EU-Kommission (DVO) folgend, berechnet man die
Risikomarge (RM) mittels eines Cost-of-Capital Ansatzes. Kern dieses Ansatzes ist die aktuelle Solvenzkapital-
anforderung fiir nicht absicherbare Risiken des Unternchmens, die flir die gesamte Projektionsdauer
fortgeschrieben wird. Die Risikomarge wird als die Summe aller auf den Stichtag diskontierten Solvenzkapital-
anforderungen, multipliziert mit einem Kapitalkostensatz, definiert. Der Kapitalkostensatz betrdgt geméfl Artikel

39 DVO 6 %.

Diskontiert werden die Solvenzkapitalanforderungen mit der risikoneutralen Zinskurve.

D.2.2.5 Einforderbare Betriige aus Riickversicherungsvertrigen (Reinsurance Recoverables)

Grundsétzlich werden die einforderbaren Betrdge aus Riickversicherung unter Solvency II als Barwert der im
Projektionsverlauf entstehenden Riickversicherungsergebnisse definiert.

Riickversicherungsbezichungen sind grundsétzlich dem Ausfallrisiko ausgesetzt. Die einforderbaren Betridge aus
Riickversicherung werden daher um den erwarteten Ausfall der Riickversicherungspartner bereinigt.

Die entsprechenden Werte zum Stichtag sind unter D.1.20 dargestellt.

Die Gesellschaft besitzt keine einforderbaren Betrige gegeniiber Zweckgesellschaften.

D.2.2.6 Diskontierung

Um den Zeitwert zukiinftiger Zahlungen angemessen beriicksichtigen zu konnen, miissen die projizierten
Cashflows anhand risikoloser Zinssétze diskontiert werden.

D.2.2.7 Wihrungen

Zum Stichtag werden alle Versicherungsverpflichtungen der Gesellschaft in Euro gefiihrt.

D.2.2.8 Unbundling
Bei der im Abschnitt zur aktuariellen Segmentierung ndher beschriebenen Einteilung der Versicherungs-
verpflichtungen in Geschiftsbereiche (sog. ,,Lines of Business (LoB)®) ist fiir Versicherungsvertrige, die

unterschiedliche Risiken abdecken, eine Entflechtung (,,Unbundling®) der zugehorigen Vertragsteile notwendig,
um diese ihrem jeweiligen Risikocharakter entsprechend beriicksichtigen zu kdnnen.

D.2.2.9 Aktuarielle Segmentierung

Die versicherungstechnischen Riickstellungen unter Solvency II sind im Einklang mit § 75 Absatz 3 VAG auf
Ebene von LoBs auszuweisen.
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Der Vertragsbestand der Gesellschaft ldsst sich demnach auf die in der folgenden Tabelle dargestellten LoBs
aufteilen, sodass sich die kompletten versicherungstechnischen Riickstellungen unter Solvency II zusammen-
setzen aus:

- Sonstige Lebensversicherung (other life insurance)

- Lebensriickversicherung (life reinsurance)
Die Berechnung des Best Estimates, der Risikomarge sowie die Berechnung der einforderbaren Betrdge aus
Riickversicherungsvertriagen erfolgt grundsitzlich fiir jede LoB separat mittels der in den jeweiligen Abschnitten
beschriebenen Methode.
Die folgende Ubersicht stellt die Technical Provisions (Best Estimate und Risikomarge) der Gesellschaft zum

Stichtag tabellarisch getrennt nach diesen LoBs dar. Dariiber hinaus gibt sie einen ersten Hinweis auf die im
folgenden Abschnitt niher erliuterte Uberleitung von HGB zu Solvency II.

Versicherungstechnische Riickstellungen 26.920 1.374 28.294
berechnet als Summe aus bestem Schétz-
wert und Risikomarge

= |Bester Schitzwert 26.592 1.295 27.888
>
% Risikomarge 328 78 406
;Z Gesamthohe der einforderbaren Betrige 5.179 0 5.179
aus Riickversicherungsvertragen
Bester Schatzwert abziiglich der ein- 21.413 1.295 22.709
forderbaren Betrdge aus Riickversiche-
rungen (Netto)
Versicherungstechnische Riickstellungen 31.680 5.114 36.794
nach HGB (Brutto)
Risikomarge nach HGB 0 0 0
m | Gesamthohe der einforderbaren Betrige 6.250 0 6.250
% aus Riickversicherungsvertridgen nach
HGB
Bester Schatzwert abziiglich der ein- 25.430 5.114 30.544
forderbaren Betrdge aus Riickversiche-
rungen nach HGB (Netto)
Bester Schatzwert -5.088 -3.819 -8.906
%D Risikomarge 328 78 406
=
2 | Gesamthdhe der einforderbaren Betriige -1.072 0 -1.072
_‘é aus Riickversicherungsvertragen
)

Bester Schitzwert abziiglich der einfor- -4.016 -3.819 -7.835
derbaren Betrige aus Riickversicherungen
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Umbewertung beim Ubergang von HGB zu Solvency 11

Durch die Umbewertung beim Ubergang von HGB zum marktkonsistenten Bewertungsansatz unter Solvency 11
verringern sich die versicherungstechnischen Riickstellungen. Grund dafiir ist der Ubergang zu
Rechnungsgrundlagen zweiter Ordnung.

Modellunsicherheiten und -vereinfachungen bei der Bewertung der versicherungstechnischen
Riickstellungen

Ziel des Modells zur Bewertung der versicherungstechnischen Riickstellungen unter Solvency II ist die
vereinfachte Darstellung der Realitdt, wobei wesentliche Aspekte so abgebildet werden sollen, dass eine
sinnvolle Balance zwischen Komplexitit und Realitdtsndhe geschaffen wird und die beabsichtigte Zielsetzung
unter Beachtung der zur Verfligung stehenden Kapazitéten erreicht wird. Hierfiir kdnnen Vereinfachungen in der
Modellierung sinnvoll und notwendig sein, um dessen Nutzbarkeit fiir unterschiedliche Anwendungen zu
gewdhrleisten.

Vor diesem Hintergrund sind der Berechnung der versicherungstechnischen Riickstellungen insofern natiirliche
Grenzen gesetzt, als notwendige Vereinfachungen und Néherungslosungen in der Modellierung zu
Unsicherheiten in der Bewertung fithren kdnnen. Um dennoch eine angemessene Qualitét der in die Berechnung
der versicherungstechnischen Riickstellungen eingehenden Methoden und Daten sicherstellen zu konnen, werden
entsprechende Angemessenheitsnachweise gefiihrt und Prozesse der Qualititssicherung durchlaufen.

Im Sinne einer besseren Verstindlichkeit der spezifischen Sachverhalte konnen weiterfithrende Informationen zu
in die Berechnungen eingehenden Unsicherheiten und entsprechenden Qualitdtssicherungsmafinahmen den
betreffenden Abschnitten entnommen werden. Das betrifft insbesondere mogliche Ungenauigkeiten aus den
Bewertungsansitzen, der notwendigen Anwendung von Nadherungslosungen oder der mangelnden Verfiigbarkeit
von Marktdaten.

Auswirkungen von Ubergangsmafinahmen und Volatilititsanpassungen auf Solvency-II-Kennziffern

Zur Bedeckung der Solvabilitdtskapitalanforderung (SCR: laut Modell ermitteltes Soll-Solvabilitdtskapital) und
der Mindestkapitalanforderung (MCR: regulatorische Untergrenze des Solvabilitétskapitals) verwendet die
Gesellschaft weder UbergangsmaBnahmen gemif § 351/352 VAG noch eine Volatilititsanpassung gemif § 82
VAG.

Die Gesellschaft nimmt zum Stichtag keine Matching-Anpassung gemifl Artikel 77b der Richtlinie
2009/138/EG vor. Zudem wird auch die voriibergehende risikolose Zinskurve gemif Artikel 308c der Richtlinie
2009/138/EG vom Unternehmen nicht angewandt.
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D.3 Sonstige Verbindlichkeiten

D.3.1 Andere Riickstellungen als versicherungstechnische Riickstellungen

Andere Riickstellungen als
versicherungstechnische 2.141 2.142
Riickstellungen

Hierunter sind RiickSelbstbehaltsquotestellungen unter anderem fiir die folgenden Sachverhalte erfasst:

- Vergiitung des Vorstands/Aufsichtsrats/iibrige Personalverpflichtungen

- Ausstehende Rechnungen fiir Kosten und Gebiihren

- Sonstige Riickstellungen
Die Restlaufzeiten betragen bis zu 5 Jahren.
Bewertung HGB
Der als Riickstellung nach HGB angesetzte Betrag stellt die bestmdgliche Schitzung unter Beachtung des
Grundsatzes vorsichtiger kaufmédnnischer Bewertung der Ausgaben zur Erfiillung der gegenwirtigen
Verpflichtung zum Ende des Berichtszeitraums dar. Soweit die erwartete Laufzeit der Riickstellungen mehr als
ein Jahr betrigt, werden diese mit dem von der Bundesbank verdffentlichten durchschnittlichen Zinssatz der
letzten sieben Jahre abgezinst.
Bewertung Solvency II
Fiir diese Position wurde in Ubereinstimmung mit der Solvency-II-Richtlinie und der Delegierten Verordnung
(EU) 2015/35 die IFRS-Bewertung fiir die Solvenzberichterstattung iibernommen. Der Zinssatz, mit dem die
Verpflichtungen abgezinst werden, orientiert sich an den Zinssétzen, die fiir hochrangige Unternehmensanleihen
entsprechend der Wéhrung und der Duration der Verpflichtungen gelten.

Bewertungsunterschied

Unterschiede zwischen dem Solvency-II-Wert und dem Wert des Jahresabschlusses ergeben sich aus der
Verwendung des dargestellten, abweichenden Abzinsungssatzes.

D.3.2 Rentenzahlungsverpflichtungen

Rentenzahlungsverpflichtungen 132 0

Riickstellungen fiir Versorgungszusagen, die das Unternehmen seinen Vorstdnden erteilt hat, werden unter der
Position Rentenzahlungsverpflichtungen zusammengefasst.
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Es handelt sich bei der Gesellschaft um mittelbar arbeitgeberfinanzierte, beitragsorientierte Leistungszusagen im
Sinne des deutschen Arbeitsrechtes, die unter Solvency II wirtschaftlich als Leistungszusage (Defined Benefit
Plan) klassifiziert werden.

Bewertung HGB

Die Verpflichtungen wurden unter Inanspruchnahme des Ansatzwahlrechts nach 28 Abs. 1 S. 2 EGHGB fiir
mittelbare Zusagen nicht bilanziert.

Bewertung Solvency II

Entsprechend den erlduternden Texten zu den Leitlinien fiir den Ansatz und die Bewertung von
Vermogenswerten und Verbindlichkeiten, bei denen es sich nicht um versicherungstechnische Riickstellungen
handelt, sind die Bewertungsprinzipien des IAS 19 ,Leistungen an Arbeitnehmer auch unter Solvency II
anwendbar. Fiir die Gesellschaft wurde von dieser Moglichkeit Gebrauch gemacht und die IFRS-Bewertung fiir
die Solvenzberichterstattung iibernommen. Die Verpflichtungen aus leistungsorientierten Pensionsplédnen werden
fiir jeden Plan separat und nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method) ermittelt.
Es werden nicht nur die am Bilanzstichtag bekannten Anwartschaften und laufenden Renten bewertet, sondern
auch deren zukiinftige Entwicklung wird beriicksichtigt. Sie errechnen sich nach versicherungsmathematischen
Grundsétzen und beriicksichtigen die Dauer der Unternchmenszugehdrigkeit und die geschédtzte kiinftige
Gehaltsentwicklung des Pensionsberechtigten. Der Zinssatz, mit dem die Pensionsverpflichtungen abgezinst
werden, orientiert sich an den Zinssétzen, die fiir hochrangige Unternehmensanleihen entsprechend der Wéhrung
und der Duration der Pensionsverpflichtungen gelten.

Riickstellungen fiir Pensionen und dhnliche Verpflichtungen werden nur freigegeben, wenn ihr Ansatzgrund
nicht mehr besteht.

Bewertungsunterschied

Die Verpflichtungen wurden nach HGB nicht bilanziert.

D.3.3 Depotverbindlichkeiten

TEUR Solvency-II-Wert HGB-Wert
Depotverbindlichkeiten 6.250 6.250

Als Depotverbindlichkeiten werden die Verbindlichkeiten gegeniiber Riickversicherern ausgewiesen, die nicht
sofort liquide ausgeglichen werden.

Bewertung HGB

Die Depotverbindlichkeiten werden im HGB Abschluss zum Erfiillungsbetrag angesetzt.
Bewertung Solvency II

Die Bewertung erfolgt analog zu HGB.

Bewertungsunterschied

Es gibt keinen Bewertungsunterschied.
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D.3.4 Latente Steuerschulden

[tek  [sovenyerrWerr [ [HGBWet |

Latente Steuerschulden 0 0

Latente Steuern werden fiir die Bewertungsunterschiede zwischen der lokalen (Steuer-) Bilanz und der
Solvabilitétsiibersicht ausgewiesen.

Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.3.5 Derivate

Derivate 0 0

Derivate sind Vertrage, deren wirtschaftlicher Wert von einer Referenzgrofle abgeleitet ist, z. B. Indexoptionen
und Futures (Termingeschéfte).

Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.3.6 Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegeniiber
Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten sind bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.3.7 Finanzielle Verbindlichkeiten auBBer Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten

Finanzielle Verbindlichkeiten
auller Verbindlichkeiten 0 0
gegeniiber Kreditinstituten

Finanzielle Verbindlichkeiten auBer Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten sind bei der Gesellschaft zum
Bewertungsstichtag nicht vorhanden.
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D.3.8 Verbindlichkeiten gegeniiber Versicherungen und Vermittlern

Verbindlichkeiten gegeniiber
Versicherungen und Vermittlern

0 1.071

Die Position umfasst Verbindlichkeiten gegeniiber Versicherungsnehmern und Versicherungsvermittlern. Dazu
gehoren z. B. Provisionen an Vermittler, die noch nicht ausgezahlt wurden, oder durch Versicherungsnehmer
iiberzahlte Beitrige.

Bewertung HGB
Die Bewertung erfolgt zum Erfiillungsbetrag.
Bewertung Solvency II

Die Bewertung erfolgt analog zu HGB. Zusétzlich wird die BaFin-Auslegungsentscheidung bei der Ausweisung
des Betrages beachtet.

Bewertungsunterschied

Gemail BaFin-Auslegungsentscheidung ,,Bewertung der einforderbaren Betridge aus Riickversicherungsvertrigen
und gegeniiber Zweckgesellschaften und Umgang mit Abrechnungsforderungen und -verbindlichkeiten sowie
Depotforderungen und -verbindlichkeiten unter Solvency II* vom 01.01.2019 werden hier nur noch die
iiberfélligen Verbindlichkeiten gegeniiber Versicherungen und Vermittlern ausgewiesen. Die nicht {iberfilligen
Verbindlichkeiten gegeniiber Versicherungen und Vermittler werden bei der Berechnung des Best Estimate
beriicksichtigt (vgl. Kap. D.2).

D.3.9 Verbindlichkeiten gegeniiber Riickversicherern

Verbindlichkeiten gegeniiber
Riickversicherern

Hierunter fallen die Verbindlichkeiten gegeniiber Riickversicherern, die nicht auf Depots gehalten werden, aber
mit dem in Riickdeckung gegebenen Versicherungsgeschéft in Zusammenhang stehen. Es handelt sich um die
Schuldsalden, die sich aus den laufenden Abrechnungen mit den Riickversicherern ergeben.

Bewertung HGB

Die Bewertung erfolgt zum Erfiillungsbetrag.
Bewertung Solvency 11

Die Bewertung erfolgt analog zu HGB. Zusitzlich wird die BaFin-Auslegungsentscheidung bei der Ausweisung
des Betrages beachtet.
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Bewertungsunterschied

Gemail BaFin-Auslegungsentscheidung ,,Bewertung der einforderbaren Betridge aus Riickversicherungsvertrigen
und gegeniiber Zweckgesellschaften und Umgang mit Abrechnungsforderungen und -verbindlichkeiten sowie
Depotforderungen und -verbindlichkeiten unter Solvency II“ vom 01.01.2019 werden hier nur noch die
iiberfilligen Verbindlichkeiten gegeniiber Riickversicherern ausgewiesen. Die nicht T{berfilligen
Verbindlichkeiten gegeniiber Riickversicherern werden bei der Berechnung der Reinsurance Recoverables
beriicksichtigt (vgl. Kap. D.2).

D.3.10 Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung)

Verbindlichkeiten (Handel, nicht
Versicherung)

5.283 5.283

Diese Position beinhaltet sowohl Verbindlichkeiten gegeniiber konzernfremden Unternehmen oder Behdrden als
auch Verbindlichkeiten gegeniiber verbundenen Unternehmen.

Bewertung HGB

Die Bewertung erfolgt zum Erfiillungsbetrag.
Bewertung Solvency 11

Die Bewertung erfolgt analog zu HGB.
Bewertungsunterschied

Es gibt keinen Bewertungsunterschied.

D.3.11 Nachrangige Verbindlichkeiten

Nicht in den Basiseigenmitteln

aufgefiihrte nachrangige 0 0
Verbindlichkeiten

In den Basiseigenmitteln

aufgefiihrte nachrangige 0 0
Verbindlichkeiten

Dieser Posten ist bei der Gesellschaft zum Bewertungsstichtag nicht vorhanden.

D.3.12 Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten

Sonstige nicht an anderer Stelle
ausgewiesene Verbindlichkeiten

141 141
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Dies umfasst alle Verbindlichkeiten, die nicht in anderen Bilanzpositionen enthalten sind, zum Beispiel:
- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus zur Verfiigung gestellten Barsicherheiten
- Sonstige Verbindlichkeiten

Bewertung HGB

Die Bewertung erfolgt mit dem Erfiillungsbetrag.

Bewertung Solvency II

Die Bewertung erfolgt analog zu HGB.

Bewertungsunterschied

Es gibt keinen Bewertungsunterschied.
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D.4 Alternative Bewertungsmethoden

Fiir die Gesellschaft wurden keine alternativen Bewertungsmethoden verwendet.
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D.5 Sonstige Angaben

Zum Stichtag gibt es keine zusétzlichen Informationen, die an dieser Stelle einer besonderen Erwédhnung
bediirfen.
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E Kapitalmanagement

E.1 Eigenmittel

Eine zentrale Anforderung unter Solvency II ist die ausreichende Bedeckung der Mindestkapital- und
Solvenzkapitalanforderung durch dazu anrechnungsfahige Eigenmittel der Gesellschaft. Ein wichtiges Ziel zur
Erreichung dieser Anforderung ist fiir die Gesellschaft dabei die Stirkung der Eigenmittel. Die quantitative

Darstellung der Eigenmittelsituation lisst sich dem Meldebogen S.23.01.01 entnehmen.

Um auch zukiinftig ausreichend Eigenmittel vorhalten zu kdnnen, werden diese und deren Verwendung im
Rahmen der Mittelfristplanung iiber einen Zeitraum von 5 Jahren prognostiziert.

Um eventuelle Liicken zu schlieBen, werden unter anderem folgende Maflnahmen betrachtet:
- Vergabe von Tier-2-Nachrangdarlehen bis zur maximal anrechnungsfahigen Hohe
- Einzahlungen in die Kapitalriicklage (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB)
- Einzahlung von ggf. noch nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen

Auf Grundlage der konzernweiten Risikostrategie wird durch den Einsatz von Eigenkapital, geeigneten
Eigenkapitalsubstituten und Finanzierungsinstrumenten die Kapitalstruktur optimiert.

Um den Schutz des Eigenkapitals zu gewdéhrleisten, ist das Ziel, die gesellschaftlichen Einzelrisiken so zu
steuern und zu kontrollieren, dass das Gesamtrisiko im zulédssigen, definierten Toleranzbereich liegt (siche
Kapitel C). Unter Beriicksichtigung von &ufleren Einflissen konnen Abweichungen auftreten, wobei die
Gesellschaft in der Lage ist, sofortige GegensteuerungsmafBnahmen zu ergreifen.

Im Rahmen von Solvency II werden die Eigenmittel in drei verschiedene Qualitétsstufen (sogenannten ,,Tiers®)
eingeteilt, deren Klassifizierungen insbesondere in  Abhédngigkeit von  Nachrangigkeit,

Verlustausgleichsféhigkeit, Art der Laufzeit sowie von sonstigen Belastungen erfolgt.

Dabei unterscheidet man grundsétzlich zwischen Basiseigenmitteln und ergdnzenden Eigenmitteln.

E.1.1 Basiseigenmittel

Die Basiseigenmittel der Gesellschaft setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen und werden im
Folgenden néher erléutert:
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Tier 1 — nicht

Tier 1 —

Basiseigenmittel in TEUR Berichtsjahr Gesamt Tier 2 Tier 3
gebunden gebunden

Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile) 2.038 2.038

Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio 3.500 3.500

Griindungsstock, Mitgliederbeitrage oder

entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei 0 0

Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und

diesen dhnlichen Unternehmen

Nachrangige Mitgliederkonten von 0

Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit

Uberschussfonds 0 0

Vorzugsaktien 0

Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio 0

Ausgleichsriicklage 11.462 11.462

Nachrangige Verbindlichkeiten 0

Betrag in Hohe des Nettowerts der latenten 0

Steueranspriiche

Sonstige, oben nicht aufgefiihrte Eigenmittel-

bestandteile, die von der Aufsichtsbehorde als 0 0

Basiseigenmittel genehmigt wurden

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel 16.999 16.999

Basiseigenmittel in TEUR Vorperiode Gesam¢ | | Lier 1-micht) | Tier 1 - Tier 2 | |Tier 3
gebunden gebunden

Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile) 2.038 2.038

Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio 3.500 3.500

Griindungsstock, Mitgliederbeitrage oder

entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei 0 0

Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und

diesen dhnlichen Unternehmen

Nachrangige Mitgliederkonten von 0

Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit

Uberschussfonds 0 0

Vorzugsaktien 0

Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio 0

Ausgleichsriicklage 13.681 13.681

Nachrangige Verbindlichkeiten 0

Betrag in Hohe des Nettowerts der latenten 0

Steueranspriiche

Sonstige, oben nicht aufgefiihrte Eigenmittel-

bestandteile, die von der Aufsichtsbehorde als 0 0

Basiseigenmittel genehmigt wurden

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel 19.218 19.218
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Grundkapital

Das Grundkapital entspricht dem in der HGB-Bilanz ausgewiesenen eingezahlten gezeichneten Kapital und wird
als Tier-1-Eigenmittel beriicksichtigt.

Agio auf das eingezahlte Gesellschaftskapital

Diese Position wird ebenfalls aus der HGB-Bilanz iibernommen und gilt auch als Tier-1-Eigenmittel.

Uberschussfonds (Surplus Funds)

Zum Bilanzstichtag verfiigt die Gesellschaft iiber keinen Uberschussfonds.

Fiir den Begriff Surplus Funds gibt es keine genaue Analogie nach HGB.

Ausgleichsriicklage
Ausgleichsriicklage in TEUR Berichtsjahr Vorperiode
Uberschuss der Vermogenswerte iiber die
Verbindlichkeiten 16.999 19218
Eigene Anteile (direkt und indirekt gehalten) 0 0
Vorhersehbare Dividenden, Ausschiittungen

0 0
und Entgelte
Sonstige Basiseigenmittelbestandteile 5.538 5.538

Anpassung fiir gebundene
Eigenmittelbestandteile in Matching- 0 0
Adjustment-Portfolios und Sonderverbdnden

Ausgleichsriicklage 11.462 13.681

Die Ausgleichsriicklage stellt neben Reserven (z. B. Gewinnriicklagen) auch die Unterschiede zwischen der
bilanziellen Bewertung (HGB-Bewertung) und der Solvency-II-Bewertung dar.

Sie berechnet sich als Uberschuss der Vermdgenswerte iiber die Verbindlichkeiten in der Solvabilititsiibersicht
abziiglich folgender Positionen:

- Eigene Aktien (als Vermogenswerte in der Bilanz enthalten) :
(1) Eigene Aktien sind bei der Gesellschaft nicht vorhanden.

- Vorhersehbare Dividenden und Ausschiittungen:
(2) Da die Gesellschaft einen Ergebnisabfiihrungsvertrag mit ihrer Muttergesellschaft geschlossen hat,
kommt es zu keinem gesonderten Abzugsbetrag. Die Ergebnisabfiihrung ist bereits aktiviert und insofern
nicht mehr im Eigenkapital enthalten.

- Weitere Basiseigenmittelbestandteile:

(3) Andere grundlegende Elemente der Eigenmittel umfassen alle Grundeigenmittelbestandteile mit
Ausnahme der nachrangigen Verbindlichkeiten und der Ausgleichsriicklage selbst (um zirkulére
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Abhingigkeiten zu vermeiden). Weiterhin ist ein Abzug der eigenen Aktien vom Grundkapital
inbegriffen.

Threr Definition entsprechend unterliegt die Ausgleichsriicklage denselben Risiken wie die Solvency II
Eigenmittel, insbesondere versicherungstechnischen Risiken (vgl. Kapitel C.1) und Kapitalmarktschwankungen
(vgl. Kapitel C.2).

GemiB Solvency II Regelungen wird die Ausgleichsriicklage als Tier-1-Basiseigenmittel berticksichtigt.

Nachrangige Verbindlichkeiten

Zum Bewertungsstichtag verfiigt die Gesellschaft {iber keine nachrangigen Verbindlichkeiten.

E.1.2 Ergidnzende Eigenmittel

Ergiinzende Eigenmittel sind Eigenmittel, die abgerufen werden kdnnen, um etwaige Verluste aufzufangen. Es
handelt sich somit um bedingte Eigenmittel, weil sie nicht eingezahlt wurden und nicht in der
Solvabilitétsiibersicht anerkannt werden.

Fir die Anerkennung dieser erginzenden Eigenmittel zur Erfiillung der Kapitalanforderungen bedarf es der
vorherigen Genehmigung durch die Aufsicht fiir jeden einzelnen Eigenmittelbestandteil.

Zum Bewertungsstichtag besitzt die Gesellschaft keine anerkannten erginzenden Eigenmittel.

E.1.3 Verfiigbare und anrechenbare Eigenmittel

Die Basiseigenmittel und die ergidnzenden Eigenmittel bilden zusammen die verfiigbaren Eigenmittel.
Die vorliegenden zur Verfiigung stehenden Eigenmittel fiir die Solvenzkapitalanforderung (SCR) und die
Mindestkapitalanforderung (MCR) unterliegen keinen gesetzlichen, quantitativen Begrenzungen und koénnen

somit vollumfanglich fiir die jeweiligen Kapitalanforderungen herangezogen werden.

Die Ubersicht iiber die verfiigharen und anrechenbaren Eigenmittel zum Bilanzstichtag ist im Folgenden
dargestellt:
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Gesamtbetrag der fiir die Erfiillung

der SCR zur Verfligung stehenden 16.999 16.999 0
Eigenmittel

Gesamtbetrag der fiir die Erfiillung

der MCR zur Verfiigung stehenden 16.999 16.999 0
Eigenmittel

Gesamtbetrag der fiir die Erfiillung

der SCR anrechnungsfahigen 16.999 16.999 0
Eigenmittel

Gesamtbetrag der fiir die Erfiillung

der MCR anrechnungsféhigen 16.999 16.999 0
Eigenmittel

Gesamtbetrag der fiir die Erfiillung

der SCR zur Verfligung stehenden 19.218 19.218 0
Eigenmittel

Gesamtbetrag der fiir die Erfiillung

der MCR zur Verfiigung stehenden 19.218 19.218 0
Eigenmittel

Gesamtbetrag der fiir die Erfiillung

der SCR anrechnungsfahigen 19.218 19.218 0
Eigenmittel

Gesamtbetrag der fiir die Erfiillung

der MCR anrechnungsfihigen 19.218 19.218 0
Eigenmittel

E.1.4 Basiseigenmittelbestandteile, die den UbergangsmaBnahmen unterliegen

Gemil § 345 VAG diirfen unbeschadet des § 92 Basiseigenmittelbestandteile fiir bis zu zehn Jahre nach dem
1.1.2016 unter bestimmten Voraussetzungen als Eigenmittel der Tier-Klasse 1 oder 2 angesetzt werden
(sogenanntes ,,Grandfathering®).

Die Gesellschaft besitzt z7um Bewertungsstichtag keine solchen Basiseigenmittel.

E.1.5 Vergleich des Eigenkapitals im Jahresabschluss mit dem Uberschuss der
Vermogenswerte iiber die Verbindlichkeiten in der Solvabilitétsiibersicht

Uberschuss der Vermogenswerte
iiber die Verbindlichkeiten

16.999 10.068
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Der Unterschied zwischen dem Solvency-II-Wert und dem Wert des Jahresabschlusses nach HGB in Héhe von
6.932 TEUR ergibt sich aus folgenden Komponenten:

Marktwertbewertung von Kapitalanlagen und andere Vermogenswerte: 928 TEUR

Solvency-II-spezifische Bewertung der versicherungstechnischen Riickstellungen
u.a. Positionen mit entsprechenden Bewertungsunterschieden zu HGB: 7.428 TEUR

Anpassungen immaterielle Vermogensgegenstinde: -1.293 TEUR

Bewertungsunterschiede aus Pensionsverpflichtungen und dhnliche Riickstellungen: -131 TEUR
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E.2 Solvenzkapitalanforderung und
Mindestkapitalanforderung

Die Solvenzkapitalanforderung (SCR) und die Mindestkapitalanforderung (MCR) der Gesellschaft zum Stichtag
kann der folgenden Tabelle entnommen werden.

Der endgiiltige Betrag der Solvenzkapitalanforderung unterliegt noch der Priifung durch die Aufsicht.

Das SCR schliisselt sich dabei nach Risiken entsprechend den Modulen der Standardformel auf.

SCR aufgeschliisselt nach Risiken zum Stichtag 31.12.2021 (in TEUR)

Marktrisiko 3.172
Ausfallrisiko 1.138
Versicherungstechnisches Risiko Leben 1.660
Operationelles Risiko 1.324
Diversifikation -1.554
SCR 5.739
MCR 3.700

Die Gesellschaft wendet vereinfachte Berechnungen fiir einen kleinen Bestand im versicherungstechnischen
Risiko Leben an.

Die Gesellschaft verwendet keine unternehmensspezifischen Parameter gemédl Artikel 104 Absatz 7 der
Richtlinie 2009/138/EG.

Gemill § 352 VAG konnen Versicherungs- und Riickversicherungsunternehmen voriibergehend einen
genehmigungspflichtigen Abzug bei den versicherungstechnischen Riickstellungen geltend machen, der auf
Ebene der homogenen Risikogruppen zur Anwendung kommt. Die Gesellschaft macht von dieser Moglichkeit
keinen Gebrauch.

Die Mindestkapitalanforderung ist die untere Schranke der Solvenzkapitalanforderung in der regulatorischen
Sichtweise. Die Mindestkapitalanforderung der Gesellschaft betrdgt maximal 45 % und mindestens 25 % der
Solvenzkapitalanforderung, darf jedoch eine absolute Untergrenze, die sich nach der Art des Versicherungs-
unternehmens festlegt, nicht unterschreiten.

Fiir die Gesellschaft wird die Berechnung des MCR auf Basis der Standardformel durchgefiihrt.

Die ,,Verlustausgleichsfahigkeit der latenten Steuern® findet sich im SFCR-Anhang (Meldebogen S.25.01,
Element RO150/C0100). Fiir weitere Ausfithrungen zu den latenten Steuern wird auf Kapitel E.1 verwiesen.
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E.3 Verwendung des durationsbasierten Untermoduls
Aktienrisiko bei der Berechnung der
Solvenzkapitalanforderung

Die Gesellschaft wendet bei der Berechnung ihrer Solvenzkapitalanforderung das durationsbasierte Untermodul
Aktienrisiko gemaf Artikel 304 nicht an.
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E.4 Unterschiede zwischen der Standardformel und etwa
verwendeten Internen Modellen

Die Gesellschaft verwendet die Standardformel.
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E.5 Nichteinhaltung der Mindestkapitalanforderung und
Nichteinhaltung der Solvenzkapitalanforderung

Unter Solvency II muss ein Versicherungsunternehmen stets tiber anrechnungsféahige Eigenmittel mindestens in
Hohe der Solvenzkapitalanforderung bzw. anrechnungsfahige Basiseigenmittel mindestens in Hohe der Mindest-
kapitalanforderung verfiigen. Wie im Kapitel E.1.3 und E.2.2 dargestellt, liegt die Solvenzkapitalausstattung der
Gesellschaft {iber der Solvenzkapitalanforderung. Ein noch hdheres Sicherheitsniveau besteht bei der Mindest-
kapitalausstattung aus anrechnungsfiahigen Basiseigenmitteln. Somit liegt keine Nichteinhaltung der Mindest-
und Solvenzkapitalanforderung fiir die Gesellschaft vor.
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E.6 Sonstige Angaben

Zum Stichtag gibt es keine zusétzlichen Informationen, die an dieser Stelle einer besonderen Erwédhnung
bediirfen.
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F

Anhang

Im Folgenden sind die Meldebogen fiir den Bericht iiber Solvabilitdt und Finanzlage fiir die Gesellschaft

dargestellt. Dabei sind die Zahlen, welche Geldbetriage wiedergeben, in tausend Euro-Einheiten angegeben.

F.1

F.2

F.3

F.4

F.5

F.6

F.7

F.8

Solvabilitatsiibersicht (S.02.01.02)
Priamien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschéftsbereichen (S.05.01.02)
Priamien, Forderungen und Aufwendungen nach Lindern (5.05.02.01)

Versicherungstechnische Riickstellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art der
Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung (S.12.01.02)

Auswirkungen von langfristigen Garantien und UbergangsmafBnahmen (S.22.01.21)
Eigenmittel (S.23.01.01)
Solvenzkapitalanforderung — fiir Unternehmen, die die Standardformel verwenden (S.25.01.21)

Mindestkapitalanforderung — nur Lebensversicherungs- oder nur Nichtlebensversicherungs- oder
Riickversicherungstitigkeit (S.28.01.01)
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S.02.01: Bilanz

Solvabilitit IT - Wert

C0010
Vermogenswerte
Geschifts- oder Firmenwert R0010
Abgegrenzte Abschlusskosten R0020
Immaterielle Vermogenswerte R0030
Latente Steueranspriiche R0040
Uberschuss bei den Altersversorgungsleistungen R0050
Sachanlagen fiir den Eigenbedarf R0060 1
Anlagen (aufler Vermogenswerten fiir indexgebundene und fondsgebundene Vertrige) R0070 46.498,
Immobilien (auBer zur Eigennutzung) R0080
Anteile an verbundenen Unternehmen, einschlielich Beteiligungen R0090
Aktien RO100 20)
Aktien - notiert RO110 20
Aktien - nicht notiert R0120
Anleihen RO130 46.478
Staatsanleihen R0140 17.838
Unternehmensanleihen RO150 28.640)
Strukturierte Schuldtitel R0O160
Besicherte Wertpapiere R0O170
Organismen fiir gemeinsame Anlagen RO180
Derivate R0190
Einlagen aufer Zahlungsmittelaquivalenten R0200
Sonstige Anlagen R0210
Vermogenswerte fiir index- und fondsgebundene Vertrige R0220
Darlehen und Hypotheken R0230
Policendarlehen R0240
Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen R0250
Sonstige Darlehen und Hypotheken R0260
Einforderbare Betriige aus Riickversicherungsvertriigen von: R0270 5.179
Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicherung R0280
Nichtlebensversicherungen aufler Krankenversicherungen R0290
Nach Art der Nichtlebensversicherung betriebene Krankenversicherungen R0300
Lebensversicherungen und nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen aufler
Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen R0310 5.179
Nach Art der Lebensversicherung betriebene Krankenversicherungen R0320
Lebensversicherungen auer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherun-
gen R0330 5.179
Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden R0340
Depotforderungen R0350
Forderungen gegeniiber Versicherungen und Vermittlern R0360 5.040
Forderungen gegeniiber Riickversicherern R0370 0)
Forderungen (Handel, nicht Versicherung) R0380 36
Eigene Anteile (direkt gehalten) R0390
In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fallige Betrdge oder urspriinglich eingeforderte, aber noch nicht einge-
zahlte Mittel R0400
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteldquivalente R0410 2.451
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermogenswerte R0420 36)
Vermogenswerte insgesamt R0500 59.241




S.02.01: Bilanz

Solvabilitit IT - Wert

C0010

Verbindlichkeiten
Versicherungstechnische Riickstellungen - Nichtlebensversicherung R0510
Versicherungstechnische Riickstellungen - Nichtlebensversicherung (aufler Krankenversicherung) R0520

Versicheru;lgstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet R0530

Bester Schitzwert R0540

Risikomarge R0550
Versicherungstechnische Riickstellungen - Krankenversicherung (nach Art der Nichtlebensversiche-
rung) R0560

Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet R0570

Bester Schitzwert R0580

Risikomarge R0590
Versicherungstechnische Riickstellungen - Lebensversicherung (aufler fonds- und indexgebundenen
Versicherungen) R0600 28.294)
Versicherungstechnische Riickstellungen - Krankenversicherung (nach Art der Lebensversicherung) R0610

Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet R0620

Bester Schitzwert R0630

Risikomarge R0640
Versicherungstechnische Riickstellungen - Lebensversicherung (auler Krankenversicherungen und
fonds- und indexgebundenen Versicherungen) R0650 28.294|

Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet R0660

Bester Schitzwert R0670 27.888

Risikomarge R0680 406
Versicherungstechnische Riickstellungen - fonds- und indexgebundene Versicherungen R0690

Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet R0700

Bester Schitzwert RO710

Risikomarge R0720
Sonstige versicherungstechnische Riickstellungen R0730 ><
Eventualverbindlichkeiten R0740
Andere Riickstellungen als versicherungstechnische Riickstellungen R0750 2.141
Rentenzahlungsverpflichtungen R0760 132
Depotverbindlichkeiten R0O770 6.250)
Latente Steuerschulden R0O780
Derivate R0790
Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten R0800
Finanzielle Verbindlichkeiten auBer Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten RO810
Verbindlichkeiten gegeniiber Versicherungen und Vermittlern R0820 0)
Verbindlichkeiten gegeniiber Riickversicherern R0O830 0)
Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung) R0840 5.283
Nachrangige Verbindlichkeiten R0850

Nicht in den Basiseigenmitteln aufgefiihrte nachrangige Verbindlichkeiten R0860
In den Basiseigenmitteln aufgefiihrte nachrangige Verbindlichkeiten R0O870

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten R0O880 141
Verbindlichkeiten insgesamt R0900 42.242
Uberschuss der Vermégenswerte iiber die Verbindlichkeiten R1000 16.999I




S.05.01: Priimien, Forderungen und Aufwendungen nach Ge-
schiftsbereichen

Krankheitskos- LUMKOMMEDSEr- o osoinfan.  Kraftfahrzeug- Sonstige Kraft-
tenversicherung satzversiche- versicherung haftpflichtversi- fahrtversicherung
rung cherung
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050
Gebuchte Priimien
Brutto — Direktversicherungsgeschéft RO110
Brutto — in Riickdeckung libernommenes proportionales Geschift RO120
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes nichtproportionales Geschiift | R0130 e | e | e | e
Anteil der Riickversicherer R0140
Netto R0200
Verdiente Priimien
Brutto — Direktversicherungsgeschéft R0210
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes proportionales Geschift R0220
Brutto — in Riickdeckung {ibernommenes nichtproportionales Geschift | R0230 el ] Il ]
Anteil der Riickversicherer R0240
Netto R0300
Aufwendungen fiir Versicherungsfille
Brutto — Direktversicherungsgeschift R0O310
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes proportionales Geschéft R0320
Brutto — in Riickdeckung {ibernommenes nichtproportionales Geschift | R0330 e | e | = | ———_
Anteil der Riickversicherer R0340
Netto R0400
Verinderung sonstiger versicherungstechnischer Riickstellun-
gen
Brutto — Direktversicherungsgeschift R0410
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes proportionales Geschaft R0420
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes nichtproportionales Ge-
schift R0430
Anteil der Riickversicherer R0440
Netto R0500
Angefallene Aufwendungen R0550
Sonstige Aufwendungen R1200 XXXX
Gesamtaufwendungen R1300 T | | == | ———
Geschiiftsbereich fiir: Lebensversicherungsverpflichtungen
Renten aus Nichtle-
. Versicherung Index- und Sonstige Le- bveel:-st:;;?:h;::: l:ng:
Krz;r;l;ﬁzzerm- mit Uberschuss- fondsgebundene bensversiche- Krankenv’ersiche-
8 beteiligung Versicherung rung rungsverpflichtun-
gen in Zusammen-
hang stehen
C0210 C0220 C0230 C0240 C0250
Gebuchte Priimien
Brutto R1410 30.019
Anteil der Riickversicherer R1420 1.137
Netto R1500 28.882
Verdiente Priimien
Brutto R1510 30.019
Anteil der Riickversicherer R1520 1.137
Netto R1600 28.882
Aufwendungen fiir Versicherungsfille
Brutto R1610 9.204
Anteil der Riickversicherer R1620 2.057
Netto R1700 7.147
Verinderung sonstiger versicherungstechnischer Riickstellungen
Brutto R1710 -2.942
Anteil der Riickversicherer R1720 2.863
Netto R1800 -5.805
Angefallene Aufwendungen R1900 15.903
Sonstige Aufwendungen R2500 §§§§§
Gesamtaufwendungen R2600




S.05.01: Priimien, Forderungen und Aufwendungen nach Ge-
schiftsbereichen

Geschiiftsbereich fiir: Nichtlebensversicherungs- und Riickversicherungsverpflich-
tungen (Direktversicherungsgeschift und in Riickdeckung iibernommenes proportio-

nales Geschift)
See-, Luftfahrt- aFn(ei:iz-Sl::lin— Allgemeine Kredit- und Rechts- Verschiedene
und Transport- q Haftpflicht- Kautionsversi- schutzver- Beistand finanzielle
versicherung versn;:;run- versicherung cherung sicherung Verluste
C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120
Gebuchte Priimien
Brutto — Direktversicherungsgeschéft RO110
Brutto — in Riickdeckung libernommenes proportionales Geschift RO120
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes nichtproportionales Geschiift | R0130 e | T | T
Anteil der Riickversicherer R0140
Netto R0200
Verdiente Priimien
Brutto — Direktversicherungsgeschéft R0210
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes proportionales Geschift R0220
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes nichtproportionales Geschéft | R0230 ><
Anteil der Riickversicherer R0240
Netto R0300
Aufwendungen fiir Versicherungsfille
Brutto — Direktversicherungsgeschift R0O310
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes proportionales Geschéft R0320
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes nichtproportionales Geschéft | R0330 T | o | =
Anteil der Riickversicherer R0340
Netto R0400
Verinderung sonstiger versicherungstechnischer Riickstellun-
gen
Brutto — Direktversicherungsgeschift R0410
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes proportionales Geschaft R0420
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes nichtproportionales Ge-
schift R0430
Anteil der Riickversicherer R0440
Netto R0500
Angefallene Aufwendungen R0550
Sonstige Aufwendungen R1200 Xxx
Gesamtaufwendungen R1300 | T < | V> |

Lebensriickversicherungs-

verpflichtungen
Renten aus Nichtle-
bensversicherungs-
vertrigen und im
Za‘::ls;::::le{l’lel::igl?:-lt ISranken: Lebensriick- Gesame
rungsverpflichtun- ~ TUCKversi- versicherung
gen (mit Ausnahme ~ cherung
von Krankenversi-
cherungsverpflich-
tungen)
C0260 C0270 C0280 C0300
Gebuchte Priimien
Brutto R1410 4.108 34.127,
Anteil der Riickversicherer R1420 U 1.137,
Netto R1500 4.108| 32.990
Verdiente Priimien
Brutto R1510 4.108 34.127
Anteil der Riickversicherer R1520 U 1.137,
Netto R1600 4.108| 32.990
Aufwendungen fiir Versicherungsfille
Brutto R1610 511 9.715
Anteil der Riickversicherer R1620 0) 2.057
Netto R1700 511 7.658
Verinderung sonstiger versicherungstechnischer Riickstellungen
Brutto R1710 -882 -3.824]
Anteil der Riickversicherer R1720 0) 2.863
Netto R1800 -882) -6.687|
Angefallene Aufwendungen R1900 2.313 18.215
Sonstige Aufwendungen R2500
Gesamtaufwendungen R2600 18.215




S.05.01: Priimien, Forderungen und Aufwendungen nach Ge-
schiftsbereichen

Geschiiftsbereich fiir: in Riickdeckung
iibernommenes nichtproportionales

Geschiift
See, Luft-
Kl’l‘“.'tk' Unfall = fahrtund ~ Sach
<l Transport
C0130 C0140 C0150 C0160

Gesamt

C0200

Gebuchte Primien

Brutto — Direktversicherungsgeschift RO110 OI
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes proportionales Geschéft R0O120 OI
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes nichtproportionales Geschéft | R0130 OI
Anteil der Riickversicherer R0140 OI
Netto R0200 0|
Verdiente Primien I
Brutto — Direktversicherungsgeschift R0210 OI
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes proportionales Geschéft R0220 OI
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes nichtproportionales Geschift | R0230 OI
Anteil der Riickversicherer R0240 OI
Netto R0300 [
Aufwendungen fiir Versicherungsfille I
Brutto — Direktversicherungsgeschift R0O310 OI
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes proportionales Geschéft R0320 OI
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes nichtproportionales Geschift | R0330 OI
Anteil der Riickversicherer R0340 OI
Netto R0400 0|

Verinderung sonstiger versicherungstechnischer Riickstellun-

gen

Brutto — Direktversicherungsgeschift R0410 0|

Brutto — in Riickdeckung iibernommenes proportionales Geschéft R0420 OI

Brutto — in Riickdeckung iibernommenes nichtproportionales Ge-

schift R0430 0|

Anteil der Riickversicherer R0440 OI

Netto RO500 0|
Angefallene Aufwendungen R0550 0)
Sonstige Aufwendungen R1200
Gesamtaufwendungen R1300




S.05.02: Primien, Forderungen und Aufwendungen
nach Lindern

Fiinf wichtigste Linder (nach gebuchten Bruttoprimien) - Nicht-

Herkunitsland lebensversicherungsverpflichtungen
Co0010 C0020 C0030 C0040
| R0010
C0080 C0090 C0100 C0110

Gebuchte Primien

Brutto — Direktversicherungsgeschéft RO110

Brutto — in Riickdeckung {ibernommenes proportio-

nales Geschift R0O120

Brutto — in Riickdeckung {ibernommenes nichtpro-

portionales Geschaft RO130

Anteil der Riickversicherer R0O140

Netto R0200
Verdiente Priimien

Brutto — Direktversicherungsgeschéft R0210

Brutto — in Riickdeckung iibernommenes proportio-

nales Geschift R0220

Brutto — in Riickdeckung iibernommenes nichtpro-

portionales Geschéft R0230

Anteil der Riickversicherer R0240

Netto R0300
Aufwendungen fiir Versicherungsfille

Brutto — Direktversicherungsgeschéft R0310

Brutto — in Riickdeckung iibernommenes proportio-

nales Geschift R0320

Brutto — in Riickdeckung {ibernommenes nichtpro-

portionales Geschaft R0330

Anteil der Riickversicherer R0340

Netto R0400
Verinderung sonstiger versicherungstechnischer Riickstellungen

Brutto — Direktversicherungsgeschift R0410

Brutto — in Riickdeckung iibernommenes proportio-

nales Geschift R0420

Brutto — in Riickdeckung iibernommenes nichtpro-

portionales Geschift R0430

Anteil der Riickversicherer R0440

Netto R0500
Angefallene Aufwendungen R0550

Sonstige Aufwendungen R1200
Gesamtausgaben R1300

Fiinf wichtigste Linder (nach gebuchten Bruttoprimien) - Le-

L O bensversicherungsverpflichtungen
C0150 C0160 C0170 C0180
| R01400
C0220 C0230 C0240 C0250

Gebuchte Primien

Brutto R1410 34.127

Anteil der Riickversicherer R1420 1.137

Netto R1500 32.990
Verdiente Priimien

Brutto R1510 34.127

Anteil der Riickversicherer R1520 1.137

Netto R1600 32.990
Aufwendungen fiir Versicherungsfille

Brutto R1610 9.715

Anteil der Riickversicherer R1620 2.057

Netto R1700 7.658
Verinderung sonstiger versicherungstechnischer Riickstellungen

Brutto R1710 -3.824

Anteil der Riickversicherer R1720 2.863

Netto R1800 -6.687
Angefallene Aufwendungen R1900
Sonstige Aufwendungen R2500 §§§
Gesamtausgaben R2600




S.05.02: Primien, Forderungen und Aufwendungen

nach Lindern

Gesamt — fiinf wich-
tigste Linder und

Herkunftsland
C0050 C0060 C0070
C0120 C0130 C0140
Gebuchte Primien
Brutto — Direktversicherungsgeschift RO110 0)
Brutto — in Riickdeckung {ibernommenes proportio-
nales Geschift R0120 0
Brutto — in Riickdeckung {ibernommenes nichtpro-
portionales Geschift RO130 0)
Anteil der Riickversicherer R0O140 0
Netto R0200 0
Verdiente Primien
Brutto — Direktversicherungsgeschéft R0210 0
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes proportio-
nales Geschift R0220 0)
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes nichtpro-
portionales Geschift R0230 0
Anteil der Riickversicherer R0240 0
Netto R0300 0
Aufwendungen fiir Versicherungsfille
Brutto — Direktversicherungsgeschéft R0310 0
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes proportio-
nales Geschift R0320 0
Brutto — in Riickdeckung {ibernommenes nichtpro-
portionales Geschaft R0330 0
Anteil der Riickversicherer R0340 0
Netto R0400 0
Verinderung sonstiger versicherungstechnischer Riickstellungen
Brutto — Direktversicherungsgeschift R0410 0
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes proportio-
nales Geschift R0420 0
Brutto — in Riickdeckung iibernommenes nichtpro-
portionales Geschift R0430 0
Anteil der Riickversicherer R0440 0
Netto R0500 0
Angefallene Aufwendungen R0550 0
Sonstige Aufwendungen R1200
Gesamtausgaben R1300 0
Gesamt — fiinf wich-
tigste Linder und
Herkunftsland
C0190 C0200 C0210
| R01400
C0260 C0270 C0280
Gebuchte Priimien
Brutto R1410 34.127
Anteil der Riickversicherer R1420 1.137]
Netto R1500 32.990
Verdiente Priimien
Brutto R1510 34.127
Anteil der Riickversicherer R1520 1.137]
Netto R1600 32.990
Aufwendungen fiir Versicherungsfille
Brutto R1610 9.715
Anteil der Riickversicherer R1620 2.057
Netto R1700 7.658
Verinderung sonstiger versicherungstechnischer Riickstellungen
Brutto R1710 -3.824
Anteil der Riickversicherer R1720 2.863
Netto R1800 -6.687
Angefallene Aufwendungen R1900 0
Sonstige Aufwendungen R2500
Gesamtausgaben R2600 0




S.12.01: Versicherungstechnische Riick-
stellungen in der Lebensversicherung
und in der nach Art der Lebensversiche-
rung betriebenen Krankenversicherung

Versicherungstechnische Riick-
stellungen als Ganzes berechnet| R0010

Gesamthohe der einforderbaren
Betrige aus Riickversicherungs-
vertragen/gegeniiber Zweckge-
sellschaften und Finanzriickversi-
cherungen nach der Anpassung
fiir erwartete Verluste aufgrund
von Gegenparteiausfillen bei ver-
sicherungstechnischen Riickstel-
lungen als Ganzes berechnet R0020

Versicherungstechnische Riick-
stellungen berechnet als Summe
aus bestem Schiitzwert und Ri-
sikomarge

Bester Schitzwert L ——— e |

Bester Schitzwert (brutto) R0030

Gesamthohe der einforderbaren
Betrige aus Riickversicherungs-
vertragen/gegeniiber Zweckge-
sellschaften und Finanzriickversi-
cherungen nach der Anpassung
fiir erwartete Verluste aufgrund
von Gegenparteiausfillen R0O080

Bester Schitzwert abziiglich der
cinforderbaren Betrége aus Riick-
versicherungsvertriagen/gegeniibe
r Zweckgesellschaften und Fi-
nanzriickversicherungen-gesamt | R0090

Risikomarge R0100 X X

Betrag bei Anwendung der
UbergangsmaBnahme bei versi-
cherungstechnischen Riickstel-
lungen

Versicherungstechnische Riick-
stellungen als Ganzes berechnet | R0110

Bester Schiitzwert R0120 o ————

Risikomarge RO130

Versicherungstechnische Riick-
stellungen - gesamt R0200




S.12.01: Versicherungstechnische Riick-
stellungen in der Lebensversicherung
und in der nach Art der Lebensversiche-
rung betriebenen Krankenversicherung

Versicherungstechnische Riick-
stellungen als Ganzes berechnet

R0010

Gesamthohe der einforderbaren
Betrige aus Riickversicherungs-
vertragen/gegeniiber Zweckge-
sellschaften und Finanzriickversi-
cherungen nach der Anpassung
fiir erwartete Verluste aufgrund
von Gegenparteiausfillen bei ver-
sicherungstechnischen Riickstel-
lungen als Ganzes berechnet

R0020

Versicherungstechnische Riick-
stellungen berechnet als Summe
aus bestem Schiitzwert und Ri-
sikomarge

Bester Schitzwert

Bester Schitzwert (brutto)

R0030

26.592

1.295

27.888

Gesamthohe der einforderbaren
Betrige aus Riickversicherungs-
vertragen/gegeniiber Zweckge-
sellschaften und Finanzriickversi-
cherungen nach der Anpassung
fiir erwartete Verluste aufgrund
von Gegenparteiausfillen

R0O080

5.179

5.179

Bester Schitzwert abziiglich der
cinforderbaren Betrdge aus Riick-
versicherungsvertriagen/gegeniibe
r Zweckgesellschaften und Fi-
nanzriickversicherungen-gesamt

R0090

21.413

1.295]

22.709

Risikomarge

R0100

328

406

Betrag bei Anwendung der
UbergangsmaBnahme bei versi-
cherungstechnischen Riickstel-
lungen

Versicherungstechnische Riick-
stellungen als Ganzes berechnet

RO110

=}

Bester Schitzwert

R0O120

=]

Risikomarge

RO130

>

Versicherungstechnische Riick-
stellungen - gesamt

R0200

26.920

1.374

28.294




S.12.01: Versicherungstechnische Riick-
stellungen in der Lebensversicherung
und in der nach Art der Lebensversiche-
rung betriebenen Krankenversicherung

Versicherungstechnische Riick-
stellungen als Ganzes berechnet| R0010

(=)

Gesamthohe der einforderbaren
Betrige aus Riickversicherungs-
vertragen/gegeniiber Zweckge-
sellschaften und Finanzriickversi-
cherungen nach der Anpassung
fiir erwartete Verluste aufgrund
von Gegenparteiausfillen bei ver-
sicherungstechnischen Riickstel-
lungen als Ganzes berechnet R0020

S

Versicherungstechnische Riick-
stellungen berechnet als Summe
aus bestem Schiitzwert und Ri-
sikomarge

Bester Schitzwert

Bester Schitzwert (brutto) R0030

(=

Gesamthohe der einforderbaren
Betrige aus Riickversicherungs-
vertragen/gegeniiber Zweckge-
sellschaften und Finanzriickversi-
cherungen nach der Anpassung
fiir erwartete Verluste aufgrund
von Gegenparteiausfillen R0O080

=

Bester Schitzwert abziiglich der
cinforderbaren Betrdge aus Riick-
versicherungsvertriagen/gegeniibe
r Zweckgesellschaften und Fi-
nanzriickversicherungen-gesamt | R0090

Risikomarge R0100

S

(=

Betrag bei Anwendung der
UbergangsmaBnahme bei versi-
cherungstechnischen Riickstel-
lungen

Versicherungstechnische Riick-
stellungen als Ganzes berechnet | R0110 0

Bester Schitzwert RO120 0
Risikomarge RO130 [

Versicherungstechnische Riick-
stellungen - gesamt R0200 0




S$.22.01: Auswirkung von lang-
fristigen Garantien und Uber-
gangsmafinahmen

Versicherungstechnische Riick-

stellungen R0010 28.294
Basiseigenmittel R0020 16.999
Fiir die Erfiillung der SCR an-

rechnungsfihige Eigenmittel R0050 16.999
SCR R0090 5.739
Fiir die Erfiillung der MCR an-

rechnungsfihige Eigenmittel R0100 16.999
Mindestkapitalanforderung R0110 3.700)




S.23.01: Eigenmittel

Tier 1 - nicht  Tier 1 - ge-

EELTIL gebunden bunden
C0010 C0020 C0030
Basiseigenmittel vor Abzug von Beteiligungen an anderen Finanzbranchen im Sinne von Artikel 68 der De-
legierten Verordnung (EU) 2015/35
Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile) R0010 2.038 2.038]
Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio R0O030 3.500 3.500
Griindungsstock, Mitgliederbeitrage oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen
auf Gegenseitigkeit und diesen dhnlichen Unternechmen R0040
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit R0050
Uberschussfonds R0070
Vorzugsaktien R0090
Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio RO110
Ausgleichsriicklage RO130 11.462 11.462
Nachrangige Verbindlichkeiten R0O140
Betrag in Hohe des Nettowerts der latenten Steueranspriiche RO160 ;
Sonstige, oben nicht aufgefiihrte Eigenmittelbestandteile, die von der Aufsichtsbehorde als Basiseigenmittel ge-
nehmigt wurden RO180
Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsriicklage eingehen und die die Kri-
terien fiir die Einstufung als Solvabilitiit-1I-Eigenmittel nicht erfiillen
Eigenmittel aus dem Jahresabschluss, die nicht durch die Versohnungsreserve reprasentiert werden und nicht die
Kriterien erfiillen, die als Solvency Il Eigenmittel einzustufen sind R0220
Abziige e |
Abziige fiir Beteiligungen an Finanz- und Kreditinstituten R0230
Gesamtbetrag der Basiseigenmittel nach Abziigen R0290 16.999 16.999
Ergiinzende Eigenmittel ><
Nicht eingezahltes und nicht eingefordertes Grundkapital, das auf Verlangen eingefordert werden kann R0300 ><
Griindungsstock, Mitgliederbeitrage oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen
auf Gegenseitigkeit und diesen dhnlichen Unternehmen, die nicht eingezahlt und nicht eingefordert wurden, aber
auf Verlangen eingefordert we R0310
Nicht eingezahlte und nicht eingeforderte Vorzugsaktien, die auf Verlangen eingefordert werden kénnen R0320
Eine rechtsverbindliche Verpflichtung, auf Verlangen nachrangige Verbindlichkeiten zu zeichnen und zu beglei-
chen R0330
Kreditbriefe und Garantien gemiB Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0340
Andere Kreditbriefe und Garantien als solche nach Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0350
Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung gemaf3 Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie
2009/138/EG R0360
Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung - andere als solche gemaf3 Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1
der Richtlinie 2009/138/EG R0370
Sonstige ergénzende Eigenmittel R0390
Erginzende Eigenmittel gesamt R0400
Zur Verfiigung stehende und anrechnungsfiihige Eigenmittel —— ><
Gesamtbetrag der fiir die Erfiillung der SCR zur Verfiigung stehenden Eigenmittel R0500 16.999 16.999
Gesamtbetrag der fiir die Erfiillung der MCR zur Verfiigung stehenden Eigenmittel R0510 16.999 16.999
Gesamtbetrag der fiir die Erfiillung der SCR anrechnungsfihigen Eigenmittel R0540 16.999 16.999
Gesamtbetrag der fiir die Erfiillung der MCR anrechnungsfiihigen Eigenmittel R0550 16.999 16.999
SCR R0580 5.739
MCR R0600 3.700
Verhiiltnis von anrechnungsfihigen Eigenmitteln zur SCR R0620 296,19%
'Verhiltnis von anrechnungsfihigen Eigenmitteln zur MCR R0640 459,44%
C0060
Ausgleichsriicklage
Uberschuss der Vermégenswerte iiber die Verbindlichkeiten R0700 16.999
Eigene Anteile (direkt und indirekt gehalten) R0O710
Vorhersehbare Dividenden, Ausschiittungen und Entgelte R0720
Sonstige Basiseigenmittelbestandteile R0730 5.538
Anpassung fiir gebundene Eigenmittelbestandteile in Matching-Adjustment-Portfolios und Sonderverbdnden R0740
Ausgleichsriicklage R0760 11.462
Erwartete Gewinne
Bei kiinftigen Primien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) — Lebensversicherung R0770 325
Bei kiinftigen Primien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) — Nichtlebensversicherung R0780
IGesamtbetrag des bei kiinftigen Priimien einkalkulierten erwarteten Gewinns (EPIFP) R0790 325|>-<|




S.23.01: Eigenmittel

Tier 2

C0040

Tier 3

C0050

Basiseigenmittel vor Abzug von Beteiligungen an anderen Finanzbranchen im Sinne von Artikel 68 der De-
legierten Verordnung (EU) 2015/35

Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile) R0O010

Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio R0030

Griindungsstock, Mitgliederbeitridge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen

auf Gegenseitigkeit und diesen dhnlichen Unternehmen R0040

Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit R0050

Uberschussfonds R0070

Vorzugsaktien R0090

Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio RO110

Ausgleichsriicklage RO130

Nachrangige Verbindlichkeiten RO140

Betrag in Hohe des Nettowerts der latenten Steueranspriiche R0O160

Sonstige, oben nicht aufgefiihrte Eigenmittelbestandteile, die von der Aufsichtsbehorde als Basiseigenmittel ge-

nehmigt wurden RO180
Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsriicklage eingehen und die die Kri-
terien fiir die Einstufung als Solvabilitéit-II-Eigenmittel nicht erfiillen

Eigenmittel aus dem Jahresabschluss, die nicht durch die Versohnungsreserve repréasentiert werden und nicht die

Kriterien erfiillen, die als Solvency II Eigenmittel einzustufen sind R0220
Abziige

Abziige fiir Beteiligungen an Finanz- und Kreditinstituten R0230
Gesamtbetrag der Basiseigenmittel nach Abziigen R0290
Ergiinzende Eigenmittel

Nicht eingezahltes und nicht eingefordertes Grundkapital, das auf Verlangen eingefordert werden kann R0300

Griindungsstock, Mitgliederbeitrédge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen

auf Gegenseitigkeit und diesen dhnlichen Unternehmen, die nicht eingezahlt und nicht eingefordert wurden, aber

auf Verlangen eingefordert we R0310

Nicht eingezahlte und nicht eingeforderte Vorzugsaktien, die auf Verlangen eingefordert werden kénnen R0320

Eine rechtsverbindliche Verpflichtung, auf Verlangen nachrangige Verbindlichkeiten zu zeichnen und zu beglei-

chen R0330

Kreditbriefe und Garantien gemaB Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0340

Andere Kreditbriefe und Garantien als solche nach Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0350

Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung gemiB Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie

2009/138/EG R0360

Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung - andere als solche gemil Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1

der Richtlinie 2009/138/EG R0370

Sonstige erginzende Eigenmittel R0390
Erginzende Eigenmittel gesamt R0400




S.25.01: Solvenzkapitalanforderung - fiir Unternehmen, die die
Standardformel verwenden

Brutto-Solvenzka-

pitalanforderung USP Vereinfachungen
C0110 C0090 C0120
Marktrisiko R0010 3.172]
Gegenparteiausfallrisiko R0020 1.138
Lebensversicherungstechnisches Risiko R0030 1.660)
Krankenversicherungstechnisches Risiko R0040
Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko R0050
Diversifikation R0O060 -1.554
Risiko immaterieller Vermogenswerte R0070
Basissolvenzkapitalanforderung R0100 4.415
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung
C0100
Operationelles Risiko RO130 1.324
Verlustausgleichsfahigkeit der versicherungstechnischen Riickstel- RO140
lungen
Verlustausgleichsfahigkeit der latenten Steuern RO150 0
Kapitalanforderung fiir Geschifte nach Artikel 4 der Richtlinie RO160 0
2003/41/EG
. . R0200 5.739
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag
Kapitalaufschlag bereits festgesetzt R0210 0
Solvenzkapitalanforderung R0220 5.739
'Weitere Angaben zur SCR
Kapitalanforderung fiir das durationsbasierte Untermodul Ak-| 400
tienrisiko
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen fiir den ib-[ o410
rigen Teil
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen fiir Son- R0420 0
derverbinde
Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen fiir Mat- R0430
ching-Adjustment-Portfolios
Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Sol- R0440 0
venzkapitalanforderung fiir Sonderverbdnde nach Artikel 304
Vorgehensweise beim Steuersatz
JA/NEIN
C0109
Zugrundelegung des Durchschnittssteuersatzes R0590 |1 -Yes
Berechnung der Verlustausgleichsfihigkeit latenter Steuern
(LAC DT)
LACDT
C0130
Betrag/Schitzung der LAC DT R0640
Betrag/Schitzung der LAC DT wegen Umkehrung latenter Steu-
P . R0650 0
erverbindlichkeiten
Betrag/Schitzung der LAC DT wegen wahrscheinlicher kiinfti-
o . R0660 0
ger steuerpflichtiger Gewinne
Betrag/Schitzung der LAC DT wegen Riicktrag, laufendes Jahr R0670 0
Betrag/Schitzung der LAC DT wegen Riicktrag, kiinftige Jahre R0680 0
Betrag/Schitzung der maximalen LAC DT R0690 0




S.28.01: Mindestkapitalanforderung — nur Lebensversicherungs- oder
nur Nichtlebensversicherungs- oder Riickversicherungstitigkeit

Bestandteil der linearen Formel fiir Nichtlebensversicherungs- und
Riickversicherungsverpflichtungen

Krankheitskostenversicherung und proportionale Riickversicherung

Einkommensersatzversicherung und proportionale Riickversicherung R0030
Arbeitsunfallversicherung und proportionale Riickversicherung R0040
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und proportionale Riickversicherung R0050
Sonstige Kraftfahrtversicherung und proportionale Riickversicherung R0060
See-, Luftfahrt- und Transportversicherung und proportionale Riickversiche-

rung R0070
[Feuer- und andere Sachversicherungen und proportionale Riickversicherung R0080
Allgemeine Haftpflichtversicherung und proportionale Riickversicherung R0090
Kredit- und Kautionsversicherung und proportionale Riickversicherung RO100
Rechtsschutzversicherung und proportionale Riickversicherung RO110
Beistand und proportionale Riickversicherung RO120
Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste und proportionale
Riickversicherung RO130
[Nichtproportionale Krankenriickversicherung RO140
[Nichtproportionale Unfallriickversicherung RO150
[Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportriickversicherung RO160
INichtproportionale Sachriickversicherung RO170

Bestandteil der linearen Formel fiir Lebensversicherungs- und Riickver-
sicherungsverpflichtungen

Verpflichtungen mit Uberschussbeteiligung — garantierte Leistungen

Verpflichtungen mit Uberschussbeteiligung — kiinftige Uberschussbeteili-

|gungen R0220

Verpflichtungen aus index- und fondsgebundenen Versicherungen R0230

Sonstige Verpflichtungen aus Lebens(riick)- und

Kranken(riick)versicherungen R0240 22.708]

Gesamtes Risikokapital fiir alle Lebens(riick)versicherungsverpflichtungen R0250 L ——— 1.092.526
MCRNL-Ergebnis R0010

MCRL-Ergebnis R0200 1.242]
Berechnung der gesamten MCR _
Lineare MCR R0300 1.242
SCR R0310 5.739
MCR-Obergrenze R0320 2.583
MCR-Untergrenze R0330 1.435
Kombinierte MCR R0340 1.435
Absolute Untergrenze der MCR R0350 3.700
IMindestkapitalanforderung R0400 | 3.700




Lifestyle Protection Lebensversicherung AG
Proactiv-Platz 1
40721 Hilden

Group Communications
Telefon +49 511 3747-2022
Telefax +49 511 3747-2025
gc@talanx.com


mailto:gc@talanx.com

	2306_LPL_2021_SFCR_einfarbig
	A Geschäftstätigkeit und Geschäftsergebnis
	A.1  Geschäftstätigkeit
	B  Governance-System
	B.1  Allgemeine Angaben zum Governance-System
	B.2 Anforderungen an die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit
	B.3 Risikomanagementsystem einschließlich der unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung
	B.4 Internes Kontrollsystem
	B.5 Funktion der internen Revision
	B.6 Versicherungsmathematische Funktion
	B.7 Outsourcing
	B.8 Sonstige Angaben
	C  Risikoprofil
	C.1  Versicherungstechnisches Risiko
	C.2 Marktrisiko
	C.3 Kreditrisiko
	C.4 Liquiditätsrisiko
	C.5 Operationelles Risiko
	C.6 Andere wesentliche Risiken
	C.7 Sonstige Angaben
	D.2 Versicherungstechnische Rückstellungen
	D.4 Alternative Bewertungsmethoden
	D.5 Sonstige Angaben
	E Kapitalmanagement
	E.1  Eigenmittel
	E.2 Solvenzkapitalanforderung und Mindestkapitalanforderung
	E.3 Verwendung des durationsbasierten Untermoduls Aktienrisiko bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung
	E.4 Unterschiede zwischen der Standardformel und etwa verwendeten Internen Modellen
	E.5 Nichteinhaltung der Mindestkapitalanforderung und Nichteinhaltung der Solvenzkapitalanforderung
	E.6 Sonstige Angaben
	F  Anhang

	SO99SD_2021_YE_LPL_zusammen_after_audit
	SO99SD_2021_YE_LPL
	SOSD_S.02.01
	SOSD_S.05.01

	SO99SD_2021_YE_LPL_ohne
	SO99SD_2021_YE_LPL
	SOSD_S.05.02
	SOSD_S.12.01
	SOSD_S.22.01
	SOSD_S.23.01

	SO99SD_2021_YE_LPL_ohne
	SO99SD_2021_YE_LPL
	SOSD_S.25.01
	SOSD_S.28.01


	2306_LPL_2021_SFCR_einfarbig

